
~ Bundesnetzagenturw 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKS-17/3715-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 und 5 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

dritte Regulierungsperiode Strom (2019 bis 2023) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

gegenüber der GETEC net GmbH, An der Börse 4, 30159 Hannover als Rechts­

nachfolgerin gegenüber der GETEC net delta GmbH & Co. KG, gesetzlich vertreten 

durch die Geschäftsführung, 

- Netzbetreiber ­
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am 26.07.2021 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2019bis zum 31.12.2023 gemäß Anlage 1 dieses Be­

schlusses festgelegt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht eine gesonderte Entscheidung. 

Gründe 

1. 

Die Beschlusskammer hat mit Schreiben vom 26.05.2017 gemäß § 2 ARegV von 

Amts wegen ein Verfahren zur Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 

und 2 ARegV eingeleitet. Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der 

Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde gemäß§ 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Ein­

leitung des Verfahrens informiert. 

Die Bundesnetzagentur hat am 05.01.2017 den in der dritten Regulierungsperiode 

gemäß § 24 Abs. 2 S. 2 ARegV anzuwendenden Effizienzwert in Höhe von 96,69% 

bekanntgegeben. Mit Beschluss vom 24.03.2017, unter dem Aktenzeichen BKS­

17/3715-91, wurde gegenüber dem Netzbetreiber die Teilnahme am vereinfachten 

Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 S. 3 ARegV genehmigt. 

Die GETEC net delta GmbH & Co. KG war im Jahr 2016 Teil der GETEC Gruppe. 

Unter dem Dach der GETEC net GmbH (vormals GETEC net AG) bestanden im 

Jahr 2016 sieben Tochtergesellschaften, die jeweils als Netzbetreiber tätig sind: 

GETEC net alpha GmbH & Co. KG, GETEC net beta GmbH & Co. KG, GETEC net 

gamma GmbH & Co. KG, GETEC net delta GmbH & Co. KG, GETEC net epsilon 

GmbH & Co. KG, GETEC eta net GmbH & Co. KG sowie GETEC net zeta GmbH & 

Co. KG. Die GETEC net GmbH war als Verpächterin und Dienstleisterin der Toch­

tergesellschaften, die über kein eigenes Personal.verfügten, tätig. 
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Die einzelnen Netzbetreiber der GETEC Gruppe betrieben eine Vielzahl von Netzen 

in Liegenschaften wie Einkaufszentren, Bürogebäuden oder Gewerbegebieten. 

Diese werden nicht als Kundenanlage oder geschlossenes Verteilernetz, sondern 

als Netze der allgemeinen Versorgung betrieben. Das Geschäftsmodell der GE­

TEC-Gruppe ist in diesem Bereich nicht nur auf die Bewirtschaftung bestehender 

Netze, sondern auch auf die laufende Hinzugewinnung neuer Netze etwa im Zuge 

von übernahmen geschlossener Verteilnetze und von Neubauten ausgerichtet. 

Zum 021 erfolgte die Verschmelzung der Netzgesellschaften (GETEC net 

alpha GmbH & Co. KG, GETEC· net beta GmbH & Co. KG, GETEC net gamma 

GmbH & Co. KG, GETEC net delta GmbH & Co. KG, GETEC net epsilon GmbH & 

Co. KG, GETEC eta net GmbH & Co. KG sowie GETEC net zeta GmbH & Co. KG) 

auf GETEC net GmbH. 

Die GETEC-Gruppe betreibt laut einer Netzübersicht aus dem Basisjahr 2016 ins­

gesamt - eilnetze. Der GETEC net delta GmbH & Co. KG sind im Jahr 2016 

davon . Teilnetze zugeordnet und bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode (2019 bis 

2023) berücksichtigt worden. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netz­

betreibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung 

zur Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten 

des Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. 

Die von der Beschlusskammer geprüften Gesamtkosten wurden dem Netzbetreiber 

mit Schreiben vom 30.06.2020 und vom 12.02.2021 mitgeteilt. Der Netzbetreiber 

hat hierzu mit Schreiben vom 27.07.2020 und vom 03.03.2021 gemäß§ 67 Abs. 1 

EnWG Stellung genommen. 
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2. 	 Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 11.05.2021 ge­

mäß § 67 Abs. 1 EnWG Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigen Entschei­

dung der Beschlusskammer, die auch die Entscheidung zum Kapitalkostenabzug 

nach§ 6 Abs. 3 ARegV beinhaltet, zu äußern. Der Netzbetreiber hat mit Schreiben 

vom 26.05.2021 Stellung genommen. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß§ 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

11. 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu­

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus§ 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 

ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die dritte Regulie­

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 1 

und 2 und § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 und 24 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 4 Abs. 2 S. 1, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Seite 4 von 20 



Die dritte Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 

ARegV). Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers in der dritten 

Regulierungsperiode Strom (2019 bis 2023) ergeben sich aus Anlage 1. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers er­

folgte für die dritte Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in 

Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel: 

80
EOt = l<Adnb, t+(KA vnb,t + (1 - V 1)·KA b,t + )·( VPI t - PF tJ + KKA t+ Ot + (VK t - VK o) + St 

· T VPlo 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen wurde das Ausgangsniveau gemäß§ 6 Abs. 

1 ARegV bestimmt. Darauf basierend wurden die dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteile (K dnb,t) nach § 11 Abs. 2 ARegV i.V.m. § 24 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 

ARegV, die vorübergehend nicht beeinflussbaren (KA vnb,o) nach § 11 Abs. 3 ARegV 

und die beeinflussbaren Kostenanteile. (KA b,o) nach § 11 Abs. 4 ARegV ermittelt. 

Zur Gewährleistung des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kostenanteile 

über die dritte Regulierungsperiode ist sodann der Verteilungsfaktor (V 1) gemäß 

§ 16 Abs. 1 ARegV bestimmt worden. Zudem sind der Wert für die um den sektora­

len Produktivitätsfortschritt (PF t) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPI t 

I VPI o) nach §§ 8 und 9 ARegV ermittelt worden. Nach § 6 Abs. 3 ARegV wurde 

überdies der Kapitalkostenabzug ermittelt (KK ab). 

Der Effizienzbonus nach§ 12a ARegV findet gemäß§ 24 Abs. 1 ARegV keine An­

wendung. Das Qualitätselement (Q 1) nach §§ 18 ff. ARegV findet gern. § 24 Abs. 3 

ARegV keine Anwendung. Die weiteren Bestandteile der sog. Regulierungsformel, 

also der Kapitalkostenaufschlag (KKA 1) nach § 1 Oa ARegV, die volatilen Kostenan­

teile (VK 1 - VK o) nach § 11 Abs. 5 ARegV sowie die Zu- oder Abschläge aus dem 

Regulierungskonto (S 1) nach § 5 Abs. 3 ARegV sind Gegenstand gesonderter Ver­

fahren. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

dritte Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 1. 
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2.1 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des·§ 6 ARegV. Für die dritte Regulierungsperiode ist gemäß 

§ 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 

1 StromNEV durchgeführt worden. 

Die Kostenprüfung begann nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr 

(2017) vor Beginn der Regulierungsperiode (01.01.2019) auf der Grundlage der Da­

ten des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 

4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrundeliegende Ge­

schäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnäch erfolgt die Kos­

tenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2016. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2016 

ergibt sich für den Netzbetreiber aus der Anlage Aufwandsparameter und den dort 

benannten Anlagen. 

2.2 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile des 

Ausgangsniveaus nach§ 11 Abs. 2 ARegV 

Ausgehend von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die 

Höhe der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

im Basisjahr der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß§ 24 Abs. 2 S. 3 ARegV fünf Prozent der 

nach§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7, Ba bis 17 und 

Satz 2 bis 4 ARegV (Anlage 1). 
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2.3 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile des jeweiligen Kalenderjah­

res der Regulierungsperiode (KA vnb,t) gelten gemäß § 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit 

dem nach § 15 ARegV ermittelten Effizienzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten 

(GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile (KA dnb,o) und 

nach Abzug des Kapitalkostenabzugs (KKAbt). Somit gilt: 

KA vnb,t = (GK - KA dnb,o - KKAb t) * EW 

Die Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile des jeweiligen 

Kalenderjahres der Regulierungsperiode ist Anlage 1 zu entnehmen. 

2.3.1 	 Kapitalkostenabzug gemäß § 6 Abs. 3 ARegV 

Der Kapitalkostenabzug gemäß§ 6 Abs. 3 ARegV dient dazu, das zeitliche Absin­

ken der Restbuchwerte der im Ausgangsniveau enthaltenen betriebsnotwendigen 

Anlagegüter und damit auch das Absinken der Kosten des Netzbetreibers für Ab­

schreibungen, kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, kalkulatorische Gewerbe­

steuer sowie für Fremdkapitalzinsen (Kapitalkosten) nachzufahren. Dadurch wird 

berücksichtigt, dass aus sinkenden Restbuchwerten sinkende Kapitalkosten resul­

tieren. Haben die Restbuchwerte den Wert Null erreicht, werden künftig auch keine 

Kapitalkosten mehr berücksichtigt. Damit entfällt der finanzielle Sockel, der in frühe­

ren Regulierungsperioden dem Ausgleich des Zeitverzugs bis zur Berücksichtigung 

der Kapitalkosten aus Neuinvestitionen diente. Investitionskosten können zukünftig 

ohne Zeitverzug über das Instrument des Kapitalkostenaufschlags nach § 1 Oa 

ARegV zurückverdient werden. Der Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV entfällt ab 

der dritten Regulierungsperiode (§ 34 Abs. 7 S. 1 ARegV). 

Nach § 6 Abs. 3 ARegV ermittelt die Regulierungsbehörde für jedes Jahr der Regu­

lierungsperiode den Kapitalkostenabzug. Kapitalkosten im Sinne des Kapitalkosten­

abzugs sind die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen, der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung, der kalkulatorischen Gewerbesteuer und des Aufwandes 
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für Fremdkapitalzinsen. Der Kapitalkostenabzug ergibt sich aus den im Ausgangs­

niveau enthaltenen Kapitalkosten im Basisjahr abzüglich der fortgeführten Kapital­

kosten im jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode. Die fortgeführten Kapitalkosten 

werden unter Berücksichtigung der im Zeitablauf sinkenden kalkulatorischen Rest­

buchwerte der betriebsnotwendigen Anlagegüter des Ausgangsniveaus sowie der 

im Zeitablauf sinkenden Werte der hierauf entfallenden Netzanschlusskostenbei­

träge und Baukostenzuschüsse ermittelt. Bei der Bestimmung des jährlichen Kapi­

talkostenabzugs werden Kapitalkosten aus Investitionen nach dem Basisjahr nicht 

berücksichtigt. Aus dem Basisjahrbezug folgt aber auch, dass bei der Fortschrei­

bung der Kapitalkosten etwaige Veränderungen der Tagesneuwerte unberücksich­

tigt bleiben (vgl. Anlage 2a (zu§ 6), Abs. 4 Nr. 2 a.E.). 

In der dritten Regulierungsperiode findet gemäß § 34 Abs. 5 ARegV übergangs­

weise kein Abzug von Kapitalkosten statt, die aus Investitionen in betriebsnotwen­

dige Anlagengüter resultieren, die erstmals zwischen dem 0·1.01.2007 und dem 

31.12.2016 aktiviert wurden, sofern es sich nicht um von der Bundesnetzagentur 

genehmigte Investitionsmaßnahmen handelt. Dies betrifft das Sachanlagevermö­

gen, Grundstücke und immaterielle Vermögensgegenstände. Dem entsprechend 

werden auch die Restwerte der in diesem Zeitraum erstmalig passivierten Baukos­

tenzuschüsse und Netzanschlusskostenbeiträge bei der Berechnung des Kapi­

talkostenabzugs nicht weiter aufgelöst. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass§ 34 

Abs. 5 S. 1 ARegV die Anwendbarkeit des § 6 Abs. 3 in Gänze ausschließt. über­

dies handelt es sich bei den Baukostenzuschüssen und Netzanschlusskostenbei­

trägen sachlich ebenfalls um Kapitalkostenbestandteile (vgl. § 6 Abs. 3 S. 4 ARegV). 

Es entspricht dem Sinn und Zweck der Übergangsregelung, die Kapitalkostenef­

fekte von Neuinvestitionen vollumfänglich vom Kapitalkostenabzug auszunehmen, 

eine Ungleichbehandlung positiver und negativer Kostenbestandteile wäre ökono­

misch nicht begründbar. Die Restwerte von Sachanlagevermögen, Grundstücken, 

immateriellen Vermögensgegenständen, Baukostenzuschüssen und Netzan­

schlusskostenbeiträgen, die aus Investitionen in betriebsnotwendige Anlagengüter 

resultieren, die erstmals zwischen dem 01.01.2007 und dem 31.12.2016 aktiviert 

Seite 8 von 20 



wurden, werden für die Zwecke des Kapitalkostenabzugs daher als unveränderlich 

betrachtet. Dies gilt gemäß§ 34 Abs. 5 S. 2 ARegV nicht bei Investitionen, für die 

eine Investitionsmaßnahme nach § 23 Absatz 6 oder Absatz 7 durch die Regulie­

rungsbehörde genehmigt wurde. 

Auch die Anlagen im Bau werden nicht als Bestandteil des Übergangssockels be­

trachtet, da diese gerade noch keine abgeschlossenen Investitionen des Jahres 

2016 darstellen. Letztlich werden die Anlagen im Bau in ihrer jeweiligen tatsächli­

chen Höhe aber über den Kapitalkostenaufschlag (§ 1Oa ARegV) berücksichtigt. 

Nach Anlage 2a (zu§ 6 ARegV) erfolgt die Ermittlung des Kapitalkostenabzugs ei­

nes Jahres der Regulierungsperiode anhand der folgenden Formel: 

Die Ermittlung der Kapitalkosten im Basisjahr erfolgt auf der Grundlage des Be­

stands betriebsnotwendiger Anlagegüter des Ausgangsniveaus anhand folgender 

Formel: 

KK0 = AB0 + EKZ0 + GewSt0 + FKZ0 

Die Ermittlung der fortgeführten Kapitalkosten im jeweiligen Jahr der Regulierungs­

periode erfolgt auf der Grundlage des fortgeführten Bestands betriebsnotwendiger 

Anlagegüter des Ausgangsniveaus anhand folgender Formel: 

Bezugsgröße für die Ermittlung der Kapitalkosten sind demnach das Sachanlage­

vermögen und das immaterielle Vermögen einschließlich der Anlagen im Bau. An­

lagen im Bau werden im jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode jedoch grundsätz­

lich mit Null angesetzt, da davon auszugehen ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht 

mehr als solche vorhanden sind, sondern. durch Anlagengüter im Sachanlagever­

mögen ersetzt wurden. Soweit sich Anlagen im Bau, die im Basisjahr in der Bilanz 

vorhanden waren, in der dritten Regulierungsperiode noch immer im Bau befinden, 

sind sie im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags erneut geltend zu machen. 
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Die kalkulatorischen Abschreibungen werden gern. § 6 StromNEV und die kalkula­

torischen Restwerte der Sachanlagen des betriebsnotwendigen Vermögens nach 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 3 StromNEV ermittelt, wobei die Fremd- bzw. Eigenkapital­

quote des Ausgangsniveaus im Jahr 2016 angewendet wird. Der Bewertungszeit­

punkt für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen zu Tagesneuwerten · 

ist das Jahr 2016. Die Bilanzwerte des übrigen betriebsnotwendigen Vermögens 

werden im Verhältnis der Bilanzwerte nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV und 

dem betriebsnotwendigen Vermögen nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV 

des Ausgangsniveaus im Jahr 2016 angewandt. Die Werte der erhaltenen Baukos­

tenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur Er­

stattung von Netzanschlusskosten werden gern. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 StromNEV 

ermittelt. Das übrige Abzugskapital wird im Verhältnis des Abzugskapitals nach § 7 

Abs. 2 S. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 StromNEV zum betriebsnotwendigen Vermögen nach 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV des Ausgangsniveaus im Jahr 2016 ange­

wandt. Das verzinsliche Fremdkapital wird im Verhältnis des verzinslichen Fremd­

kapitals nach§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV zum betriebsnotwendigen Vermögen nach 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV des Ausgangsniveaus im Jahr 2016 ange­

wandt. Das betriebsnotwendige Eigenkapital wird nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV 

ermittelt und nach § 7 Abs. 3 StromNEV aufgeteilt. 

Für die Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung werden die Zinss­

ätze aus dem Beschluss BK4-16/160 angewandt. Die Ermittlung der kalkulatori­

schen Gewerbesteuer erfolgt nach § 8 StromNEV. Der Fremdkapitalzinsaufwand 

ergibt sich als Produkt aus den Fremdkapitalzinsen des Jahres 2016 (Position 1.3.) 

und dem Verhältnis aus dem betriebsnotwendigen Vermögen des jeweiligen Jahres 

der dritten Regulierungsperiode und dem betriebsnotwendigen Vermögen des Jah­

res 2016. Unter Fremdkapitalzinsen werden dabei nicht nur Darlehenszinsen, son­

dern alle Zinsen und ähnlichen Aufwendungen verstanden (bspw. auch Zinszufüh­

rungen zu Rückstellungen), da alle Arten von Zinsen aus Fremdkapital des Netzbe­

triebs resultieren und somit im wirtschaftlichen Ergebnis der Fremdfinanzierung von 

betriebsnotwendigem Vermögen dienen. 
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Der Kapitalkostenabzug wird für den Netzbetreiber und ggf. für jeden Verpächter 

separat errechnet. Der Gesamtabzug ergibt sich aus der Addition aller Einzelab­

züge. 

Sollte sich bei einem Unternehmen z.B. wegen negativen Eigenkapitals rechnerisch 

ein negativer Kapitalkostenabzug ergeben, findet kein Abzug statt, da dieser an­

dernfalls wie ein Zuschlag wirken und somit sowohl dem Verordnungswortlaut „Ka­

pitalkostenabzug" als auch dem Sinn und Zweck der Regelung widersprechen 

würde. 

Der Anlage 10 lassen sich die Auswirkungen des Kapitalkostenabzugs.beim Netz­

betreiber ohne Berücksichtigung zukünftiger Kapitalkostenaufschläge während der 

dritten Regulierungsperiode entnehmen. 

2.3.2 Effizienzwert gern. § 24 Abs. 2 5. 2 ARegV 

Die Beschlusskammer hat im vereinfachten Verfahren für die dritte Regulierungs­

periode gemäß § 24 Abs. 2 S. 2 ARegV den gewichteten durchschnittlichen Wert 

aller in dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den§§ 12 bis 14 ARegV für die 

vorangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs. 1 ARegV be­

reinigten Effizienzwerte (gemittelter Effizienzwert) zugrunde zu legen. Der gemit­

telte Effizienzwert beträgt 

96,69 Prozent. 

Für Strom und Gas wird jeweils ein gesonderter gemittelter Effizienzwert gebildet. 

Eine getrennte Berechnung für Strom und Gas verhindert, dass der gemittelte Effi­

zienzwert der Stromnetzbetreiber höher ins Gewicht fällt als derjenige für Gasnetz­

betreiber und trägt den Besonderheiten der Effizienzvergleiche für Strom- und Gas­

netze Rechnung. 

Die Begründung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417/07, S. 69) nennt als mögliche 

Gewichtungsmerkmale Mengen, Erlöse, die Zahl der Zählpunkte oder Kunden. Als 

Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter (mit nicht 

standardisierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abzüglich der 
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dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Ge­

wichtungsmerkmal fließen indirekt sämtliche Strukturparameter ein, welche die 

Höhe des Effizienzwertes beeinflussen. 

2.4 	 Ermittlung der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösober-gren­

zen in der dritten Regulierungsperiode sind die durch den Verteilungsfaktor (V t) 

gleichmäßig abzubauenden beeinflussbaren Kostenanteile (KA b',t) des Netzbetrei­

bers, deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV). 

2.4.1 	 Beeinflussbare Kostenanteile im jeweiligen Kalenderjahr der Regu­

lierungsperiode (KA b,t) 

Die KA b,t des Netzbetreibers ergeben sich gemäß§ 11 Abs. 4 S. 1 ARegV aus den 

Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

des Ausgangsniveaus (KA dnb,o}, nach Abzug des Kapitalkostenabzugs des jeweili­

gen Kalenderjahrs der Regulierungsperiode (KKAb 1) und nach Abzug der vorüber­

gehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile des jeweiligen Kalenderjahrs der Re­

gulierungsperiode (KAvnb,t). Somit gilt: 

KA b,t =GK - KA dnb,o - KKAb t - KA vnb,t 

Die Höhe der beeinflussbaren Kostenanteile ist Anlage 1 zu entnehmen. 

2.4.2 	 Individuelle Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die beeinflussbaren Kostenanteile 

(KA b,t) unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V t) rechnerisch innerhalb einer 

Regulierungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 
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Für die dritte Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten 

Ineffizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Re­

gulierungsperiode dauert gemäß§ 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau 

der ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der dritten Regulierungsperiode 

innerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor 

(V t) von 0,2 * t. 

Jahr t Vt 
2019 1 0,2 
2020 2 0,4 
2021 3 0,6 
2022 4 0,8 
2023 5 1,0 

Der Abbau der Ineffizienzen wird mit der jährlich festgelegten Erlösobergrenze zum 

01.01. eines Kalenderjahres berücksichtigt. Zum Verteilungsfaktor in Höhe von 1/5 

im ersten Jahr der Regulierungsperiode ist in jedem folgenden Jahr der Regulie­

rungsperiode jeweils 1/5 hinzu zu addieren (BR-Drs. 417/97vom 15.06.2007, S. 60 

f.; zur Rechtmäßigkeit dieser Methodik OLG Düsseldorf, Beschluss vom 

14.09.2016, Vl-3 Kart 175/14, S. 34 ff.). 

2.5 Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentl.ichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach§ 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze 

gilt, verwendet (VPI t). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2016. Der VPI für das Jahr 2016 

beträgt nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes 107 ,4 (bei Normierung 

auf das Jahr 2010) und für das Jahr 2017 109,3 (bei Normierung auf das Jahr 2010) 

(abrufbar im Internet unter: https://www.genesis.destatis.de/genesis/online >Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI t I VPI o der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2017 zum VPI für das Jahr 2016 für das erste Jahr der dritten Regulierungsperiode 
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(2019) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0177. 

Für die Folgejahre der dritten Regulierungsperiode (2020 bis 2023) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2017 

(1,77%) gegenüber 2016 (107,4) fortgeschrieben, da zum Zeitpunkt der Beschluss­

fassung noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2018 bis 

2021 vorliegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da 

der Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau"" 

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so vorab eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zukünftigen 

Entwicklung des VPI erfolgen kann. Das Vorgehen entspric:ht im Übrigen auch der 

ständigen Praxis der Beschlusskammer in den ersten beiden Regulierungsperio­

den. 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung 

werden diese nachfolgend auf zwei Nachkommastellen gerundet angezeigt; die Be­

rechnung erfolgte indes mit sieben Nachkommastellen): 

Jahr VPI 
2018 107,40 
2019 109,30 
2020 111,23 
2021 113,20 
2022 115,20 
2023 117,24 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen.Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2016 - sind in nachstehender Tabelle dargestellt: 

Jahr VPltl VPlo 
2019 1,0177 
2020 1,0357 
2021 1,0540 
2022 1,0727 
2023 1,0916 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bei der Festlegung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen der Jahre 2019 bis 2023 berücksichtigt. 
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2.6 Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF t). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirt­

schaftlichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstands­

preisentwicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

Der Produktivitätsfaktor wurde seitens der Beschlusskammer 4 am 28.11.2018 (Ak­

tenzeichen: BK4-18-056) festgelegt. Er beträgt 0,90 Prozent. 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF t als der generelle sektorale Produk­

tivitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des 

generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulie­

rungsperiode. im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. 

Die Veränderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t 

der jeweiligen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulie­

rungsperiode (PF t) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t = (1+0,0090) t-1 . 

2.7 Kapitalkostenaufschlag nach§ 10a ARegV 

Der Netzbetreiber kann gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1, 2. Alt. ARegV die Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Kapitalkostenaufschlags nach 

§ 1Oa ARegV beantragen. Diesbezüglich ergeht ein gesonderter Beschluss. 

2.8 Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen werden gemäß § 24 Abs. 3 ARegV im vereinfachten Ver­

fahren keine Zu- oder Abschläge nach Maßgabe des § 19 ARegV vorgenommen. 
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2.9 	 Volatile Kosten Verlustenergie (VKt) 

Die Festlegung der volatilen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV zur Berücksichtigung 

von Verlustenergiekosten in der dritten Regulierungsperiode erfolgte mit den Be­

schlüssen BK8-18/0001-A, BK8-18/0002-A, BK8-18/0003-A, BK8-18/0004-A, BK8­

18/0005-A und BK8-18/0006-A. 

2.10 	 Zu- und Abschläge aus dem Regulierungskonto nach § 5 Abs. 3 

ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 5 Abs. 3 

ARegV Zu- oder Abschläge aus dem Regulierungskonto vorzunehmen. Diesbezüg­

lich ergeht ein gesonderter Beschluss. 

III. 	 Rückwirkende Festlegung der kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen 

Die rückwirkende Festlegung der Erlösobergrenzen nach dem 31.12.2018 ist zuläs­

sig. Sie verstößt insbesondere nicht gegen das in§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG statuierte 

Gebot der Erreichbarkeit der Effizienzvorgabe. Der Effizienzwert im vereinfachten 

Verfahren für die 3. Regulierungsperiode in Höhe von 96,69% ist schon am 

05.01.2017 gern. § 24 Abs. 2 ARegV veröffentlicht worden und mithin lange be­

kannt. Die Effizienzvorgaben sollen - analog einem im Wettbewerb stehenden Un­

ternehmen - eine kontinuierliche Kostenoptimierung auslösen. Mithin kann und wird 

der Abbau von Ineffizienzen vor oder nach dem Beginn des jeweiligen Kalenderjah­

res einer Regulierungsperiode erfolgen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14: 

September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 121 f., juris). 

Die Systematik der ARegV sieht einen erlösobergrenzenfreien Zeitraum nicht vor. 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode hätte da­

nach grundsätzlich im Jahr 2018 erfolgen sollen. Gleichwohl ist eine rückwirkende 

Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 2009/73/EG sind die Re­

gulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertragungs- und Verteilungstarife 

festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu 

entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzögert. Wenn aber vorläufige 
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Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der Erlösobergrenze für ein Ka­

lenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende endgültige Festlegung von 

Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14. Septem­

ber 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). Dies gilt in jedem Fall, wenn alle 

erforderlichen Preisbildungsgrundlagen vorliegen und der Unterschied zwischen 

der möglichen vorläufigen Anordnung und der endgültigen Festlegung der Erlös­

obergrenzen nur wenige Wochen beträgt. 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung 

des Qualitätselements nach § 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veran­

lasst, hilfsweise Ermessenserwägungen in Bezug auf die rückwirkende Festlegung 

der Erlösobergrenzen in diesem konkreten Einzelfall anzustellen. Im Rahmen des 

ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die Beschlusskammer entschie­

den, von einer vorläufigen Festlegung von Erlösobergrenzen nach§ 72 EnWG ab­

zusehen und die Erlösobergrenzen rückwirkend zum 01.01.2019 festzulegen. 

Bei der Entscheidung hat die Beschlusskammer neben dem in § 72 EnWG ange­

legten bzw. sich aus der rückwirkenden Bescheidung ergebenden Zweck einer Vor­

gabe von Erlösobergrenzen auch das Interesse des Netzbetreibers an Rechtssi­

cherheit und an einer nach§ 21 Abs. 2 S. 1 EnWG angemessenen, wettbewerbs­

fähigen und risikoangepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals sowie das In­

teresse der Netznutzer an den in § 1 Abs. 1 EnWG genannten Aspekten einer si­

cheren, preisgünstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allge­

meinheit mit Elektrizität berücksichtigt. 

Eine vorläufige Festlegung -von Erlösobergrenzen nach§ 72 EnWG war aus Sicht 

der Beschlusskammer nicht zweckdienlich für das Verfahren zur Festlegung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. 

Zum Jahresende 2018 waren dem Netzbetreiber alle wesentlichen Elemente zur 

Festlegung der Erlösobergrenze des Jahres 2019 nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV 

bekannt bzw. waren diese aufgrund entsprechender Mitteilung der Beschlusskam­

mer abschätzbar. 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung der Erlösobergrenze für das Jahr 2019 als vom Ermessen ge­

deckt. 
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Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest­

legung von Erlösobergrenzen ab Beginn der dritten Regulierungsperiode. Die ge­

gen die rückwirkende Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes 

hat die Beschlusskammer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewer­

tet. 

Die Entscheidung, die Erlösobergrenze rückwirkend festzulegen , ist auch verhält­

nismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, entsprechend den Vorgaben .des 

EnWG, der ARegV und der,StromNEV für die gesamte Dauer einer Regulierungs­

periode Erlösobergrenzen festzulegen . Die rückwirkende Festlegung ist hierzu ge­

eignet, insbesondere werden dadurch rückwirkende Effizienzvorgaben ermöglicht. 

Sie ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht zur Verfü­

gung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. Das Interesse des 

Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weiteren Vorgaben ge­

mäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Beschlusskammer hin­

ter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preisgünstigen und effizien­

ten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität zurückste­

hen. Die abzubauende Ineffizienz liegt für die Unternehmen im vereinfachten Ver­

fahren mit 0,66 % im ersten Jahr auch in einem eher niedrigen Bereich. D~m Netz­

betreiber war vor Beginn der dritten Regulierungsperiode der für ihn schließlich auch 

förmlich festgelegte Effizienzwert nach § 24 Abs. 2 ARegV bekannt, so dass er sich 

darauf einstellen konnte. Etwaige Abweichungen können ohne weiteres über das 

Regulierungskonto nach § 5 ARegV abgewickelt werden und wirken somit faktisch 

erst zu einem späteren Zeitpunkt. 

IV. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 
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V. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 10, die Anlage Aufwandsparameter sowie weitere in diesen 

Anlagen in Bezug genommene Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses. Im 

vereinfachten Verfahren bleiben die Anlagen 5 bis 9 unbelegt, da diese nur im Re­

gelverfahren relevant sind. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erh~ben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es ·genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienallee 3, 404 7 4 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa­

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be­

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender Beisitzerin Beisitzer 

Bourwieg Dr. Heimann Wetzl 

Seite 20 von 20 



• Bundesnetzagentur 

Aktenzeichen: BKB-17 /3715-11 

Anlage Aufwandsparameter 

Nachfolgend wird die Ermittlung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenzen ge­

mäß § 6 Abs. 1 und 2 ARegV dargestellt (vgl. Ziffer 1.). 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus 

Das Ausgangsniveau für die Bestimmung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers 

in der dritten Regulierungsperiode wird gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV durch eine 

Kostenprüfung nach Teil 2 Abschnitt 1 der StromNEV ermittelt. Die Kostenprüfung 

erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrundeliegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Mithin erfolgt die Kostenprüfung auf der Grund­

lage der Kostendaten des Basisjahres 2016. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen für die dritte Regulierungsperiode (2019 bis 2023) sind die Netzkosten nach§ 6 

Abs. 1 S. 1 ARegV i.V.m. §§ 4 bis 9 StromNEV zu ermitteln. Gemäß § 4 Abs. 2 

StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten nach § 5 

StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach§ 6 StromNEV, der kalkula­

torischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatorischen 

Steuern nach § 8 StromNEV, unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und Er­

träge nach § 9 StromNEV, zusammen. Die so ermittelten Gesamtkosten, die gemäß 

§ 6 Abs. 1 ARegV das Ausgangsniveau für die Bestimmung der Erlösobergrenzen 

bilden, ergeben sich aus Anlage 2. 



Anlage Aufwandsparameter 

Die GETEC net delta GmbH & Co. KG war Teil der GETEC-Unternehmensgruppe. 

Unter dem Dach der GETEC net GmbH (vormals GETEC net AG) bestanden im 

Jahr 2016 sieben Tochtergesellschaften, die jeweils als Netzbetreiber tätig waren: 

GETEC net alpha GmbH & Co. KG, GETEC net beta GmbH & Co. KG, GETEC net 

gamma GmbH & Co. KG, GETEC net delta GmbH & Co. KG, GETEC net epsilon 

GmbH & Co. KG, GETEC eta net GmbH &Co. KG sowie GETEC net zeta GmbH & 

Co. KG. 

Die GETEC net AG wurde durch Eintragung ins Handelsregister vom 19.02.2019 

rückwirkend zum .01.01.2019 in die GETEC net GmbH umfirmiert, wie der Netzbe­

treiber mit Schreiben vom 07.03.2019 mitgeteilt hat. Im Folgenden wird durchgängig 

die Gesellschaftsform GmbH verwendet. 

Die GETEC-Gruppe betrieb laut der Netzübersicht insgesamt Teilnetze im Ba­

sisjahr 2016. Die im Folgenden aufgeführten eilnetze waren im Jahr 2016 der 

GETEC net delta GmbH & Co. KG zugeordnet und sind bei der Ermittlung des Aus­

gangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungs­

periode (2019 bis 2023) berücksichtigt worden. 
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Anlage Aufwandsparameter 

1.1. Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, sofern und soweit sie einen Be­

zug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver­

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen(§ 4 Abs. 1 StromNEV und§ 21 Abs. 2 S. 1 

EnWG) und sich ebenso bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem 

Umfc;;tng nach einstellen würden (vgl.§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Kosten sind nicht zu berücksichtigen, sofern und soweit sie nicht ursächlich aus 

dem Betrieb des Netzes entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen be­

stimmt sind. Demgemäß sind Kosten, die dem Grunde oder ihrem Verwendungs­

zweck nach dem Vertrieb, dem Messstellenbetrieb für intelligente Messsysteme und 

moderne Messeinrichtungen oder anderen Tätigkeiten zuzuordnen sind, grundsätz­

lich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht berücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden und dem Netzbetrieb zu­

zuordnen sind . Dies ergibt sich bereits aus der Natur der zu prüfenden Informatio­

nen, die allesamt dem Rechnungswesen des Netzbetreibers bzw. des vertikal inte­

grierten Unternehmens entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschluss­

kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber die beurteilungsrelevanten Kos­

ten nicht darlegt und diese dezidiert nachweist. 

Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Be­

hörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären(§ 68 EnWGund § 24 

VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber (§§ 69 

EnWG und § 26 VwVfG); die Mitwirkungspflicht des Netzbetreibers begrenzt die 

Amtsermittlungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungser­

hebliche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. 

BGH, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 8 C 27/85, NVwZ 1987, 404 f.). Nicht nachge­

wiesene Kosten sind folglich nicht berücksichtigungsfähig (so auch: OLG Düssel­

dorf, Vl-3 Kart. 472/06 [V]; OLG Stuttgart 202 EnWG 12/13 und 201 EnWG 12/14; 

BGH, EnVR 6/08, 88/10, 25/12 und 26/14). 
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Anlage Aufwandsparameter 

Einzelkosten des Netzes sind gemäß§ 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzu­

ordnen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand 

als Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten über eine verur­

sachungsgerechte Schlüsselung gegebenenfalls zunächst der Sparte Elektrizität 

und sodann der Tätigkeit Elektrizitätsübertragung oder -Verteilung zuzuordnen. Die 

zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und den Grundsatz der 

Stetigkeit beachten. Die verwendeten Schlüssel müssen eine möglichst große Nähe 

zur tatsächlichen Kostenverteilung aufweisen. Stundenaufschreibungen einer Lohn­

buchhaltung z.B. lassen eine anteilige Verteilung der Personalkosten auf den Netz­

betrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz- oder Gewinnschlüssel. Änderun­

gen eines Schlüssels sind nur zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gemäß§ 6 Abs. 2 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV regelt, dass§ 3 Abs. 1 S. 5 HS 2 StromNEV 

bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsniveaus 

nach § 6 Abs. 1 ARegV keirie Anwendung findet. 

Kosten, die auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, sind gemäß§ 6 

Abs. 2 S. 1 ARegV i.V.m. § 3 Abs. 1 S. 5 HS 1 StromNEV ebenfalls nicht zu berück­

sichtigen. Soweit aufwandsgleiche Kosten dem Grunde oder der. Höhe nach auf ei­

ner Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung be­

zieht, bleiben sie gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV bei der Ermittlung des Ausgangs­

niveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Geschäftsjahres liegt vor, wenn 

bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch im laufe der folgenden Reg"u­

lierungsperiode wiederkehren, sondern ausschließlich im Basisjahr anfallen . 

Der Regelung des § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV liegt die Überlegung zu Grunde, dass die 

Heranziehung der Kosten eines bestimmten Geschäftsjahres als Grundlage für die 

Festlegung der Erlösobergrenzen dann gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur 

in den aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in der Regel im Wesentlichen gleich 

ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 - „EnBW Regional AG", Rn. 16). Mit diesem Konzept 

wäre es nicht vereinbar, wenn Kosten die Grundlage für die Festsetzung der Erlös­

oberg renzen bildeten, die ausschließlich im Basisjahr aufgetreten sind. Dies kann 
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der Fall sein, wenn in dem maßgeblichen Geschäftsjahr einmalige Effekte zu ver­

zeichnen sind, die das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre 

erhöhen. Eine Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn der Netzbetreiber plau­

sibel darlegt, dass erstmals im Basisjahr Kosten zu verzeichnen sind, die im laufe 

der folgenden Regulierungsperiode (Wirkungszeitraum) fortlaufend wiederkehren. 

Das gilt, dem Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse. 

Eine Anwendung des§ 6 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Bilanzwerte ist indes ausgeschlos­

sen, da bei der Bestimmung der kalkulatorischen Kosten gemäß § 7 Abs. 2 S. 1 

StromNEV bereits eine Vergleichmäßigung periodischer Effekte im Wege der Mit­

telwertbildung über die Jahre 2015 und 2016 erfolgt. Insofern besteht kein Raum 

mehr für die Anwendung des§ 6 Abs. 2 S. 1 ARegV. überdies handelt es sich for­

maliter bei den Bilanzwerten nicht um Kosten i.S.d . § 4 StromNEV. 

1.1.1. Verlustenergie 

Die relevanten Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der 

im Kalenderjahr 2016 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie(§ 10 Abs. 1 Strom­

NEV). Verluste, die nicht physikalisch bedingt sind (z-.B. Betriebsverbrauch, 

Stromdiebstahl), dürfen nicht Bestandteil dieser Position sein. 

Die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, Verlustenergie in 

einem marktorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren zu be­

schaffen, vgl.§ 10 Abs. 1 StromNZV. Netzbetreiber mit über 100.000 unmittelbar 

und mittelbar angeschlossenen Kunden sind verpflichtet, dazu Ausschreibungsver­

fahren durchzuführen, die in der Festlegung der Beschlusskammer 6 vom 

21 .10.2008 (BK6-08-006) näher dargelegt sind. Preisseitig setzt die Beschlusskam­

mer den Beschaffungspreis für das Kalenderjahr 2016 als Preisobergrenze an, wel­

cher sich aus der Festlegung volatile Kostenanteile Verlustenergie vom 20.03.2013 

(BKS-12/011) ergibt. Dieser beträgt 3,514 Cent/kWh für das Jahr 2016. Preise ober­

halb dieser Grenze lassen sich nicht rechtfertigen. Kosten aus der Beschaffung von 

Verlustenergie unterhalb der Preisobergrenze fließen bei der Bestimmung der Auf­

wandsparameter des Effizienzvergleichs gemäß §§ 12 bis 14 ARegV mit ein. 

Dadurch wird ein notwendiger Anreiz zur effizienten Bewirtschaftung der yerlus­

tenergie und der i.S.d. § 1 Abs. 1 EnWG gebotene preisgünstige, effiziente und 

Seite 5 von 70 



Anlage Aufwandsparameter 

umweltverträgliche Netzplanung und -betriebsführung sowie der Energieeffizienz 

gesetzt. 

Zur Ermittlung der Verlustenergiekosten ist weiterhin festzustellen, ob die relative 

Höhe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat eine natio­

nale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene (Netz­

und Umspannebenen) durchgeführt. Die Untersuchung diente dazu, die Gültigkeit 

der Aufgriffsgrenzen aus der vorherigen Bestimmung des Ausgangsniveaus für den 

aktuellen Betrachtungszeitraum zu überprüfen. Die Stichprobe, für die plausible Da­

ten vorlagen, umfasste 96 Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. 

Als Vergleichsbasis wurde je Spannungsebene das Verhältnis der Verlustenergie­

menge zur Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Spannungsebene + Einspeisung 

aus Erzeugungsanlagen + Rückspeisung in die vorgelagerte Spannungsebene) 

herangezogen (Verlustquote). 

Im Vergleich zum Vorgehen bei der vorherigen Bestimmung des Ausgangsniveaus 

wurde die Umspannebene MS/NS mit der Netzebene NS zusammengefasst. 

Dadurch werden Zuordnungen von Verlustenergiemengen in diesen Spannungs,.. 

ebenen erleichtert. Andere Spannungsebenen werden weiterhin einzeln betrachtet, 

um Netzbetreiber, die nicht alle Spannungsebenen betreiben, nicht zu benachteili­

gen. Getrennt wurde jedoch die Verlustquote Ost betrachtet, um den signifikant hö­

heren Verlustenergiemengen in der Mittel- und Niederspannung .ostdeutscher Netz­

betreiber Rechnung zu tragen. 

Die sich aus der nationalen Vergleichsbetrachtung.ergebenen Durchschnittswerte 

je Spannungsebene wurden jeweils um das einseitige Konfidenzintervall (95 % Ver­

trauenswahrscheinlichkeit) erhöht und mit den Aufgriffsgrenzen aus der letzten Aus­

gangsniveaubestimmung verglichen. Sie lagen jeweils unter den bisherigen Auf­

griffsgrenzen. 

Die Aufgriffsgrenzen wurden daher wie folgt festgelegt: 

West HS < 0,5 % ; HS/MS < 0,5 % ; MS < 1,0 % · MS/NS, NS < 2,4 % 

Ost HS < 0 5 % · HS/MS < 0,5 % · MS < 1,3 % ; MS/NS NS < 3 1 % 
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Die Beschlusskammer hat folgende Verlustenergiemengen berücksichtigt: 

2 Enmittlung der anerkennungsfähigen Kosten für 2016 

MS 

Netz-bzw. 
Umspanr>­

ebene 

NS (inkl. MS/NS) 

Summe 

Angabe Netzbetreiber 

Verfustenergie 
[kWh] 

Anerkannter Betrag BNetzA 

Kürzung 

Einspeisungen 
der Netz- oder 

Umspanr>­
ebene gesamt 

[k'Ml) 

AnteU Ver1ustenergie an der Nutzbaren Abgabe 

Daten NB 
[%] 

Ober11renze 
BNetzA 

[%) 

BNetzA 
[%] 

Verfustenergie 
BNetzA 
[kWh) 

Beschaffungspreis 

NBgem. EHB 
[ctlkWh] 

BNetzA 
(ctlkWh) 

Anerkannte 
Kosten 
BNetzA 
[EUR] 

Die Aufgriffsgrenzen werden durch diese Werte nicht überschritten. Es kam daher 

zu keiner Kürzung der Verlustenergiemengen. 

Für die Netzebene Niederspannung (inkl. Umspannebene Mittelspannung/Nieder­

spannung) hat der Netzbetreiber einen Beschaffungspreis von ~ngesetzt. Auf 

Grundlage der Angaben des Netzbetreibers zum Verlustenergiebilanzkreis für das 

Jahr 2016 im Tabellenblatt „D. Sonstige Daten" hat die Beschlusskammer die Kos­

ten für die Beschaffung von Verlustenergie in der Netzebene Niederspannung (inkl. 

Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung) in Höhe von - ermittelt. 

In Anbetracht der Verlustenergiemenge in Höhe vo- ergibt sich der 

rein rechnerische, durchschnittliche Beschaffungswert in der Netzebene Nieder­

spannung (inkl. Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung) in Höhe vo­

Cent/kWh. 

Zur Durchrechnung der Aufwendungen für Verh:istenergie setzt die Beschlusskam­

mer demnach den Beschaffungspreis aus der genannten Festlegung in Höhe 3,514 

Cent/kWh in allen Netzebenen an. 

Die Position ist gemindert um mit- anzusetzen. 

1.1.2. Kosten nach·KWK-G (Ziffer 1.1.1.2.2.) 

Unter der Position 1.1.1.2.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber 

dezentraler Erzeugungsanlagen nach KWKG findet eine erfolgsneutrale Umgliede­

rung der KWK-G-Aufwendungen in Höhe von - statt. Die Aufwendungen 

sind vom Netzbetreiber ursprünglich in der Position 1.1.2.1. „Aufwendungen an vor­

gelagerten Netzbetreiber" berücksichtigt worden. 
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Die Aufwendungen und Erträge für Stromeinspeisung durch Betreiber von Anlagen 

nach dem EEG und dem KWK.,.G gleichen sich aus. Differenzen werden über die 

Ertragsseite neutralisiert. 

1.1.3. 	 Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber (Zif.,. 

fer 1.1.2.1.) 

Der Netzbetreiber macht Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber in Höhe von 

geltend. Hierunter wurden seitens des. Netzbetreibers laut Tabellenblatt 

„F - Zuordnung der Kontensalden zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrech­

.nung" unter anderem Aufwendungen für die §19-Umlage - , die Offshore­

Umlage - und die KWKG Aufwendungen sowie perioden­

fremde Erlöse für Netznutzungsentgelte - geltend gemacht. 

Die Aufwendungen für die Umlagen werden von der Beschlusskammer nicht be­

rücksichtigt, da es sich hierbei um einen durchlaufenden Posten handelt. Die Um­

setzung der Umlagen ist nicht Bestandteil des originären Netzgeschäfts. Entspre­

chend darf diese Position in den Netzkosten keine Berücksichtigung finden. 

Darüber hinaus ist eine erfolgsneutrale Umgliederung KWK-G Aufwendungen in 

Höhe von- in die Position 1.1.1.2.2. „Aufwendungen für Stromeinspeisung 

durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen hach KWK-G" vorgenommen wor­

den. 

Die geltend gemachten periodenfremden Erlöse für Netznutzungsentgelte der vor­

gelagerten Netzbetreiber in Höhe von - werden nicht berücksichtigt. Perio­

denfremde Erlöse, die entsprechend ihrer Verursachung einer anderen Abrech­

nungsperiode zugerechnet werden müssen, sind nicht anzuerkennen. Es handelt 

sich um Erlöse, die wirtschaftlich nicht zum Basisjahr der Kostenprüfung gehören. 

Insofern werden die Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber insgesamt um 

- auf gekürzt. 

Seite 8 von 70 



Anlage Aufwandsparameter 

1.1.4. 	 Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

(Ziffer 1.1.2.3.) 

Unter der Position „Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" hat der Netz­

betreiber zunächst aufwandsgleiche Kosten für die Überlassung betriebsnotwendi­

ger Anlagegüter in Höhe von - geltend gemacht. Diese setzten sich aus 

den Pachtentgelten, die an den konzerninternen Verpächter, die GETEC netGmbH, 

in Höhe von- und an konzernexterne Dritte in Höhe von~ntrichtet 
wurden, zusammen. 

Die GETEC net GmbH ist zugleich konzernverbundener Dienstleister des Netzbe­

treibers. 

Der Netzbetreiber hat lediglich für das Jahr 2016 einen Tätigkeitsbericht der GETEC 

net GmbH für die Elektrizitätsverteilung übermittelt. Im Tätigkeitsbericht für die 

Elektrizitätsverteilung ist die Pacht mitsamt der Dienstleistungserbringung zusam­

mengefasst. Die Positionen in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Bilanz 

des Tätigkeitsabschlusses werden den einzelnen Strom-Netzbetreibern der GE­

TEC-Gruppe - zugeordnet. Laut dem Kostennachweis der GETEC net GmbH 

sind die Kosten der Sparte Elektrizitätsverteilung zu der GETEC net 

delta GmbH & Co. KG zugewiesen worden. 

Mittels der Erhebungsbögen für Verpächter und Dienstleister hat der Netzbetreiber 

die Abgrenzung der Kosten zwischen der Pacht und der Dienstleistungserbringung 

aufgezeigt. Für die Pachtkalkulation wurden vom Netzbetreiber die Bilanzpositionen 

wie „Anlagevermögen", „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten", „erhaltene 

Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschlussnehmer 

zur Erstattung von Netzanschlusskosten" und die entsprechenden Positionen aus 

der Gewinn- und Verlustrechnung wie „Fremdkapitalzinsen" und „Abschreibungen" 

einbezogen. 

Der Netzbetreiber hat .im Erhebungsbogen für den Verpächter, die GETEC net 

GmbH, eine Kostensumme in Höhe von erücksichtigt. Im Erhebungsbo­

gen der GETEC net GmbH wurden desweitern auch die historischen Anschaffungs-
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und Herstellungskosten für die elektrotechnischen Mittel-/ Niederspannungsverteil­

anlagen der kom:ernexternen Dritten angesetzt. 

Für die Prüfung und die Anerkennung der kalkulatorischen Abschreibungen und der 

Eigenkapitalverzinsung für die elektrotechnischen Mittel-/ Niederspannungsverteil­

anlagen der sind grundsätzlich gesonderte Erhe­

bungsbögen einzureichen. 

Im Anhörungsgespräch am 11.09.2020 wurde jedoch vereinbart, dass die histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Anlagen 

im Erhebungsbogen der GETEC net 

GmbH integriert werden, um eine Vielzahl an Verpächter-Erhebungsbögen zu ver­

meiden. Nach § 5 Abs.1 StromNEV ist ausschließlich auf Kosten in Höhe des tat­

sächlich gezahlten Entgeltes abzustellen. Daher findet immer ein Abgleich der kal­

kulatorisch ermittelten Kosten für die an 

entrichteten Pachtentgelte mit den tatsächlich gezahlten Ent­

gelten nach§ 5 Abs.1 StromNEV statt. 

Auf Grundlage des Erhebungsbogens der GETEC net GmbH unter Beachtung der 

kalkulatorischen Vorgaben der StromNEV ergibt sich insgesamt ein anerkennungs­

fähiger Betrag in Höhe von Darin sind kalkulatorischen Kosten für die 

überlassene Netzinfrastruktur 

- enthalten. Demzufolge ergeben sich kalkulatorische Kosten für die überlas­

sene Netzinfrastruktur der GETEC net Gmb 

Die Beschlusskammer hat die geltend gemachten Kosten für überlassene Netzinf­


rastruktur durch 


- gekürzt. Die aus der Überlassung des Anlagevermögens nach§ 4 Abs. 5 


StromNEV resultierenden Kosten („Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerken­


nungsfähig, wie sie anfielen, wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. 


Die Ermittlung der kalkulatorischen Kosten für die überlassene Netzinfrastruktur der 

Verpächter, die GE­

TEC net GmbH, wird unter Gliederungspunkt 1.6.1.1. ausgeführt. 
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Der nach den kalkulatorischen Vorgaben der StromNEV ermittelte Preis für die 

überlassene Netzinfrastruktur der GETEC net GmbH in Höhe von - liegt je­

doch oberhalb des im Jahr 2016 tatsächlich gezahlten Entgeltes 

In einem solchen Fall ist ausschließlich auf die Kosten in der Höhe des tatsächlich 

gezahlten Entgeltes nach § 5 Abs.1 StromNEV abz~stellen. 

Der Netzbetreiber hat mit den Schreiben vom 27.07.2020 und 21.03.2021 zu den 

gezahlten Pachtentgelten Stellung genommen und beantragt die Kosten für die 

überlassene Netzinfrastruktur der GETEC net GmbH in Höhe insgesamt von 

anzusetzen. 

Der Netzbetreiber trägt vor, dass die kalkulatorischen Anschaffungs-/Herstellungs­

kosten des Sachanlagevermögens 

zu niedrig 

angesetzt wurden. Die Höhe der abgerechneten Pachtentgelte ergibt sich aus der 

Berechnung der Kapitalkosten. 

latorische Sachanlagevermögen aus dem Verpächterbogen der GETEC net delta 

GmbH & Co. KG im Tabellenblatt „B2. Kalk._SAV" bei der Berechnung der Pacht­

eritgelte angesetzt werden müssen. 

Den Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 

hat der Netzbetreiber vorgelegt. Der Bestäti­

gungsvermerk wurde darüber erteilt, dass erheblich geringere historische Anschaf­

fungs-/Herstellungskosten für die Kalkulation der Pachtentgelte des Jahres 2016 für 

die GETEC net delta GmbH & Co. KG um in Summe angesetzt wurden 

und eine daraus folgende Differenz des Pachtentgelts in Höhe von fest­

zustellen ist. 

Der Anlage zum Bestätigungsvermerk ist zu entnehmen, dass 

er historischen Anschaffungs-/Herstellungskosten für 

die Kalkulation der Pachtentgelte des Jahres 2016 für die GETEC net delta GmbH 

& Co. KG nicht berücksichtigt wurden. Davon sind die historischen 
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Anschaffungs-/Herstellungskosten des Sachanlagevermögens der GETEC net 

GmbH. Dem Erhebungsbogen für den Verpächter ist zu entnehmen, dass die kal­

kulatorischen Anschaffungs-/Herstellungskosten des betriebsnotwendigen Anlage­

vermögens (Kapitalkosten) entscheidend für die Bestimmung der Höhe der abge­

rechneten Pachtentgelte sind. 

Nach der Korrektur der historischen Anschaffungs-/Herstellungskosten ergeben 

sich Pachtentgelte in Höhe von insgesamt 

Pachtentgelts für das Jahr 2016 in Höhe von 

wurde der Beschlusskammer ebenso übermittelt. 

In der Anlage 1 zur Stellungnahme vom 27.07.2020 hat der Netzbetreiber eine Ta­

belle beigefügt, in der das kalkulatorische Sachanlagevermögen aus dem Verpäch­

terbogen mit dem kalkulatorischen Sachanlagevermögen, 

Aus der Anlage 1 ist zu erkennen, dass das Sachanlagevermögen mit Zugang bis 

zum Jahr 2016 bei der Kalkulation der abgerechneten Pachtentgelte im Jahr 2016 

zugrunde lag. Die Änderung der Berechnungssystematik der Pachtentgelte ist aus 

der Anlage 1 nicht festzustellen. Es sind lediglich die Abweichungen 

Die Vorschrift des § 4 Abs. 5 StromNEV gibt eine Obergrenze für die anzuerken­

nenden Kosten vor, gestattet dem Netzbetreiber aber nicht, Kosten geltend zu ma­

chen, die bei Netzbetreiber nicht anfallen (vgl. Mohr, in: Säcker (Hrsg.). Berliner 

Kommentar zum Energierecht, Band 3, 4. Auflage 2018, § 4 StromNEV, Rn. 21). 
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Die Differenz des Pachtentgeltes für das Jahr 2016 in Höhe von - ist im 

dem Netzbetreiber in Rechnung gestellt worden. Somit fallen 

aufgrund der nach§ 4 Abs. 2 S. 1 und§ 5 Abs. 1 StromNEV i.V.m. § 6 Abs. 1 ARegV 

gebotenen Basisjahrbetrachtung die über die Gewinn- und Verlustrechnung des 

Jahres 2016 hinausgehenden Kosten des Verpächters tatsächlich beim Netzbetrei­

ber an, die einzufließen ha­

ben. 

Das Ausgangsniveau für die Bestimmung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers 

in der dritten Regulierungsperiode wird nach§ 6 Abs. 1 S. 3 ARegVauf der Grund­

lage der Kostendaten des Basisjahres 2016 ermittelt. 

Für die Bewertung des Anlagevermögens sind grundsätzlich die historischen An­

schaffungs- und Herstellungskosten - wie sie sich in der Bilanz widerspiegeln 

maßgeblich. Die Beschlusskammer sieht in diesem Fall eine Anpassung als ge­

rechtfertigt an, Um 

eine ansonsten erforderliche Berichtigung 

zu vermeiden, erkennt die Beschlusskammer in 

der Pachtentgelte für das Jahr 2016 in Höhe von 


sisjahres 2016 an. Damit wird keine Präjudizentscheidung für weitere Fälle getrof­


fen. In diesem Einzelfall wurde die erhebliche Abweichung ausreichend dargelegt. 


Im Ergebnis werden die ursprünglich vom Netzbetreiber geltend gemachten Kosten 


für die Pachtentgelte für überlassene Netzinfrastruktur der GETEC net GmbH in 


Höhe von 


Der nach den kalkulatorischen Vorgaben der StromNEV ermittelte Preis für die 


überlassene Netzinfrastruktur der GETEC net GmbH liegt bei Dieser 


Betrag wird für die überlassene Netzinfrastruktur der GETEC net GmbH im Aus­


gangsniveau berücksichtigt. Zusätzlich werden unter Position 1.1.2.4. die zum Be­


ginn dieses Gliederungspunktes beschriebenen Aufwendungen für überlassene 


Netzinfrastruktur durch erück­


sichtigt. 


­
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1.1.5. 	 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebs­

führung (Ziffer 1.1.2.4.) 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung betreffen regelmäßig Ver­

tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten 

Dienstleistungen sind nach Maßgabe des § 4 Abs. 5a StromNEV zu berücksichti­

gen. 

Die Berücksichtigung von Dienstleistungskosten wird durch§ 4 Abs. 5a StromNEV 

begrenzt. Die Vorschrift hat das Ziel, eine in der Regulierungspraxis wirksame Re­

gelung für Fallkonstellationen zu schaffen, in denen Netzbetreiber die mit dem Netz­

betrieb verbundenen Aufgaben ganz oder teilweise an einen Dienstleister ausgela­

gert haben (BR-Drs. 296/16, S. 14 ff.). 

Dabei wird zwischen Leistungen, die durch ein verbundenes Unternehmen erbracht 

werden, und solchen, die von fremden Dritten in Anspruch genommen werden, un­

terschieden. Kosten für mittelbare oder unmittelbare Dienstleistungen eines verbun­

denen Unternehmens sind maximal in der Höhe anzusetzen, wie sie bei dem die 

Dienstleistung erbringenden Unternehmen unter Anwendung der Grundsätze der 

Entgeltbestimmung im Sinne de~ StromNEV und gegebenenfalls unter Anwendung 

des § 6 Abs. 2 ARegV tatsächlich angefallen sind (vgl. BR-Drs. 296/16, S. 17). 

Durch§ 4 Abs. 5a S. 2 StromNEV wird somit die bisherige behördliche Praxis einer 

Kostenprüfung beim konzernverbundenen Dienstleister nach den Maßstäben von 

StromNEV und ARegV bestätigt. Kosten für Dienstleistungen durch fremde Dritte, 

sind maximal in der Höhe anzusetzen, wie sie anfallen würden, wenn der Betreiber 

des Elektriz.itätsversorgungsnetzes die jeweiligen Leistungen selbst erbringen 

würde. 

Für beide Konstellationen bildet§ 4 Abs. 5a StromNEV lediglich eine Obergrenze. 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nach § 4 Abs. 1 Strom­

NEV weiterhin nur insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen. Hinsichtlich der Dienstleis­

tungskosten folgt daraus, dass die Dienstleistungsverträge einem Fremdvergleichs­

maßstab standhalten müssen. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Ver­

gütungssätze ist vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. 
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Unter dieser Position macht der Netzbetreiber Aufwendungen für durch Dritte er­

brachte Betriebsführung in Höhe von insgesamt eltend. Diese bestehen 

laut dem Bericht des Netzbetreibers gemäß § 28 StromNEV zum einen aus den 

Aufwendungen für die kaufmännische Betriebsführung und für die Abwicklung des 

Messstellenbetriebs durch den Dienstleister 1, die GETEC net GmbH, in Höhe von 

insgesamt - und zum anderen aus Aufwendungen für die technischen 

Dienstleistungen durch den Dienstleister 2, die GETEC AREALNETZ GmbH, in 

Höhe von ­

Dienstleister 1, GETEC net GmbH: 

Es wurde lediglich der Dienstleistungsvertrag zwischen der GETEC net alpha 

GmbH & Co. KG und der GETEC net GmbH vom 10.06.2015 der Beschlusskam­

mer übermittelt. Laut dem Dienstleistungsvertrag umfassen die kaufmännischen 

D[enstleistungen die folgenden Aufgaben: 

Die Aufgaben der GETEC net GmbH im Rahmen der Messdienstleistung/des Mess­

stellenbetriebs sind: 
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Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Gestaltung der Dienstleistungs­

verträge zwischen der GETEC net GmbH und den Netzbetreibern der GETEC­

Gruppe nach einem gleichen Muster abläuft. 

Die der Elektrizitätsverteilung der GETEC net GmbH zugeordneten netzbezogenen 

Die Auf­

teilung de 

lage 1.3 des Tätigkeitsabschlusses für die Elektrizitätsverteilung für das Jahr 2016 

dargestellt. Die Anlage 1.3 stellt den Kontenplan der GETEC net GmbH dar und gibt 

einen Überblick über die Höhe der einzelnen Kostenarten und über deren 

mverteilung auf die einzelnen Verteilernetzbetreiber. Die netzbezogenen Kos­

ten der GETEC net GmbH v~rteilen sich demgemäß nach den folgenden ­

uf die einzelnen Verteilernetzbetreiber: 

GETEC net GETEC net 
GETEC net GETEC net GETEC net 'I GETEC net GETEC net eta 

. eps1 on gamma 
alpha GmbH beta GmbH delta GmbH GmbH & Co. GmbH & Co. zeta GmbH GmbH & Co. Summe 

& Co. KG & Co. KG & Co. KG KG KG & Co. KG KG 
- -----------

Laut dem Bericht der GETEC net delta GmbH & Co. KG gemäß § 28 StromNEV 

sind die Aufwendungen für die kaufmännische Betriebsführung inklusive der Ab­

wicklung des Messstellenbetriebs durch den Dienstleister GETEC net GmbH mit 

insgesamt in der Position 1.1.2.4. „Aufwendungen für durch Dritte er­

brachte Betriebsführung" angesetzt worden. 

Den vom Netzbetreiber übermittelten Erhebungsbogen für den Dienstleister 1, die 

GETEC net GmbH, in dem die Kosten für die kaufmännischen Dienstleistungen so­

wie für die Abwicklung des Messstellenbetriebs lediglich in Höhe von ­

dargelegt sind, hat die Beschlusskammer unter Beachtung der kalkulatorischen 

Vorgaben der StromNEV geprüft. Es ergibt sich demgemäß ein anerkennungsfähi­

ger Betrag in Höhe von ­

Die Aufwendungen für die kaufmännische Betriebsführung inklusive der Abwicklung 

des Messstellenbetriebs durch den Dienstleister GETEC net GmbH wurden daher 

um gekürzt. 
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Die konkreten Inhalte und Ergebnisse der Prüfung sind dem gesonderten Abschnitt 

1.6. zu entnehmen. 

Dienstleister 2, GETEC AREALNETZ GmbH: 

Die GETEC AREALNETZ GmbH war .bis zum 31 .12.2017 eine 100 %-ige Tochter 

der GETEC net AG. Die GETEC Arealnetz GmbH wurde rückwirkend zum 

01.01.2018 mit der GETEC net GmbH verschmolzen. 

Es wurde lediglich der Dienstleistungsvertrag zwischen der GETEC net alpha 

GmbH & Co. KG und der GETEC AREALNETZ GmbH vom 11 .12.2014 an derdie 

Beschlusskammer übermittelt. Laut dem Dienstleistungsvertrag bestehen die tech­

nischen Dienstleistungen darin, dass die GETEC AREALNETZ GmbH die ­

liegen ebenso im Verantwortungsbe­

reich der GETEC AREALNETZ GmbH. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass 

die Gestaltung des Dienstleistungsvertrages zwischen der GETEC AREALNETZ 

GmbH und den Netzbetreibern der GETEC-Gruppe nach einem gleichen Muster 

abläuft. 

Laut dem Bericht des Netzbetreibers gemäß § 28 StromNEV sind die Aufwendun­

gen für die seitens der GETEC AREALNETZ GmbH erbrachten technischen Dienst­

leistungen in Höhe von - unter der Position 1.1.2.4. „Aufwendungen für 

durch Dritte erbrachte Betriebsführung" angesetzt worden. Im Erhebungsbogen für 

den Dienstleister 2, die GETEC AREALNETZ GmbH sind demgegenüber Kosten 

für technische Dienstleistungen in Höhe von dargelegt. Die im Erhe­

bungsbogen dargelegten Kosten hat die Beschlusskammer unter Beachtung der 

kalkulatorischen Vorgaben der StromNEV geprüft. Es ergibt sich demnach ein an­

erkennungsfähiger Betrag in Höhe von - Die Aufwendungen für die seitens 

der GETEC AREALNETZ GmbH erbrachten technischen Dienstleistungen wurden 

daher um gekürzt. 
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Die konkreten Inhalte und Ergebnisse der Prüfung sind dem gesonderten Abschnitt 

1.6. zu entnehmen. 

1.1.6. Sonstiges (Ziffer 1.5.14) 

Der Netzbetreiber macht unter dieser Position aufwandsgleiche Kosten in Höhe von 

- geltend. Diese umfassen u. a. periodenfremde Aufwendungen der GETEC 

Gruppe in Höhe von -

Periodenfremde Aufwendungen, die entsprechend ihrer Verursachung einer ande­

ren Abrechnungsperiode zugerechnet werden müssen, sind nicht anzuerkennen. 

Die periodenfremden Aufwendungen der GETEC Gruppe in Höhe von - sind 

ebenfalls vollständig zu kürzen. 

Kosten für moderne Messeinrichtungen und Messsysteme: 

Gemäß § 7 Abs. 2 MsbG dürfen Kosten des grundzuständigen Messstellenbetrei­

bers für moderne Messeinrichtungen und Messsysteme in den Kosten des Netzbe­

triebs nicht berücksichtigt werden. Der Netzbetreiber hat gegenüber der Bundes­

netzagentur die Übernahme der Funktion des grundzuständigen Messstellenbetrei­

bers für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme erklärt. 

Als grundzuständiger Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und in­

telligente Messsysteme ist der Netzbetreiber gemäß§ 3 Abs. 4 S. 2 MsbG verpflich­

tet, einen testierten Tätigkeitsabschluss über die Tätigkeiten des grundzuständigen 

Messstellenbetriebs für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme 

vorzulegen. Einen solchen Tätigkeitsabschluss hat der Netzbetreiber nicht vorge­

legt. 

Darüber hinaus trägt der Netzbetreiber vor, es seien ihm im Jahr 2016 keine Kosten 

für den grundzuständigen Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und 

intelligente Messsysteme entstanden. Dem entsprechend hat der Netzbetreiber in 

Spalte G des Tabellenblatts „A.1 .a." bzw. „A.2.a" keine Werte angegeben. 
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Es ist zu beachten, dass dem Netzbetreiber mit Wirkung zum 01.01 .2017 eine we­

.sentliche neue Marktrolle durch das MsbG übertragen wurde. Vorbereitende Pro­

jekte für die Implementierung der dafür notwendigen Prozesse dürften bereits flä­

chendeckend im Jahr 2016 durchgeführt worden sein. Dazu zählen insbesondere 

IT-Projekte. Auch anlässlich des Festlegungsverfahrens BK6-16-200 dürfte bereits 

im Jahr 2016 eine intensive konzeptionelle Auseinandersetzung mit den erforderli­

chen Prozessen erfolgt sein. Dies alles spricht dafür, dass bereits im Jahr 2016 

Kosten für den Messstellenbetrieb moderner Messeinrichtungen und intelligenter 

Messsysteme entstanden sind. 

Gemäß der Stellungnahme des Netzbetreibers vom 27.07.2020 sind Kosten für mo­

derne Messeinrichtungen und Messsysteme in Höhe von - angefallen. Die Po­

sition 1.5.14 wird um weitere - ekürzt. 

1.2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermö­

gens sowie Ermittlung der kalkulatorischen Ab­

schreibungen 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenstän­

den werden in Abschreibungen erfasst. Die für die Gesamtkosten nach § 6 Abs. 1 

S. 1 ARegV maßgeblichen Abschreibungen betriebsnotwendiger Anlagegüter wer­

den auf Grundlage des § 6 StromNEV kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit die 

handelsbilanziellen Werte. Damit wird ein langfristig angelegter, leistungsfähiger 

und zuverlässiger Netzbetrieb gewährleistet. 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Ab­

schreibungen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlage­

gütern, die vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlagen), und Anlagegütern, 

die ab dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlagen). 
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Bei Altanlagen werden nach § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV für den eigenfinanzier­

ten Anteil des Anlagevermögens (maximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für die 

weiteren Berechnungen herangezogen. Die Tagesneuwerte werden mittels Indexie­

rung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den 

fremdfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (mindestens 60 %) bilden die jewei­

ligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für 

die weitere Wertermittlung (vgl. § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gemäß § 6 Abs. 4 

StromNEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten zu ennitteln. 

Dementsprechend wurden für alle Anlagengüter zunächst die historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten identifiziert. Netzkäufe und vergleichbare Fallgestal­

tungen dürfen. nicht dazu führen, dass die Berechnungsgrundlagen verfälscht wer­

den. Anschließend wurden aus den historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte bestimmt, um die eigenfinanzierten 

Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können. Aus der gewichteten 

Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen 

wurde schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt. 

Die kalkulatorischen Abschreibungen für Alt- und Neuanlagen sind jährlich auf 

Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu 

§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und nach der linearen Abschreibungsmethode (§ 6 

Abs. 2S. 1 und Abs. 4 StromNEV) zu ermitteln. Die für ein Anschaffungsjahr, in einer 

Anlagengruppe einmal gewählte Nutzungsdauer und das ursprüngliche Zugangs­

jahr sind unverändert fortzuführen, um das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV 

vorgegebene Verbot von Abschreibungen unter Null umzusetzen. 

1.2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 
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Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermö­

gens relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, 

dass sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. 

§ 6 Abs. 3 und 4 StromNEV). Diese Vorgabe verbietet es grundsätzlich, Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rückrechnung anhand zeitnaher üb­

licher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Einbeziehung qualitativer Ver­

änderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. 

Nach § 6 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanlagevermö­

gens, sofern und soweit sie betriebsnotwendig sind. Zum betriebsnotwendigen Ver­

mögen gehören alle Vermögenswerte, die dem Geschäftsablauf des Netzbetriebs 

dienen. 

Nicht aktivierte, sondern über lnstandhaltungsaufwand finanzierte Vermögensge­

genständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt wer­

den muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wurden, 

ist der Netznutzer nicht durch den erneuten Ansatz der Aufwendungen als Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten zu belasten . 
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1.2.1.1. 	 Verbot der Abschreibung unter Null, insbesondere 

Netzkäufe und vergleichbare Fallgestaltungen 

§ 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine Abschreibung unter Null aufgrund des Wieder­

auflebens kalkulatorischer Restwerte. Nach § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot 

der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Änderung der Eigentumsverhältnisse 

oder der Begründung von Schuldverhältnissen. Darin kommt zum Ausdruck, dass 

ein Netzkauf oder vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung derbe­

rücksichtigungsfähigen Netzkosten führen dürfen. Insoweit hat der Gesetzgeber 

den Interessen der Netznutzer an möglichst geringen Netzkosten den Vorrang ein­

geräumt. Ihre sachliche Grundlage findet diese gesetzgeberische Entscheidung in 

dem Charakter der Energieversorgungsnetze als natürliche Monopole, die den 

Netznutzern regelmäßig keine wettbewerblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. 

Die Vorschrift geht auch schon aufgrund ihrer systematischen Stellung den Über­

gangsregelungen des§ 32 StromNEV vor. D.h. unabhängig von den zugrunde ge­

legten Nutzungsdauern, unabhängig von der Änderung von Eigentumsverhältnis­

sen oder der Begründung von Schuldverhältnissen, darf kein Vermögensgegen­

stand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht werden. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass bei der Ermitt­

lung der kalkulatorischen Abschreibungen und Restwerte der Kaufpreis für erwor­

bene Netze nicht zugrunde gelegt werden darf (vgl. BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt 

a.d.W., Rn. 47 ff.). Nach§ 6 Abs. 6 StromNEV dürfen die Abschreibungsgrundlagen 

nicht verändert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt nur einmal 

und ohne Erhöhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden kann. § 6 

Abs. 7 StromNEV stellt überdies klar, dass das Verbot einer Abschreibung unter 

Null auch im Falle eines Eigentümerwechsels. gilt. Damit wird bei einem Verkauf 

eine Veränderung der Abschreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen. Auch aus 

der vielfach herangezogenen „Kaufering"-Entscheidung des BGH (BGH, KZR 

12/97) folgt nichts Anderes (so explizit für die StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW 

Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.). Daher sind auch die kalkulatorischen Restwerte eines 

übernommenen Netzteils separat fortzuführen. 
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1.2.1.2. 	 Veränderung der historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 

Entscheidend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermö­

gens relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, 

dass sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. 

§ 6 Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und 

Begründung der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind für die kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV nicht zulässig, um das Abschreibungsverbot unter·Null nach§ 6 Abs. 5 

und § 6 Abs. 7 sicherzustellen. Dementsprechend sind in der StromNEV-Kalkulation 

sämtliche Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver oder anderer Son­

derabschreibungen, Neubewertungen oder Umbuchungen grundsätzlich unzuläs­

sig. 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bis zum Basisjahr der zwei­

ten Regulierungsperiode (2011) mit den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zu­

gangsjahren und Zuordnungen zu den jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rah­

men der beiden vorangegangenen Kostenprüfungen bereits festgeschrieben und 

sind somit grundsätzlich unverändert fortzuführen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss 

v. 27.04.2017, Vl-5 Kart 17/15, Rn. 62, juris) , es sei denn Anlagenabgänge mindern 

den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den Anlagengruppen oder Verände­

rungen in den Zugangsjahren sind nicht zulässig , da durch die entsprechenden Ver­

änderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in Ansatz ge­

bracht werden könnten. Zugänge im Anlagevermögen der Jahre 2012 bis 2016 wur­

den um die Anschaffungs- und Herstellungskosten ergänzt. 
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1.2.1.2.1. Abgänge im Anlagevermögen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Ver­

mögensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand 

berücksichtigungsfähig. Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen wer­

den, führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Her­

stellungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begründung der erstmalig aktivier­

ten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Die kalkulatorische Nutzung endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt zu 

einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu­

tes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei kostenmin­

dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenab­

gänge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende 

Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Ba­

sisjahr auftritt. Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an 

Anlagengütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunter­

nehmens als Anlagenabgang zu klassifizieren. 

1.2.1.2.2. Zugänge im Anlagevermögen 

Nachträglich können Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch Erweiterung 

oder Wertverbesserung des Anlagengutes nach dessen Errichtung entstehen. Kal­

kulatorisch sind diese als neue Anschaffungskosten im Jahr der Erweiterung oder 

Wertverbesserung zu erfassen. Schließlich sind auch Erhöhungen des Anteils des 

Stromnetzes an Anlagengütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Ver­

sorgungsunternehmens als Anlagenzugang zu klassifizieren. 
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1.2.2. 	 Tagesneuwerte 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von dem 

jeweiligen Tagesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV - die Summe aller 

anlagenspezifisch ermittelten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. Nach§ 6 

Abs. 3 S. 1 StromNEV ist der Tagesneuwert der unter Berücksichtigung der techni­

schen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeit­

punkt. Die Umrechnung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat unter Verwendung von 

Indexreihen des Statistischen Bundesamtes nach§ 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Strom­

NEV zu erfolgen. 

§ 6a Abs. 2 StromNEV bestimmt, dass der Ermittlung der Tagesneuwerte Ersatzin­

dexreihen zu Grunde zu legen sind, sofern die in§ 6a Abs. 1 StromNEV genannten 

Indexreihen des Statistischen Bundesamtes nicht für den notwendigen Zeitraum der 

Vergangenheit verfügbar sind. Diese sind mit den in§ 6a Abs. 1 StromNEV genann­

ten Indexreihen zu verketten. § 6a Abs. 2 StromNEV regelt neben den zu verwen­

denden Ersatzreihen die Verkettung~methodik. Hierbei werden Verkettungsfaktoren 

bestimmt, die sich jeweils aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit 

liegenden Indexwertes der Indexreihe gemäß § 6a Abs. 1 StromNEV durch den 

Indexwert der Ersatzindexreihe für dasselbe Beobachtungsjahr ergeben. Die Er­

satzindexreihe wird jeweils mit dem Verkettungsfaktor multipliziert und dadurch um­

basiert. Dies führt dazu, dass die Preisänderung unverändert bleibt. Die Verket­

tungsmethodik entspricht der Verkettungsmethodik in den Erläuterungen des Sta­

tistischen Bundesamtes zur Fachserie 16 und 17. Die Ersatzindexreihen werden in 

§ 6a Abs. 2 S. 3 Nr. 1 bis 5 StromNEV im Einzelnen aufgezählt. 

Es war danach erforderlich für die Indexreihen nach § 6a Abs. 1 StromNEV eine 

Verkettung mit den folgenden Ersatzindexreihen vorzunehmen: 

1. 	 für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, 

ohne Umsatzsteuer 

Seite 25 von 70 



Anlage Aufwandsparameter 

a) 	 fürden Zeitraum von 1958bis1968 die Indexreihe Gewerbliche Betriebs­

gebäude, Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und 

b) 	 für den Zeitraum vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 

1913/1914 erstellte Wohngebäude (Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau) ohne Um­

satzsteuer 

a) 	 für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleis­

tungen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundes­

amt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und 

b) 	 für den Zeitraum vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 

1913/1914 erstellte Wohngebäude (Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Indexreihe Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mine­

ralölerzeugnisse) für den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe Erzeugerpreise ge­

werblicher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index 

der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte); 

4. 	 für die Indexreihe Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 

1 000 Volt für den Zeitraum vor 1995 

a) 	 die Indexreihe Kabel für die Anlagengruppe Kabel (Statistisches Bundes­

amt, Fachserie 17, Index der Erzeugnisse gewerblicher Produkte) und 

b) 	 für die Anlagengruppe Freileitungen die Indexreihe Isolierte Drähte und 

Leitungen (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeuger­

preise gewerblicher Produkte); 
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5. 	 für die Indexreihe Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl, für den Zeit­

raum vor 1976 die Indexreihe Fertigteilbauten überwiegend aus Metall, Kon­

struktionen aus Stahl und Aluminium (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

Aus den in § 6a Abs. 1 und 2 StromNEV genannten Indexreihen werden gemäß 

§ 6a Abs. 3 StromNEV Indexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr ei­

nes im Jahr t angeschafften Anlagegutes ergibt sich durch die Multiplikation des 

Indexfaktors des Jahres t mit den historischen Anschaffungs- oder Herstellungskos­

ten . Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich aus dem Quotienten des Indexwertes 

des Basisja.hres und dem Indexwert des Jahres t und ist auf vier Nachkommastellen 

zu runden. 

Für das Basisjahr 2016 ergibt sich der Indexfaktor des Jahrestaus dem Quotienten 

des Indexwertes des Jahres 2016 und dem Indexwert des Jahres t. Multipliziert man 

somit den Indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der 

Indexwert des Jahres 2016. Der Indexfaktor für das Basisjahr (hier: 2016) beträgt 

somit 1. 

Bei Anlagegütern, welche im Jahr 2006 bis 2016 angeschafft wurden, handelt es 

sich um Neuanlagen, so dass hierbei gemäß§ 6 Abs. 4 StromNEV keine Berück­

sichtigung zu Tagesneuwerten erfolgt und ein Faktorwert für diese Jahre nicht be­

nötigt wird. 

Die zur Bestimmung von Tagesneuwerten auf Basis des Jahres 2016 relevanten 

Preisindizes sind wurden auf der Internetseite der Bundesnetzagentur (www.bun­

desnetzagentur.de) unter den Menüpunkten „Beschlusskammern" ~ „Beschluss­

kammer 8" 7 „Hinweise und Konsultationen" 7 „Preisindizes zur Bestimmung von 

Tagesneuwerten betriebsnotwendiger Anlagegüter gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 

6a StromNEV" veröffentlicht. 
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1.2.3. 	 Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschrei­

bung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen des Anlagevermögens. Die kalkulatorischen Abschreibun­

gen sind gemäß§ 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist 

nach § 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Januar 

des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen. 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus§ 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalver­

zinsung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Ab­

schreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegen­

stände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Be­

grenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben 

muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch 

Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungs­

dauer vor. Soweit daher Grundstücksanteile in abschreibungsfähigen Positionen 

enthalten sind, wie z. B. in Bauten, müssen diese Positionen um die Grundstücksan­

teile gekürzt werden. 

1.2.3.1. 	 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen (kalk. Jahres-AfA 

(alt)) sind nach§ 6 Abs. 2 S. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapital­

quote. nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln. Der eigenfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu legende Restwert zu Ta­

gesneuwerten (RW TNW,i) multipliziert mit der Eigenkapitalquote (EKQ) und geteilt 

durch die anwendbare Restnutzungsdauer (RND i); der fremdfinanzierte Abschrei­

bungsanteil der Altanlagen ergibt sich nach § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 i.V.m. § 6 Abs. 3 

S. 1 und 2 StromNEV bzw. § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV aus den relevanten 

Restwerten zu historischen Anschaffungs- und, Herstellungskosten (RW AKIHK,i) mul­

tipliziert mit der Fremdkapitalquote (FKQ) und geteilt durch die 'anwendbare Rest­

nutzungsdauer (RND i). 
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Die kalkulatorische Abschreibung der Altanlagen ist gemäß§ 6 Abs. 2 und 5 i.V.m. 

§ 32 Abs. 3 und§ 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV nach folgender Formel zu ermitteln: 

kalk.Jahres-AfA(alt) i = RWrNw,i x EKQ + RWAK/HK,i x FKQ 
RND

1 	
. RND. 

1 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer einer Anlagengruppe je Netz-ID i (RNDi) gleich 

der Differenz aus der vom Netzbetreiber gewählten Nutzungsdauer innerhalb der 

Bandbreite nach Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und der Anzahl der vergan­

genen Jahre seit Errichtung der Anlagegüter der jeweiligen Anlagengruppe. In der 

Formel beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage­

güter der Anlagengruppe je Netz-ID i zu Tagesneuwerten und der Restwert AKIHK,i 

den kalkulatorischen Restwert der Anlagegüter einer Anlagengruppe je Netz-ID i zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

1.2.3.2. 	 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanla­

gen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen (kalk. Jahres-AfA (neu)) sind 

ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahres­

abschreibung ergibt sich demnach aus dem Quotienten der Restwerte zu histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten (RW AKJHK,i) und der Restnutzungs­

dauer (RND i). Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen 

gemäß § 6 Abs. 4 StromNEV. 

Die kalkulatorische Abschreibung der Neuanlagen ist gemäß§ 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 

5 StromNEV nach folgender Formel zu ermitteln : 

kalk. Jahres-AfA (neu) RWAK/HKi
i = 

RNDi 

Seite 29 von 70 



Anlage Aufwandsparameter 

1.2.3.3. 	 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2016 (Endbestand) ermitteln sich auf Ba­

sis der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom 

Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2016 entstandenen, kumulierten kalkulatorischen 

Abschreibungen. Dem entsprechend werden auch die kalkulatorischen Restwerte 

zum 31.12.2015 (Anfangsbestand) ermittelt. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 S. 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den ei­

genfinanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach§ 6 Abs. 3 StromNEV, für den 

fremdfinanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu 

dokumentieren. 

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sach­

anlagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs­

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung 

der tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich 

ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden, wird nach§ 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver­

waltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Ta­

rifgenehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der 

Kosten zu Grunde gelegtworden sind. 
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Insoweit ist bei der Restwertermittlung zu berücksichtigen, in welchem Umfang Ab­

schreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strompreiskalkulation nach der 

BTOElt eingeflossen sind. Denn die Netzkosten sind bei den früher üblichen inte­

grierten Versorgungsunternehmen notwendiger Bestandteil der Strompreiskalkula­

tion gewesen. Dabei wurden im Rahmen der den Ländern obliegenden Anwendung 

der BTOElt in der Vergangenheit durchaus unterschiedliche Abschreibungszeit­

räume anerkannt. So waren in einzelnen Ländern vergleichsweise kurze steuerliche 

Abschreibungszeiten zulässig. Die Regelungen des§ 32 Abs. 3 StromNEV schrei­

ben vor, dass diese Abschreibungszeiten berücksichtigt werden müssen. Soweit 

also während der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschrei­

bungszeiträume in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, 

die nach der StromNEV zugelassen sind , so gelten die getätigten Abschreibungen 

als bereits wiederverdient. Diesen Umstand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu 

berücksichtigen, würde zu unberechtigten erhöhten Abschreibungen führen. Es 

käme zu einer Abschreibung unter Null, die nach§ 6 Abs. 6 und 7 StromNEV ver­

boten ist. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung bereits erfolgter Ab­

schreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapitals und mithin 

der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 

und 2 StromNEV führen . 

Sind über Anlagengruppen hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informatio­

nen verfügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht 

erfüllt, ist § 32 Abs. 3 S. 4 anzuwenden. Nach § 32 Abs .. 3 S. 4 wird vermutet, dass 

der kalkulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte 

der in Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungs­

dauern zu Grunde gelegt worden sind. 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im 

Einzelnen: 
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Wurde im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung 

der angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer 

vorgenommen, so wurde lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrach­

ten Nutzungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die geänderte Restnut­

zungsdauer verteilt. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Ver­

gangenheit vorgenommen worden oder nach§ 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu ver­

muten, ist die Ermittlung des Restwertes ggf. mehrstufig vorzunehmen. 

Die Restwerte sind nur insoweit anzusetzen, wie sie sich aus den Angaben des 

Netzbetreibers unter Anrechnung bereits erzielter Abschreibungen ergeben. Ist da­

bei der Gegenwert der Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Abschrei­

bungen bereits erreicht oder gar überschritten, ist eine Anerkennung weiterer Ab­

schreibungen ausgeschlossen(§ 6 Abs. 6 StromNEV). 

Für eine durchgehende Plausibilisierung der vom Netzbetreiber zugrunde gelegten 

kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene Ermittlung (Prüf­

rechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des§ 32 Abs. 3 StromNEV 

durchgeführt. 

Die Beschlusskammer hat die sich aus Anlage 3-4 ergebenden Nutzungsdauern je 

Anlagengruppe pro Netz-10 zu Grunde gelegt. Die Festschreibung erfolgte pro An­

lagengruppe und Jahr. 
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1.2.3.4. 	 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Abschrei­

bungen und kalkulatorische Restwerte des Sachan­

lagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengrup­

pen - und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach Anlagen­

gruppen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und 

ergeben sich - jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt 

- aus Anlage 3-1. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachan­

lagevermögens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3-1. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen RestW,erte des Sachanlagever­

mögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) wur­

den nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich ­

gegliedert nach Anlagengruppen - aus Anlage 3-2. Bezogen auf die kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen)­

gegliedert nach Anlagengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3-2. 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (historische Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 

Anlage 3-3 und 3-4. 

Anlagen 3-1 bis 3-4 gibt es nur beim Verpächter und beim Dienstleister 1. 

1.3. 	 Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gemäß 

§ 7 Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf 

Grundlage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigen­

kapital ergibt sich gemäß§ 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigen­

kapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 
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kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwen­

digen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Strom­

NEV, 

kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwen­

digen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Ei­

genkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV, 

kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwen­

digen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten und 

Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des 

betriebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der 

Sonderposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkula­

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß§ 7 StromNEV zu erfolgen. 

Bei Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens ge­

mäß§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1und2 StromNEV sowohl aufTagesneuwertbasis, als auch 

auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanla­

gen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß§ 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV aus­

schließlich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstücke sind 

hierbei gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 
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Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs­

und Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens wird hierbei durch Addition der Rest­

werte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2016 und der Jahresabsc~rei­

bi.mg 2016 errechnet. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs­

und Herstellungskosten von Neuanlagen, die im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV 

aktiviert wurden, im Jahresanfangsbestand berücksichtigt (Vgl. BGH, Beschluss v. 

10.11.2015, EnVR 42/14). Eine Berücksichtigung des entsprechenden Kostenan­

teils der Anlagen im Bau im Anfangsbestand ist unzulässig, da die vorgenannte 

Rechtsprechung des BGH auf Anlagen im Bau gerade nicht übertragbar ist. Anlagen 

im Bau unterliegen nicht der kalkulatorischen Abschreibung. Dementsprechend be­

steht - anders als im Fall einer aktivierten Neuanlage - bereits keine Veranlassung 

für eine Angleichung der Eigenkapitalverzinsungsbasis an die Abschreibung. 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung nicht zu berücksichtigen, da sie weder dem Wortlaut des 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV noch dem Normzweck nach anzusetzendes 

Eigenkapital darstellen (BGH, Beschluss v. 14.08.2008, KVR 39/07). 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die 

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in fünf Ermittlungsschritten zu erfolgen: 

(1 .) kalkulatorische Eigenkapitalquote(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2 .) betriebsnotwendiges Eigenkapital(§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV), 

(3.) die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Eigenkapitalanteil 

(§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 
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(4.) 	 der auf Neu- und Altanlagen entfallende Anteil am Eigenkapital 

(§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) 	 die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallenden Zinsen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 4 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in 

Anlage 4. 

1.3.1. 	 Kalkulatorische Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 

S. 3 StromNEV 

Gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BNV /). Dabei wird das be­

triebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Vermö­

gens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 S. 3 Strom­

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens zu historischen AK/HK 

+ Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ Grundstücke zu historischen AK/HK 

= Betriebsnotwendiges Vermögen 1 (BNV 1) 

- Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

- Abzugskapital 

- Verzinsliches Fremdkapital 

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 CBNEK II 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech­

nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah­

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. Die kalkulatorische Eigen­

kapitalquote ist dann der Quotient aus dem so definierten BNEK 1und BNV 1. 
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1.3.1.1. 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermö­

gens zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sach­

anlagevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Be­

stimmung der kalkulatorischen Abschreibungen ermittelt wurden. Darüber hinaus 

finden bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö­

gens sowie Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altan­

lagen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermö­

gens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen erge­

ben sich aus Anlage 4. 

1.3.1.2. 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus§ 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalver­

zinsung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind (vgl. BGH,. Beschluss 

v. 25.04.20-17, EnVR 17/16, S. 14 ff). 

Planmäßige Abschreibungen sind nach§ 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Ver­

mögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die 

zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes 

ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz 

sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte 

Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. 

Bauten, Gruridstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grund­

stücksanteile gekürzt werden . 
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1.3.1.3. Finanzanlagen und Umlaufvermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gemäß§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig sind. Bei der 

i.S.d. §§ 4 ff. StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist also das 

Kriterium der Betriebsnotwendigkeit maßgeblich. 

Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann nicht mit dessen bilanzieller 

Berücksichtigung i.R.d. nach § 6b EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses be­

gründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen haben 

keine Kürzung des abschließend in§ 7 Abs. 2 StromNEV definierten Abzugskapitals 

zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapital ein höheres Umlaufvermögen 

rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 

07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). 

Eine Aufschlüsselung des Umlaufvermögens auf die in§ 10Abs. 3 S. 1 EnWG (a.F.) 

bzw. § 6b EnWG (n.F.) aufgeführten Tätigkeiten eines vertikal integrierten Energie­

versorgungsunternehmens und damit auch auf die Tätigkeit der Elektrizitätsvertei­

lung zeigt dessen Betriebsnotwendigkeit für das Netz nicht auf (vgl. BGH, Beschl. 

v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 45; vgl. auch OLG Stuttgart, Beschl. v. 05.04.2007, 

202 EnWG 8/06, Rn. 176). 

Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i.V.m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG 

bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, 

als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers 

entsprechen. Das Finanzanlage- und Umlaufvermögen muss sich an .dem eines ef­

fizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers orientieren. Gemäß § 21 

Abs. 2 S. 2 EnWG sind nur solche Kostenbestandteile effizient und betriebsnotwen­

dig, die sich ihrem Umfang nach auch im Wettbewerb eingestellt hätten. 
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1.3.1.3.1. Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. 

Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Be­

trieb des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetrei­

ber hat nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Fi­

nanzanlagen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. 

v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage­

vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausü­

ben kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des 

Sachanlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Ver­

zinsung vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht 

als Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 

StromNEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, 

Rn. 28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Po­

sitionen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 

nicht notwendig sind. 

1.3.1.3.2. Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­

stände. Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich häufig durch Zu­

und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Ge­

schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unterneh­

men. 

Das vorzuhaltende Umlaufvermögen muss gemäß§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV 

betriebsnotwendig sein. Die Umstände, aus denen sich die Betriebsnotwendigkeit 

ergibt, hat der Netzbetreiber im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten darzulegen 

und zu beweisen (vgl. BGH, Beschluss v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rz. 8, 20ff.; 
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BGH, Beschluss v. 23.06.2009, EnVR 19/08, Rz. 23; BGH, Beschluss v. 

07.04.2009, EnVR 6/08, Rz. 42; BGH, Beschluss v. 05.10.2010, EnVR 49/09, Rz. 

16). Hierzu muss der Netzbetreiber darlegen, welche kurzfristigen Verbindlichkei­

ten, Aufwendungen oder laufenden Kosten des Netzbetriebs er bedienen muss, die 

einen Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristig realisierbaren Forderungen recht­

fertigen (vgl. BGH, Beschluss v. 23.06.2009, EnVR 19/08, Rz. 25). 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vor­

gehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 

auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver­

mögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge 

erwirtschaftet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst 

geringe Erträge erbringen, die wegen derhiermit verbundenen Kapitalkosten zu ei­

ner Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer führen. Eine Verzinsung in Höhe der 

vorgegebenen Eigenkapitalzinsen darf somit nur auf einen effizienten Umlaufver­

mögensbestand gewährt werden. 

Der Wechsel von Investitionszyklen, d.h. von Zeitabschnitten mit erhöhten Investiti­

onen, die von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebietet 

keinen erhöhten Bestand an Umlaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anlagegü­

ter lange Abschreibungszeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, 

so dass aus den verdienten Abschreibungen Mittel für neue Investitionen zur Ver­

fügung stehen. Werden für einen längeren Zeitraum keine Investitionen getätigt, ist 

es aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht effizient, liquide Mittel zu horten. Das Um­

laufvermögen dient nicht der ineffizienten Hortung von Liquidität. Zum Umlaufver­

mögen gehören Vermögensgegenstände, deren Bestand sich durch Zu- und Ab­

gänge häufig ändert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender Ver­

mögensgegenstand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch 

dient (vgl. BFH, Urteil v. 31.05.2001, IV R 73/00, Rn. 1O; Urteil v. 28.05.1998, XR 

80/94, Rn. 30). 
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Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u.a. durch den Finanzmittelzufluss 

aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Un­

ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hinge­

gen nicht gewährleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräu­

men lassen, mit denen kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begeg­

net werden kann . Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür 

nicht. Schließlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalan­

sammlung für Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. In­

vestitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich 

sind. 

1.3.1.3.2.1. · Vorräte 

Gemäß § 266 Abs. 2 HGB bestehen die Vorräte aus Roh-, Hilfs- und Betriebsstof­

fen, unfertigen Erzeugnisse, unfertigen Leistungen, fertigen Erzeugnisse und ge­

leisteten Anzahlungen. 

1.3.1.3.2.2. Forderungen, Wertpapiere und Kassenbestände 

Die Forderungen aus dem EEG- und KWKG-Wälzungsmechanismus im Anfangs­

bestand und im Endbestand, wie auch die entsprechenden Verbindlichkeiten, sind 

zu kürzen. In den Forderungen und Verbindlichkeiten der Bilanz des Netzbetreibers 

sind laut E-Mail vom 13.02.2020 keine Beträge enthalten, die auf die Zahlungen 

aufgrund des EEG bzw. des KWKG zurückzuführen sind. 

Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass die geltend gemachten verblei­

benden Forderungen, Wertpapiere und Kassenbestände betriebsnotwendig sind. 

Es wäre eine dynamische Betrachtung und Darstellung des Liquiditätsbedarfs im 

Basisjahr erforderlich gewesen. Hierbei hätte der Netzbetreiber die konkreten Mit­

telzuflüsse und -abflüsse darlegen müssen (vgl. BGH, Beschluss v. 23.06.2009, 

EnVR 19/08, Rz. 25; OLG Düsseldorf, Beschluss v. 11.11.2015, Vl-3 Kart 118/14 

[V], Rn. 64 ff. - juris). Dem Netzbetreiber ist ein entsprechender Nachweis nicht 

gelungen. Daher ist die Beschlusskammer befugt, aufgrund allgemeiner Kennzah­

len pauschale Ansätze zugrunde zu legen (BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 

26/14, Rn. 20 f.). 
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Für die verbleibenden Forderungen, Wertpapiere und Kassenbestände werden Be­

stände in Höhe von 1/12 der Erlösobergrenze des Jahres 2016 anerkannt. Unter 

Berücksichtigung des pauschalen Ansatzes ergibt sich eine Kürzung der Forderun­

gen, in Höhe von - im Anfangsbestand (31.12.2015) und - im 

Endbestahd (31.12.2016). 

1.3.1.4. 	 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil, 

latente Steuern, Abzugskapital und das verzinsliche 

Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugsfähigen Positi­

onen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, der latenten Steuern, 

des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

1.3.1.4.1 . 	 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV sieht vor, dass der Steueranteil des Sonderpostens 

mit Rücklageanteil explizit als Abzugskapital zu berücksichtigen ist. Korrespondie­

rend hierzu ist der entsprechende Auflösungsbetrag kostenmindernd zu berücksich­

tigen. 

Rechtsgrundlage für die Bildung des Sonderpostens mit Rücklageanteil war§ 247 

Abs. 3 HGB a.F. Passivposten, die für Zwecke der Steuern vom Einkommen und 

vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet werden. Sie sind als Sonder­

posten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maßgabe des Steuerrechts auf­

zulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach Art. 66 Abs. 5 EGHGB 

durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende Geschäftsjahr Son­

derposten mit Rücklageanteil im handelsrechtlichen Jahresabschluss gebildet und 

Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen beruhten, in die 

Handelsbilanz übernommen werden. 
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Der darin enthaltene Steueranteil mindert die nach§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr..4 StromNEV 

bei der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung in Ansatz gebrach­

ten betriebsnotwendigen Bilanzwerte der Finanzanlagen und des betriebsnotwen­

digen Umlaufvermögens. Der Steueranteil umfasst dabei bei Kapitalgesellschaften 

die Körperschaftsteuer sowie die Gewerbesteuer. Der Körperschaftsteuersatz inkl. 

Solidaritätszuschlag beträgt 15,825 %. Der durchschnittliche Gewerbesteuersatz 

beträgt 13,65 % (Messzahl: 3,5%; durchschnittlicher Hebesatz Deutschland: 

390 %). Daraus ergibt sich ein als Richtwert anzusetzender Steuerfaktor von 

29,48 %. Dieser kann jedoch je nach Gewerbesteuerhebesatz des Netzbetreibers 

variieren. 

Der Netzbetreiber hat keinen Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil gel­

tend ·gemacht. 

1.3.1.4.2. Latente Steuern 

Latente Steuern werden weder als Aktiv- noch als Passivposition .im Rahmen der 

Kostenkalkulation berücksichtigt. Die latenten Steuern werden als Ausgleichsposi­

tion zwischen der Handels- und der Steuerbilanz gebildet und haben daher keine 

nachhaltige Wirkung auf die Vermögenssituation des Netzbetriebs. 

1.3.1.5. Abzugskapital 

§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des betriebs­

notwendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital (Ab­

zugskapital) als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. 

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, Rück­

stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz) ,· zinslose Ge­

sellschafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. 

Auch für die Positionen des Abzugskapitals ist nach § 7 Abs. 2. S. 2 Nr. 1 bis 5 

StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert zu bilden. 
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1.3.1.5.1. 	 Rückstellungen (§ 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV) 

Sinn und Zweck der Rückstellungsbildung ist die zeitliche Vorverlagerung einer Er­

folgsminderung im Sinne einer periodengerechten Erfolgsermittlung im Jahresab­

schluss. Für andere als in § 249 Abs. 1 HGB genannte Zwecke dürfen keine Rück­

stellungen gebildet werden,§ 249 Abs. 2 S. 1 HGB. Sie sind Bestandteil des Fremd­

kapitals und bilden Verpflichtungen einer Unternehmung ab, bei denen weiterge­

hende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt sind. Hierzu gehört der Fall, dass 

Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung mit genauer Wahrschein­

lichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Gewährleistungsansprüche). 

Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzansätzen, sondern sollen ei­

nen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung ausweisen. Dabei hinterfragt die 

Beschlusskammer auch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume. In die­

sem Zusammenhang überprüft die Beschlusskammer die Sachgerechtigkeit der im 

Tätigkeitsabschluss angesetzten Rückstellungen sowie die Sachgerechtigkeit der 

Zuteilung der Positionen zu einem anderen Tätigkeitsabschluss. Dies gilt unabhän­

gig davon, dass die Jahres- bzw. Tätigkeitsabschlüsse durch einen Wirtschaftsprü­

fer testiert wurden. Somit ist auch eine Korrektur testierter Angaben durch die Be­

schlusskammer zulässig . 

1.3.1.5.2. 	 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich pas­

sivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur Er­

stattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­

anschlusskostenbeiträge. Nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 StromNEV ist die aktivi­

sche Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Die er­

haltenen Baukostenzuschüsse und Netzanschlusskostenbeiträge sind zu passivie­

ren und über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

Baukostenzuschüsse, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV hinzugekommen 

sind, werden im Jahresanfangsbestand in voller Höhe berücksichtigt. Dies ent­

spricht der Behandlung von korrespondierenden Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten auf der Aktivseite (vgl. BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 42/14.). 
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Die Bestände der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netzanschlusskostenbei­

träge sind beim Verpächter, der GETEC net GmbH, berücksichtigt. 

1.3.1.6. 	 Verzinsliches Fremdkapital 

§ 7 Abs. 1 S. 2 2. HS StromNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu 

bringen ist. Damit ist das betriebsnotwendige verzinsliche Fremdkapital grundsätz­

lich in der vollen in der Bilanz ausgewiesenen Höhe zu berücksichtigen. 

1.3.1.7. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 Strom­

NEV (BNV 1) und betriebsnotwendiges Eigenkapital 

gemäß § 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulato­

rischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück­

sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermö­

gen nach§ 6 StromNEV (BNV /)aus Anlage 3-3. 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugska­

pitals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Ei­

genkapital nach § 6 StromNEV (BNEK /) aus Anlage 4. 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEVergibt 

sich ebenfalls aus Anlage 4. 

1.3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 Strom­

NEV (BNV II) und betriebsnotwendiges Eigenkapital 

gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzirisungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 

wie es in § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 

Seite 45 von 70 



Anlage Aufwandsparameter 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten *Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk.· Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AK/.HK *Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AKIHK 

+ 	 Grundstocke zu historischen AKIHK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV II) 


Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 


Abzugskapital 


Verzinsliches Fremdkapital 


Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK II) 


Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebs­

notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksich­

tigen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gemäß § 6 

StromNEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des be­

triebsnotwendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermö­

gens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, 

z.B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete 

Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkula­

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah­

men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 

der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalku­

latorischen Restwerte des Sachanlagevermogens der betriebsnotwendigen Altan­

lagen zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung 

der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz 
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zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entspre­

chend mit mindestens 60 % gewichtet werden. 

übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 4 ergibt, einen An­

teil von 40% so ist diese gemäß§ 6 Abs. 2 S. 4 StromNEVauf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß§ 7 StromNEV (BNV II) aus Anlage 4. Das betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 4. 

1.3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote 

von maximal 40 % übersteigenden Eigenkapitalan­

teils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­

ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu 

verzinsen. Soweit das nach§ 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) mehr als 40 % des. nach dieser Vorschrift ermittelten be­

triebsnotwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der 

Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet 

(BNEK II~ 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapital­

quote übersteigt (BNEK II> 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapi­

talquote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II :s; 40%) wie folgt zu ermit­

teln : 

BNEK II~ 40% =BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II> 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel: 
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BNEK II> 40% =BNEK II- BNEK II S 40% =BNEK II- (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten be­

triebsnotwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung 

des BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigen­

der Anteil des Eigenkapitals ist in. diesem Fall nicht gegeben. 

1~3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallen­

den Anteils am Eigenkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla­

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sach­

anlagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten 

(RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AKIHK 

I [Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AKIHK "Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AKIHK] 

= Anteil SA Vneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 

der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­

anlagen (Anteil SAVneu). 

Die jeweiligen Anteile der Neuanlagen sowie der Altanlagen am Eigenkapital erge­

ben sich aus Anlage 4. 
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1.3.5. 	 Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalan­

teile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss v. 05.10.2016, 

unter dem Aktenzeichen BK4-16/160, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 

Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanla­

gen auf 6,91 % und für Altanlagen auf 5, 12 % vor Steuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II s-40% *Anteil SAVneu * 6,91 % 

+ BNEK II s- 40% * Anteil SA Valt * 5, 12 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen, sind die Bi­

lanzwerte mit dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

nach § 7 Abs. 1 S. 5, Abs. 7 StromNEV verzinst. Der Zinssatz bestimmt sich gemäß 

§ 7 Abs. 7 S. 1 StromNEV als Mittelwert des auf die letzten zehn abgeschlossenen 

Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch die Deutsche Bundesbank 

veröffentlichten Umlaufsrenditen. Mit Beschluss v. 25.04.2017, EnVR 17/16 hat der 

Bundesgerichtshof entschieden, dass die gleichlautende Regelung des§ 7 Abs. 7 

GasNEV in Einklang mit den Vorgaben des EnWG steht. 

Im Einzelnen ergeben sich die Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher 

Wertpapiere inländischer Emittenten - Anleihen der öffentlichen Hand", aus der 

„Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten - Anleihen 

von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der „Umlaufsrendite inländischer Inha­

berschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe".1 



Anlage Aufwandsparameter 

Die anzuwendenden Zinsreihen sind die Folgenden: 

Hypotheken- Anleihen von Unter­ Anleihen der öffentli­ 0 Reihen 
Pfandbriefe nehmen (Nicht-MFls) chen Hand insgesamt 

Jahr 

[in %1 fin %1 [in %1 fin %] 
2007 4,4 5,0 4,3 
2008 4,5 6,3 4,0 
2009 3,3 5,5 3,1 
2010 2,5 4,0 2,4 
2011 2,7 4,3 2,4 
2012 1,4 3,7 1,3 
2013 1,3 3,4 1,3 
2014 0,9 3,0 1,0 
2015 0,4 2,4 0,4 
2016 0,2 2,1 0,0 

010 Jahre 2,16 3,97 2,02 2,72 

Es leitet sich für die genannten Papiere im Zeitraum 2007 bis 2016 einen durch­

schnittlichen Zinssatz von 2,72 % ab. 

1.3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Bis zu der zu Gn,mde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Ver­

zinsung auf das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

aus Anlage 4. Für das die Quote von 40 % übersteigende betriebsnotwendige Ei­

genkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich .die Verzinsung aus 

Anlage 4. 

1.4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 

Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­

position in Ansatz gebracht werden.· Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird 

daher ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkann­

ten kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung. berücksichtigt. Bei dem von der Bun­

desnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zins­

satz nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05, S.30). 

Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt nicht. § 8 S. 2 

StromNEV ist entfallen. 
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Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den 

kalkulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen 

Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi­

schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 

(sog. Scheinge:winn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 

den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW 

Speyer, Rn. 86-ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berück­

sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrund­

lage verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). 

Eine zusätzliche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die Gewerbesteuer 

("Im-Hundert- Rechnung") kommt nicht in Betracht (BGH, EnVR 26/14 SW Freu­

denstadt, Rn. 46.). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK II s 40% * Anteil SAVa/t * 5, 12 % + BNEK II s 40% * Anteil SA Vneu 

* 6,91 % * + BNEK II> 40% * 2, 72 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 

4 ausgewiesen. 

1.5. 	 Kostenmindernde Erlöse und Erträge nach 

§ 9 StromNEV 

Gemäß§ 9 StromNEV sind kostenmindernde Erlöse und Erträge, soweit sie sach­

lich dem Netzbetrieb zuzurechnen und insbesondere den Positionen aktivierte Ei­

genleistungen, Zins- und Beteiligungserträge, Netzanschlusskosten, Baukostenzu­

schüsse oder sonstige Erträge und Erlöse der netzbezogenen Gewinn- und Verlust­

rechnung zu entnehmen sind, von den Netzkosten in Abzug zu bringen. 
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1.5.1. 	 Erlöse aus EEG (Ziffer 5.7 .2.) 

In der Position 5.7.2. Erlöse aus EEG findet eine erfolgsneutrale Umgliederung in 

Höhe von - statt. Die Erlöse wurden ursprünglich vom Netzbetreiber in der 

Position 5.7.4. „sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten)" berücksichtigt. 

Es handelt sich um durchlaufende Posten. Daher wurden die Erträge aus EEG um 

- usätzlich vermindert. 

1.5.2. 	 Sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) (Ziffer 

5.7.4.) 

Der Netzbetreiber macht sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) in Höhe von 

geltend. Hierunter wurden seitens des Netzbetreibers Erlöse aus EEG in 

Höhe von - die Erlöse aus Differenzbilanzkreisabweichungen in Höhe von 

~nd gemäß dem Schreiben vom 24.09.2020 Erträge aus Auflösungen von 

Rückstellungen für die Konzessionsabgabe des Jahres 2015 in Höhe von­

geltend gemacht. 

Die EEG-Erlöse in Höhe von wurden in die Position „Erlöse aus EEG" 

(Ziffer 5.7.2.) umgegliedert. 

Die Erlöse aus Differenzbilanzkreisabweichungen in Höhe vo~werden bei 

der Bestimmung des Ausgangsniveaus nicht berücksichtigt (OLG München, Be­

schluss v. 07.07.2016, Kart 1/15, Rn. 25 ff.). 

Bei der Konzessionsabgabe handelt es sich um einen durchlaufenden Posten. Da­

her wurden Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen für die Konzessionsab­

gabe des Jahres 2015 in HÖhe von - gekürzt. 
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1.6. 	 Ermittlung der Kosten für die überlassene Netzinfra­

struktur und Dienstleistungen durch konzernverbun­

dene Dritte 

Sämtliche unter den Ziffern 1,1 bis 1.5 aufgeführten Standpunkte und Rechtsauf­

fassungen sind grundsätzlich auch auf Kosten ~ die auf Grund einer Inanspruch­

nahme eines Verpächters oder eines konzernverbundenen Dienstleisters entste­

hen, unter Maßgabe des§ 4 Abs. 5 und 5a StromNEV anwendbar. 

Bei der Überprüfung der angesetzten Kosten ist das anerkennungsfähige Umlauf­

vermögen für Pächter und Verpächter bzw. Dienstleister jeweils gesondert nach den 

Maßstäben der StromNEV zu ermitteln (vgl. OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart 94/14 [V], 

S. 20 ff.; OLG Düsseldorf, Vl-3Kart16/13 [V], S. 26 ff.). Verpächter und Dienstleister 

erhalten eine Vergütung, die den korrespondierenden eigenen Aufwendungen ent­

sprechen sollte. Werden die Vergütungen vorgangsbezogen weiterbelastet, ist die­

sen Weiterbelastungen lediglich der Charakter.eines durchlaufenden Postens bei­

zumessen. Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zahlungsschwankungen sind 

darüber hinaus für einen Verpächter bzw. Dienstleister generell nicht erkennbar. 

Liquide Mittel sind somit generell nicht betriebsnotwendig . Da der Netzbetreiber auf­

grund seiner Betriebsverantwortung die im Übrigen benötigte Liquiditätsreserve im 

Netzbetrieb selber vorhält, kann im Gesamtkontext beim Verpächter bzw. Dienst­

leister daher außerhalb eines Vorratsvermögens kein betriebsnotwendiges Umlauf­

vermögen anerkannt werden. 

Die Prüfung erfolgt für jeden Verpächter und konzernverbundenen Dienstleister an­

hand separater Erhebungsbögen jeweils gesondert. So wird sichergestellt, dass das 

Pachtentgelt oder das Dienstleistungsentgelt nicht die Kosten der Selbsterbringung 

durch den Netzbetreiber übersteigt. Die Beschlusskammer hat eine Prüfung der fol­

genden Verpächter und Dienstleister durchgeführt: 
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1.6.1. 	 GETEC net GmbH - Verpächter 

Der Netzbetreiber hat von der GETEC net GmbH betriebsnotwendiges Anlagever­

mögen gepachtet. Die hierfür zu berücksichtigenden Kosten und Erlöse ergeben 

sich aus Anlage 2 bis 4 - Verpächter 1. Im Einzelnen wurden bei dem Verpächter 

folgende Kürzungen vorgenommen: 

1.6.1.1. 	 Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

(Ziffer 1.1.2.3.) 

Unter dieser Position werden Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur in 

Höhe von ~erücksichtigt. Es handelt sich dabei um 

Folgende Subpachtnetze sind beim Netzbetreiber zum 31.12.2016 mit den aufge­

führten Pachtentgelten vorhandenen: 

Pro"ektname Mandant Pachtent elt 

Die aus der Überlassung des Anlagevermögens nach§ 4 Abs. 5 StromNEV resul­

tierenden Kosten („Pachtzins") sind jedoch nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, 

wie sie anfielen, wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. 

Für die Prüfung und die Anerkennung der kalkulatorischen Abschreibungen und der 

Eigenkapitalverzinsung für die elektrotechnischen Mittel-/ Niederspannungsverteil­

anlagen, 

derte Verpächter-Erhebungsbögen einzureichen. 

Im Anhörungsgespräch am 11.09.2020 wurde jedoch vereinbart, dass die histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

für die Ermittlung der kalkulatorischen 

Kosten im Erhebungsbogen des Verpächters GETEC net GmbH integriert werden, 

um eine Vielzahl an Verpächter-Erhebungsbögen zu vermeiden. Nach § 5 Abs.1 
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StromNEV ist ausschließlich auf Kosten in Höhe des tatsächlich gezahlten Entgel­

tes abzustellen. Daher findet immer ein Abgleich der kalkulatorisch ermittelten Kos­

te 

. Pachtentgelte mit den tatsächlich gezahlten Entgelten nach § 5 Abs.1 Strom­

NEV statt. 

Auf Grundlage der Angaben zu den historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten im Verpächterbogen der GETEC net 

GmbH im Tabellenblatt „B2. Kalkulatorisches Sachanlagevermögen" bestimmt die 

Beschlusskammer die kalkulatorischen Kosten für die Überlassung der Netzinfra­

struktur 

Die Sachanlagen werden ab dem Jahr der jeweiligen Aufnahme 

. für die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatori­

schen Restwerte nicht herangezogen, da diese sich laut der vor­

gelegten Pachtverträge im Eigentum der GETEC net GmbH befinden und somit kein 

Pachtgegenstand sind. 

Die folgende Tabelle weist die kalkulatorischen Abschreibungen de 

betrieben seit 
Abschreibung 
der Altanlagen 

zu AK/HK 

Abschreibung 
der Altanlagen 

zuTNW 

Die kalkulatorischen Restwerte der Sachanlagen der 

Abschreibung 
der Neuanlagen 

Summe 
Abschreibungen 

sind 

in der nächsten Tabelle dargestellt: 
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Altanlagen 
31.12.2016 

Mittelwert 
Altanlagen 

Altanlagen zu 
TNW 

01.01.2016 

Altanlagen zu 
TNW 

31.12.2016 

Mittelwert 
TNW 

Neuanlgen 
01.01.2016 

Neuanlgen 
31.12.2016 

Mittelwert 
Neuanlagen 
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Die Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung und kalkulato.rischen 

Gewerbesteuer erfolgt für - ach den in der Anlage 4 aufgeführ­

ten Maßgaben, wie a;uch der untenstehenden Abbildung zu entnehmen ist: 

Eigenkapitalzinss 
Anteil atz für 

Eigenkapitalquote gern. Eigenkapitalquote Neuanlagen an Neuanlagen (§ 7 
§ 6 StromNEV gern.§ 7 StromNEV SAV Abs. 4 S. 1 

StromNEV) 6,91% 

Eigenkapitalzinss 
atz für Altanlagen 
(§ 7 Abs. 4 S. 2 

StromNEV) 
5,12% 

C:::::J 
Betriebsnotwendiges kalk. 
davon davon kalk. 

Vermögen gern. § 7 Eigenkapital <40% Eigenkapitalverzi 
Neuanlagen Altanlagen Gewerbesteuer 

StromNEV nsung 

Die gesamten anerkennungsfähigen kalkulatorischen Kosten 

sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

berücksichtigte 
kalk. Kosten in 

kalk. 
Surrme kalk. den Pos. 2, 3 Pachtentgelt 

Abschreibungen Eigenkapitalver Gewerbesteuer und 4 gezahlt 
zinsung 

Aus der aufgeführten Berechnung ist ersichtlich, dass die Beschlusskammer die 

nach StromNEV ermittelten kalkulatorischen Kosten für die Überlassung -

bereits in den Positionen 2, 3 und 4 der Anlage 2 (Ab­

schreibungen, Eigenkapitalverzinsung und Gewerbesteuer der GETEC net GmbH) 

in Gesamthöhe von - berücksichtigt hat. Um eine doppelte Berücksichtigung 

der Kosten auszuschließen, wird die Position 1.1.2.3. um den gezahlten Betrag für 
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Die nach den kalkulatorischen Vorgaben der StromNEV ermittelten Kosten der 

liegen jedoch oberhalb der tatsächlich ge­

zahlten Entgelte. In diesem Fall ist ausschließlich auf die Kosten in der Höhe des 

tatsächlich gezahlten Entgeltes nach§ 5 Abs.1 StromNEV abzustellen. Daher sind 

in 

Höhe von insgesamt zu kürzen. Anstelle der Kürzung der 

kalkulatorischen Kosten unter den Positionen 2, 3 und 4 der Anlage 2 setzt die 

Beschlusskammer die Erlöse in Höhe von- in der Position 1.1.2.3. als Aus­

gleich an. 

Die Bestimmung der kalkulatorischen Kosten für die Überlassung der Netzinfra­

struktu erfolgt analog zur Ermittlung der 

Die folgende Tabelle weist die kal­

kulatorischen Kosten für die Überlassung der Netzinfrastruktur der 

aus, die in die kalkulatorischen Kosten für die von der GETEC net 

GmbH überlassene Netzinfrastruktur, verteilt auf die Positionen 2, 3 und 4 der An­

lage 2, einfließen. 

berücksichtigte 
kalk. kalk. Kosten in den 

Summe kalk. 
betrieben seit Eigenkapitalverzi Pos. 2 , 3 und 4 

Abschreibungen Gewerbesteuer 
nsung im 

Verpächterbo gen 

1.6.1.2. Zinsen gegenüber Kreditinstituten (Ziffer 1.3.3) 

Aus Gründen einer sachgerechten Kostenzuordnung findet unter der Position 1.3.3 

eine Zuführung der ursprünglich im Dienstleisterbogen geltend gemachten Kosten 

für Avalprämien in Höhe von - im Jahr 2016 statt. Die Beschlusskammer sieht 

es als sachgerecht a11, die Aufwendungen für Avalprämien dem Pachtbereich zuzu­

ordnen, da diese im Zusammenhang mit der Aufnahme des Fremdkapitals angefal­

len sind. 
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1.6.1.3. Sonstiges (Ziffer 1.5.14) 

Der Netzbetreiber macht in dieser Position aufwandsgleiche Kosten für die Ver­

schrottung von Messtechnik in Höhe von geltend. 

Mit Schreiben vom 24.09.2020 hat der Netzbetreiber zu den Kosten für die Ver­

schrottung von Messtechnik Stellung genommen. Er hat die Entwicklung der Kosten 

im Zeitablauf in der GETEC net GmbH dargestellt. Laut seiner Darstellung sind die 

Kosten lediglich im Jahr 2014 in Höhe von - und im Jahr 2016 in Höhe von 

~ngefallen. In den Jahren 2012, 2013 und 2015 sind keine Kosten ange­

fallen. Von den Kosten in Höhe von- wurden im Jahr 201 

II der GETEC net delta GmbH & Co. KG zugewiesen. 

In einer Gesamtbetrachtung stellen die in dieser Position insgesamt geltend ge­

machten aufwandsgleichen Kosten eine Besonderheit des Geschäftsjahres der 

Höhe nach dar. Der Durchschnitt der in den Jahren 2012 bis 2016 angefallenen 

Aufwendungen für die Verschrottung von Messtechnik in der GETEC net GmbH 

beträgt Davon sind der GETEC net delta GmbH & Co. 

KG zuzuweisen. Damit liegen die vom Netzbetreiber im Basisjahr geltend gemach­

ten Kosten in Höhe vo~ber dem Durchschnittswert. Es ist nicht ersichtlich , 

dass die Kosten des Basisjahres periodisch in der dritten Regulierungsperiode in 

dieser Höhe wiederkehren. Der Netzbetreiber konnte auch im Rahmen der Stellung­

nahme nicht nachweisen, dass es sich bei den angesetzten Kosten in Höhe von 

- um einen repräsentativen Wert für die gesamte vierte Regulierungsperiode 

handelt. 

Die für das Jahr 2016 geltend gemachten Kosten wurden daher um die Besonder­

heit des Geschäftsjahres der Höhe nach bereinigt und lediglich im Durchschnitts­

wert der Jahre 2012 bis 2016 berücksichtigt. Die geltend gemachten aufwandsglei­

chen Kosten werden somit um ~ekürzt. 
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1.6.1.4. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermö­

gens sowie Ermittlung der kalkulatorischen Ab­

schreibungen 

Die Ausführungen unter Ziffer 1.2. gelten für den Verpächter, die GETEC net GmbH, 

in gleicher Weise. 

1.6.1.5. 	 Eigenkapitalverzinsung 

Die Ausführungen unter Ziffer 1.3. gelten für den Verpächter, die GETEC net GmbH, 

in gleicher Weise. 

1.6.1.5.1. 	 Vorräte 

Gemäß§ 266 Abs. 2 HGB bestehen die Vorräte aus Roh-, Hilfs- und Betriebsstof­

fen, unfertigen Erzeugnisse, unfertigen Leistungen, fertigen Erzeugnisse und ge­

leisteten Anzahlungen. 

Um eine sachgerechte Zuordnung sicherzustellen, werden unter der Position 5.1 . 

,,Vorräte" die ursprünglich im Dienstleistererhebungsbogen angegebenen Bestände 

für die Vorräte berücksichtigt. Laut dem Schreiben des Netzbetreibers vom 

13.02.2020 handelt sich hierbei um die Zähler und Wandler, die für den schnellen 

und effizienten Einbau und Austausch vorgehalten werden. Die Beschlusskammer 

sieht es als sachgerecht an, die Vorratsbestände an Zählern und Wandlern dem 

Pachtbereich zuzuordnen. 

Der Anfangsbestand (31.12.2015) beträgt und der Endbestand 

(31.12.2016) 
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1.6.1.5.2. 	 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich pas­

sivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur Er­

stattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­

anschlusskostenbeiträge. Nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 StromNEV ist die aktivi­

sche Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Die er­

haltenen Baukostenzuschüsse und Netzanschlusskostenbeiträge sind zu passivie­

ren und über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

Baukostenzuschüsse, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV hinzugekommen 

sind, werden . im Jahresanfangsbestand in voller Höhe berücksichtigt. Dies ent­

spricht der Behandlung von korrespondierenden Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten auf der Aktivseite (vgl. BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 42/14.). 

Der Verpächter hat den Anfangs- und den Endbestand mit den handelsrechtlichen 

Werten des Jahresabschlusses im Tabellenblatt „B1. Kalkulatorisches Eigenkapital" 

angegeben. Die Beschlusskammer hat stattdessen die kalkulatorischen Werte an­

gesetzt. Der Anfangsbestand (31.12.2015) beträgt demnach - und der 

Endbestand (31.12.2016)­

1.6.1.6. 	 Kostenmindernde Erlöse und Erträge nach 

§ 9 StromNEV 

Gemäß§ 9 StromNEV sind kostenmindernde Erlöse und Erträge, soweit sie sach­

lich dem Netzbetrieb zuzurechnen und insbesondere den Positionen aktivierte Ei­

genleistungen, Zins- und Beteiligungserträge, Netzanschlusskosten, Baukostenzu­

schüsse oder sonstige Erträge und Erlöse der netzbezogenen Gewinn- und Verlust­

rechnung zu entnehmen sind, von den Netzkosten in Abzug zu bringen. 
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1.6.1.6.1. 	 Erträge aus Auflösungen von Netzanschlusskosten­

beiträgen und Baukostenzuschüssen (Ziffern 5.3.1. 

und 5.3.2.) 

Die Positionen beinhalten die Erträge aus der Auflösung erhaltener Netzan-schluss­

kostenbeiträge und Baukostenzuschüsse. Nach§ 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 Strom­

NEV ist die aktivische Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht 

zulässig. Die erhaltenen Netzanschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse 

sind zu passivieren und über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

Der Verpächter hat die Position mit- angesetzt. Entsprechend den Anga­

ben des Netzbetreibers im Tabellenblatt 83. Auflösung von Baukostenzuschüssen 

ist der vom Verpächter angesetzte Auflösungsbetrag für Netzanschlusskostenbei­

träge und für Baukostenzuschüssen mit insgesamt - zu berücksichtigen. 

Die Hinzurechnungen wurden hierbei auf die Netzanschlusskosten­

beiträge und die Baukostenzuschüsse verteilt. 

1.6.2. 	 GETEC net GmbH - Dienstleister 1 

Der Netzbetreiber hat von der GETEC net GmbH Dienstleistungen bezogen. Die 

hierfür zu berücksichtigenden Kosten und Erlöse ergeben sich aus Anlage 2 bis 4 

Dienstleister 1. Im Einzelnen wurden bei dem Dienstleister folgende Kürzungen 

vorgenommen: 

1.6.2.1. 	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Sonstiges 

(Ziffer 1.3.5.) 

Unter der Position „ Sonstiges" macht der Dienstleister Kosten in Höhe von­

geltend. Diese bestehen laut Tätigkeitsabschluss für die Elektrizitätsverteilung An­

lage 1.3 „Verteilung der Netzkosten auf die Verteilnetzbetreiber der GETEC net AG" 

u. a. aus Kosten für Avalprämien in Höhe von - und aus dem Zinsaufwand für 

die Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von ­
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Um eine sachgerechte Kostenzuordnung sicherzustellen, findet unter der Position 

1.3.5 eine Umgliederung der geltend gemachten Kosten für Avalprämien in Höhe 

von- in die Aufwendungen des Pachtbereichs statt, da diese im Zusammen­

hang mit der Aufnahme des Fremdkapitals angefallen sind . 

Aus der Position 1.3.5. „Sonstiges" wird die Zinszuführung zu den Rückstellungen 

in Höhe von von der Beschlusskammer 8 in die Position „Zinszuführungen zu 

Rückstellungen" 1.3.4. umgebucht. 

1.6.2.2. 	 Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Spon­

soring, Werbung und Spenden (Ziffer 1.5.7.) 

Die Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spenden sind nicht zu berück­

sichtigen. 

Es handelt sich bei den geltend gemachten Aufwendungen überwiegend um Kos­

ten, die keinen Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgL § 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Aus der natürlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich, dass solche 

Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck in der Mo­

nopolsituation von vorneherein nicht erreichen können; da die Netznutzer regelmä­

ßig keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden Netzbetreibern haben. Der 

mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn und die dadurch bewirkte Kunden­

bindung ist - bedingt durch das Monopol eines Netzbetreibers - für den Elektrizi­

tätsnetzbetrieb nicht erforderlich. Die Vorteile, sofern sie nicht ohnehin ideeller Na­

tur sind, liegen eher beim assoziierten Vertrieb. 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position gemäß der Stellungnahme von 27.07.2020 

u. a. Kosten für Visitenkarten in Höhe von - eltend gemacht. Die Kosten für die 

Visitenkarten werden in voller Höhe anerkannt. 
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1.6.2.3. Bewirtung und Geschenke (Ziffer 1.5.9.) 

Unter dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 

nachweislich betriebsnotwendigen Kosten für Bewirtung und Geschenke zu verbu­

chen. Die Betriebsnotwendigkeit der in Ansatz gebrachten Kosten für Bewirtung und 

Geschenke in Höhe von~onnte von dem Netztreiber nicht hinreichend dar­

gelegt werden. 

Die Aufwendungen für Bewirtung und Geschenke sind nicht zu berücksichtigen. 

1.6.2.4. Sonstiges (Ziffer 1.5.14.) 

In der Position 1.5.14. macht der Dienstleister Kosten in Höhe von- geltend. 

Diese umfassen u. a. die folgenden Aufwendungen: 

Getec GETEC net 

Netzkosten der GETEC net AG 2016 net delta GmbH & 

Die Aufwendungen in Höhe von- werden nicht anerkannt. 

Bei dem Konto mit einem Betrag in Höhe von und beim Konto-

mit einem Betrag in Höhe von- handelt sich um nicht betriebsnotwendige Kos­

ten. Gemäß§ 4 Abs. 1 S. 1 StromNEV sind Kosten des Netzbetriebs nur insoweit 

anzusetzen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren 

Netzbetriebs entsprechen (Grundsatz der Betriebsnotwendigkeit). Die geltend ge­

machten Kosten sind daher vollständig zu kürzen. 

Seite 63 von 70 



Anlage Aufwandsparameter 

Im Jahr 2016 hat der Netzbetreiber desweiteren Kosten für den sonstigen betriebli­

chen Aufwand in Höhe von~elten_d gemacht. Der Beschlusskammer sind 

lediglich Angaben zu den der GETEC net alpha GmbH & Co. KG im Jahr 2015 

zugeordneten Kosten für den sonstigen betrieblichen Aufwand bekannt. Gemäß 

dem Schreiben des Netzbetreibers vom 13.02.2020 betragen die der GETEC net 

alpha GmbH & Co. KG zugeordneten Kosten für den sonstigen betrieblichen Auf­

wand im Jahr 2015. Laut dem Kostennachweis der GETEC 

net GmbH sind die Kosten der Sparte Elektrizitätsverteilung zu der 

GETEC net alpha GmbH & Co. KG und der GETEC net delta GmbH 

& Co. KG im Jahr 2016 zugewiesen worden. In Anbetracht dieser Verteilung betra­

gen die der GETEC net delta GmbH & Co. KG zugeordneten Kosten für den sons­

tigen betrieblichen Aufwand im Jahr 2015. Der 

Netzbetreiber trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Tatsache, dass die gel­

tend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden und dem Netzbetrieb zuzu­

ordnen sind. Eine weitergehende Erläuterung und detaillierte Begründung des nicht 

nachvollziehbaren Kostenanstiegs in Höhe vo~wurde ebenfalls nicht vor­

gelegt. Der Betrag in Höhe vo~wird somit vollständig gekürzt. 

Die Kosten für die Mahngebühren und für die Verzugszinsen sind nicht anerken­

nungsfähig, da sie durch eine rechtzeitige Zahlung hätten vermieden werden kön­

nen. 

Periodenfremde Aufwendungen in Höhe vo die ent­

sprechend ihrer Verursachung einer anderen Abrechnungsperiode zugerechnet 

werden müssen, sind nicht anzuerkennen. 

Die Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spenden in Höhe von- sind 

nicht zu berücksichtigen. Es handelt sich bei den geltend gemachten Aufwendun­

gen um Kosten, die keinen Bez~g zum Netzbetrieb aufweisen (vgl.§ 3 Abs. 1 S. 1 

StromNEV). 

Der Netzbetreiber macht Kosten in Höhe von ür Buchverluste geltend. Sie 

setzen sich aus kalkulatorischen Restbuchwertabgängen in Höhe vo~ und 

entsprechenden Verkaufserlösen in Höhe von zusammen. 
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Mit Schreiben vom 13.02.2020 hat die GETEC net GmbH zu den Buchverlusten 

Stellung genommen. Dabei hat die GETEC net GmbH Abgänge in den Anlagen­

gruppen Leichtfahrzeuge, Mietereinbauten und Büroeinrichtung genannt. 

Den eingereichten Erhebungsbögen für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die zweite sowie für die dritte Regulie­

rungsperiode ist zu entnehmen, dass die im Schreiben vom 13.02.2020 vom Dienst­

leister aufgeführten Anlagengruppen zu keinem Zeitpunkt dem Netzbetrieb zuge­

ordnet wurden. Daher sind die Buchverluste in Höhe von - nicht zu berück­

sichtigen, da sie nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes entstehen oder dem 

Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind. 

Insgesamt wird die Position in Höhe von 	 ekürzt. 

1.6.2.5. 	 Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

Sonstiges (Ziffer 2.1.2.) 

Der Netzbetreiber hat die Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens in 

Höhe von icht nachgewiesen. Nicht nachgewiesene Kosten sind folglich 

nicht berücksichtigungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 472/06 [V]; OLG 

Stuttgart 202 EnWG 12/13 und 201 EnWG 12/14; BGH, EnVR 6/08, 88/10, 25/12 

und 26/14). 

1.6.2.6. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermö­

gens sowie Ermittlung der kalkulatorischen Ab­

schreibungen 

Die Ausführungen unter Ziffer 1.2. gelten für den Dienstleister, die GETEC net 

GmbH, in gleicher Weise. 

1.6.2.7. 	 Eigenkapitalverzinsung 

Die Ausführungen unter Ziffer 1.3. gelten für den Dienstleister, die GETEC net 

GmbH, in gleicher Weise. 

­

Seite 65 von 70 



Anlage Aufwandsparameter 

1.6.2.7.1. Vorräte 

Gemäß § 266 Abs. 2 HGB bestehen die Vorräte aus Roh-, Hilfs- und Betriebsstof­

fen, unfertigen Erzeugnisse, unfertigen Leistungen, fertigen Erzeugnisse und ge­

leisteten Anzahlungen. 

Um eine sachgerechte Zuordnung sicherzustellen, werden die unter der Position 

5.1. „Vorräte" angegebenen Bestände in den E:.rhebungsbogen des Verpächters 

umgebucht. Laut dem Schreiben des Netzbetreibers vom 13.02.2020 handelt sich 

bei den Vorräten um Zähler und Wandler, die für den schnellen und effizienten Ein­

bau und Austausch vorgehalten werden. Die Beschlusskammer sieht es für sach­

gerecht an, die Vorratsbestände für Zähler und Wandler dem Pachtbereich zu zu­

ordnen, da diese zwar die Sachanlage „Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR­

Empfänger" nicht ausmachen, aber für ihre Herstellung benötigt und verbraucht 

werden. 

1.6.2.7.2. Kapitalausgleichsposten 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position einen Kapitalausgleichsposten im Anfangs­

bestand (31 .12.2015) im Endbestand (31.12.2016) nicht berücksichtigt. Dieser 

wurde von der Beschlusskammer wieder hinzugebucht. 

Im Tabellenblatt „A2.a. Bilanzen der Jahre 2012 bis 2016" hat der Dienstleister ei­

nen Kapitalausgleichsposten in Höhe von im Anfangsbestand 

(31.12.2015) und in Höhe vo m Endbestand (31.12.2016) dem Eigen­

kapital der Sparte Elektrizitätsverteilung zugeordnet. Davon entfallen auf die GE­

TEC net delta GmbH & Co. KG und zwar im Anfangsbestand 

(31.12.2015)- und im Endbestand (31.12.2016) Diese wurden 

von der Beschlusskammer ins Abzugskapital zurückgebucht. Kapitalausgleichspos­

ten entstehen in Mehrspartenunternehmen aufgrund von Ungleichgewichten bei der 

Zuordnung von Aktiv- und Passivpositionen zur Tätigkeitsbilanz. Wirtschaftlich han­

delt es sich somit um einen Kredit der anderen Tätigkeiten des Unternehmens an 

die Tätigkeit Stromverteilung, der den Verbindlichkeiten zuzurecl:men ist. 
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1.6.2.8. 	 Erträge aus Auflösungen von Netzanschlusskosten­

beiträgen und Baukostenzuschüssen (Ziffern 5.3.1. 

und 5.3.2.) 

Die Erträge aus der Auflösung erhaltener Netzanschlusskostenbeiträge und Bau­

kostenzuschüsse wurden bei der Ermittlung der Aufwendungen für überlassene 

Netzinfrastruktur (Verpächterbogen) bereits berücksichtigt. 

1.6.2.9. 	 andere sonstige betriebliche Erträge (Ziffern 5.3.6.) 

Die in dieser Position enthaltenen periodenfremden Erträge in Höhe von und 

die Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberechtigungen in Höhe von 

- hat die Beschlusskammer gekürzt. 

1.6.3. 	 GETEC Arealnetz GmbH - Dienstleister 2 

Der Netzbetreiber hat von der GETEC Areal netz GmbH Dienstleistungen bezogen. 

Oie hierfür zu berücksichtigenden Kosten und Erlöse ergeben sich aus Anlage 2 

bis 4 Dienstleister 2. Im Einzelnen wurden bei dem Dienstleister folgende Kürzun­

gen vorgenommen: 

1.6.3.1. 	 Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Spon­

soring, Werbung und Spenden (Ziffer 1.5.7.) 

Die Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spenden sind nicht zu berück­

sichtigen. 

Es handelt sich bei den geltend gemachten Aufwendungen überwiegend um Kos­

ten, die keinen Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgl. § 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Aus der natürlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich, dass solche 

Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck in der Mo­

nopolsituation von vorneherein nicht erreichen können, da die Netznutzer regelmä­

ßig keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden Netzbetreibern haben. Der 

mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn und die dadurch bewirkte Kunden-
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bindung ist - bedingt durch das Monopol eines Netzbetreibers - für den Elektrizi­

tätsnetzbetrieb nicht erforderlich. Die Vorteile, sofern sie nicht ohnehin ideeller Na­

tur sind, liegen eher beim assoziierten Vertrieb. 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position gemäß der Stellungnahme von 27.07.2020 

u. a. Kosten für Visitenkarten in Höhe von 36 €geltend gemacht. Die Kosten für die 

Visitenkarten werden in voller Höhe anerkannt. Die restlichen Kosten für Sponso­

ring, Werbung und Spenden in Höhe von 132 €bleiben unberücksichtigt. 

1.6.3.2. Bewirtung und Geschenke (Ziffer 1.5.9.) 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 

nachweislich betriebsnotwendigen Kosten für Bewirtung und Geschenke zu verbu­

chen. Die Betriebsnotwendigkeit der in Ansatz gebrachten Kosten für Bewirtung und 

Geschenke in Höhe von - konnte von dem Netztreiber nicht hinreichend dar­

gelegt werden. 

Die Aufwendungen für Bewirtung und Geschenke sind nicht zu berücksichtigen. 

1.6.3.3. Sonstiges (Ziffer 1.5.14) 

Der Netzbetreiber macht in dieser Position aufwandsgleiche Kosten in Höhe von 

eltend. 

Laut dem Erhebungsbogen der GETEC Arealnetz GmbH betragen die gesamten 

netzbezogenen Kosten - n der Position 1.5.14. Diese verteilen sich gemäß 

den Erhebungsbögen der GETEC Arealnetz GmbH 

auf die einzelnen Verteilernetzbetreiber. 
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. Mit Schreiben vom 13.02.2020 wurden die in dieser Position berücksichtigten auf­

wandsgleichen Kosten lediglich in der GETEC net alpha GmbH & Co. KG einzeln 

dargestellt. Dabei wurden u. a. die Aufwendungen in der GETEC net alpha GmbH 

& Co. KG geltend gemacht, die nicht anzuerkennen sind. Diese sind in der folgen­

den Tabelle dargestellt. Ausgehend von der Verte.ilung der Kosten auf 

die einzelnen Verteilernetzbetreiber und den der GETEC net alpha GmbH &Co. KG 

zugewiesenen Aufwendungen ermittelt die Beschlusskammer die nicht anzuerken­

nenden Aufwendungen für die GETEC net delta GmbH & Co. KG. 

2016 2016 
8.14. Sonstiges in der GETEC net in der GETEC net 

alpha GmbH & delta GmbH & 
Co.KG Co.KG 

Die periodenfremden Aufwendungen in Höhe von , die ent­

sprechend ihrer Verursachung einer anderen Abrechnungsperiode zugerechnet 

werden müssen, sind nicht anzuerkennen. Die periodenfremden Aufwendungen der 

GETEC Gruppe in Höhe von sind vollständig zu kürzen. 

Die Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spenden in Höhe von . sind 

nicht zu berücksichtigen. Es handelt sich bei den geltend gemachten Aufwendun­

gen um Kosten, die keinen Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgl. § 3 Abs. 1 S. 1 

StromNEV). 

Die aufwandsgleichen Kosten für Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 109 € 

sind vollständig zu kürzen. Diese sind nicht berücksichtigungsfähig, weil sie lediglich 

dem bilanziellen Vorsichtsprinzip geschuldet sind und den Pauschalwertberichti­

gungen keine tatsächlichen Kosten gegenüberstehen. Insofern sind Pauschalwert­

berichtigungen generell nicht berücksichtigungsfähig. 

Insgesamt wird die Position 1.5.14 Sonstiges um gekürzt. 
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1.6.3.4. 	 Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen ­

Sonstiges (Ziffer 2.1.2.) 

Der Netzbetreiber hat die Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens in 

Höhe von- icht nachgewiesen. Nicht nachgewiesene Kosten sind folglich nicht 

berücksichtigungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 472/06 [V]; OLG Stutt­

gart 202 EnWG 12/13 und 201 EnWG 12/14; BGH, EnVR 6/08, 88/10, 25/12 und 

26/14). 

1.6.3.5. 	 Sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) (Ziffer 

5.7.4.) 

Die in dieser Position enthaltenen aperiodischen Erträge in Höhe von - die 

entsprechend ihrer Verursachung einer anderen Abrechnungsperiode zugerechnet 

werden müssen, hat die Beschlusskammer nicht berücksichtigt. 
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Netzbetreiberdaten 

Netzbetreiber: GETEC net delta GmbH & Co . KG 

BNR: 10003715 

NNR: 1 

Verfahren: Vereinfachtes Verfahren 

Effizienzy,ert: 96,69% 

Basisjahr 2016 

Regulierungsdaten 

Jahr 

Verbraucherpreis­
gesamtlndex nach 

§.8 ARegV 
[VPIJ 

Genereller 
sektoraler 

Produktivitätsfaktor 
nach § 9 ARegV 

[PFJ 

1 _kumulierter 
Verteilungsfaktor 

2018 107,40 

2019 109,30 0,0090 0,8 

2020 111,23 0,0181 0,6 

2021 113,20 0,0272 0,4 

2022 115,20 0,0365 0,2 

2023 117,24 0,0458 1 0,0 

Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

ZU- und Abschläge
Kostenanteile aus 

Dauerhaft nicht Vorübergehend nicht Kostenanteile aus Kapitalkosten- für die Auflösung 1 Nicht zumutbare Nicht abgebaute dem generelen Volatile
aufschlag nachErtösobergrenze beeinflussbare dem Verbraucher­1 beeinflussbare des Reguierungs- Härte nach § 4 Abs.beeinflussbare sektoralen Kostenanteile nachJahr § 4Abs. 4 Nr.1, nach § 4 ARegV Kostenanteile nach Kostenanteile nach § preisgesamtindex kontos nach § 4 4 N 2 AR VProduktivitätsfaktor § 11 Abs. 5 ARegV Kostenanteile Abs. 4 Nr. 1a, § 5 r. eg§ 10aARegV11 Abs. 3 ARegV nach § 8 ARegV § 11 Abs. 2 ARegV 

nach § 9 ARegV 
Abs. 3ARegV 

EO,= 

2019 


2020 


2021 


2022 


2023 


Anlage 1_1: Erlösobergrenzen 3. Regulierungsperiode (2019 - 2023) GETEC net delta GmbH & Co. KG Al.: BKS-17/3715-11 
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Gesetzliche Grundlage 1 Berechnung der kalenderjährllchen ErlCSsobergrenzen 

§6Ab$ 1 ARegV IBosi!Jehr 

§ 24 Abs. 2 s. 2 l>P.egV IGe.-11ehteter Effizienzwert des vereinractiten Verfahren 

§4ARegV 

,§11 Abs 2ARegV 

§24Abs 2Sa!z3ARegV 

~ Satz 1. NI. 5 

Ausgangsniveau 

Erl!isobergrenH 

IDe1.1::rh"'1'1lichlbeeinflussbareKcstenanlede 

ler!orderllctlehanspn.iehnahmevorgelegerterNetzebel'len 

Nachrustun9nach§105ysStabVuncl §225Ys51l!bV 

lveITTliedeneNetzentselleimSmnevcn§ 18derStromNE.V, §57 Al:ls. 3EEGund §6 Abs, :S uncl§ 13 Abs. :S 
KWKG 

Au~ang5niveauabzOglichdei-dauertiaftnichlbeeirillussbarenKostenenteile 

Kaprlalkuslefiabzug 

1§ 11 ~. 3 ARegV IVorObergehencl nicht teemflu5SbEre Kostenanteile­

§ 16 AD!;. 11V.m§34Abs.1bARegV IVerte<tungsraldor'fürden AbbEuder lroeffiz1enzen 

1§11 Abo:; 4/RegV IBeeinflussbarerKosteflanteM 

NichtebgeblluterDeeinfll.mbarerKostenanteil 

Anlage 1_2: E.rl&!cbergrenzen 3. Regullemngsperlcde (2019 • 2023} GE.TEC net delta GmbH & Ce. KG AZ:BKS-1713715-11 
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Gesamtkostenblatt 

vom Netzbetreiber 
Kürzungen anerkannte Kosten

Ziffer Kostenart angegebene Kosten 
[EUR] [EUR]

[EUR] 

1. Aufwandsglelche Kosten 
1.1. Materialkosten 
1.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1: 1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

1.1 .1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

1.1.1 .2.1. nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
1.1.1.2.2. nach KWKG 
1.1.1 .2.3. nach§ 18 StromNEV 

1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 1.1.1.4. 
Standardlastprofilen · 

1.1.1.5. Sonstiges 
1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 
1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 
1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 
1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 
1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 
1.1.2.1.d. davon Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 

1.1.2.1.e. davon Aufwendungen für singulär genu1zte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 
1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Dritten 
1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 
1.1.2.4. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 
1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 

1.1.2.6. Sonstiges 

1:2. Personalkosten 
1.2.1. Löhne und Gehälter 
1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 
1.2.2.1 . Altersversorgung 
1.2.2.2. soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendun11en 
1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 
1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 
1.3.4. Zinszuführungen zu Rückstellungen 
1.3.5. Sonstiges 
1.4. Sonst111e Steuern 
1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
1.5.1. Konzessionsabgaben 

Anlage 2 GETEC net delta GmbH & Co. KG Az.: BKS-17/3715-11 
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Anlage 2 GETEC net delta GmbH & Co. KG Az: BKS-17/3715-11 

vom Netzbetreiber 
Kürzungen anerkannte Kosten 

angegebene Kosten Ziffer Kostenart 
[EUR] [EUR]

[EUR] 

5.6.1.a, 
5.6.1.b. 
5.6.2. 
5.6.2.1. 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2.4. 

5.6.3. 
5.6.4. 
5.6.5. 

6.7. 
5.7.1. 

5.7.2. 
5.7.2.a. 
5.7.3. 
5.7.3.a. 
5.7.3.b. 
5.7.4. 
l.b. 

davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

davon Erträge aus Cash-Peeling 

Erträge.aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Wertpapieren 

Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinsfäuten 

andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

erhobene Konzessionsabgaben 

Erlöse aus EEG 

davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 

Erlöse aus KWKG 

davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWKG) 

davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 28 Abs. 1 KWKG) 

sonstige Erlöse (nichtaus Netzentgelten) 

Netzkosten nach Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträ11e 
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Ziffer 

1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.11. 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 

2. 
2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
3. 
4. 
l.a. 
5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 
5.3.6. 

5.4. 
5.4.a. 

5.5. 
5.5.a. 

5.6. 
5.6.1. 

Kostenart 

Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 

Versicherungen 
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 
Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

Rechts- und Beratungskosten 
Sponsonng,VVerbung, Spenden 
Reisekosten und Auslösungen 

Bewirtung und Geschenke 
VVartung und Instandsetzung 

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 

Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV 

Sonstiges 

Abschreibungen 

Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und VVerte sowie Lizenzen an solchen Rechten 
und VVerten 

Sonstiges 
Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 

Abschreibungen Umlaufvermögen 
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf VVertpapiere des Umlaufvermögens 

Kalk. Eigenkapitalzinsen 
Kalk. Gewerbesteuer 

Netzkosten vor Abzug der kostenmindemden Erlöse und Erträge 
Kostenmlndemde Erlöse und Erträge 

Aktivierte Eh:ienleistunaen 
sonstige betriebliche Erträge 
Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 
Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen . 

Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
Erträge aus Blindstrom 

Erträge aus der Auflösung von VVertbenchtigungen auf Forderungen 

andere sonstige bebiebliche Erträge 

Erträge aus Betelllaungen 

davon aus verbundenen Unternehmen 

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermöaens 
davon aus verbundenen Unternehmen 

Sonstiae Zinsen und ähnliche Erträge 
Erträge aus Finanzanlagen 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 
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Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

Berechnung der 

Ziffer Bezeichnung 

Anfangsbestand 
2016 

laut NB 
[EUR] 

KQrzungan 
[EUR] 

Anfangsbestand 
2016 

BNe12A 
[EUR] 

Endbestand 2016 
laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

Endbestand 2016 
BNe12A 
[EUR] 

kalkulatorischen 
Elgenkapltal­

verzlnsung mit 
anerkannten 

Betrlgen 
[EUR] 

1. Eigenkapitalquote gern.§ 6 StromNEV 

2. Fremdkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

3. Kalkulatorische Restwerte des AAlagevermögens 

3.1. Kalkulatorische Restwerte Anlage~el'!!!!!9_en für Altarllagen 

3.1.1. Altanlaaen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AKIHK 
3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Ohne Software 
3.1.1.2. eleistete Anzahlungen und Anraaen im Bau 
3.1.1.3. Kalk. Restwerte des 5achanlaaevermögens zu AKIHK 
3.1.1.4. GrundstOcke zu AKIHK 

13.1.1.5. Sonsliaes 
3.1.2. Altanlagen zu TaQesneuwerten 
3.1.2.1. Immaterielle VermöQensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 
3.1.2.2. :eleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
3.1.2.3. Kalk. Restwerte de-s Sachanlageverrnöciens zu TNW 
3.1.2.4. Grundstücke zu AKA-IK 
3.1.2.5. SOnstiaes 

3.2. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 
3.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermöaens (ohne Software· 
3.2.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
3.2.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevennögens zu AKIHK 
3.2.4. Grundstücke zu AKIHK 
3.2.5. Sonstiges 
4. Biianzwerte der Finanzanlagen 

.a. davon verzinsliche Finanzanlagen 
4.b. davon Werte aus Cash-Pooling 
4.1. Anteile an vertlundenen Unternehmen 
4.2. !Ausleihungen an vertlundene Unternehmen 
4.3. Beteiligungen 
4.4. !Ausleihungen an Unternehmen. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
4.5. iWertpapiere des Anlagevermögens 
4 .6 . Sonstige Ausleihungen 
5. Bilanzwerte de& UmlaufvermOgens 
5.1. Vorräte 
5.2. Forderimgen und sonstige VermOgens 
5.2.a. 
5.2.1. 
5.2.1.a. 
5.2.1.b. 
5.2. 1.c. 
5.2.2. 
5.22.a . 
5.2.2.b. 
5.2.2.c. 
5.2.3. 
5.2.3.a. 
5.2.3.b. davqn aus der KWKG-Wälzung 
5.2.3.c. davon ggQ, Netzkunden 
5.2.4. Sonstige VeRT1ögensgegenstände 

Anlage 4 GETEC net delta GmbH & Co. KG Az.: BK8-17/3715-11 
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Ziffer 

5.3. 
5.3.a. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.4. 
5.4.a . 
5.5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
9.1. 

9.2. 
9.3 . 
9 .3 .a . 
9.3.b. 
9 .3.c. 
10. 
10.3.a. 
10.3.b. 
10.3.c. 
11. 
11 .a. 

11 .b. 

11 .c. 

12. 

13. 
13.a. 
13. b. 
13.c. 
14. 

28. 
129. 
30. 

Bezeichnung 

WMpaplere 
davon verzinsliche Wertpapiere 
Anteile an verbundenen Unternehmen 
eigene Anteile 
sonsli!:1e Wertpapiere 
Kassenbestand, Bundesbankgut.haben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 
davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 

Kapita lausgleichsposten 
[Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

[Aktive latente Steuern 

Steueranteil der Sonderposten mit Rtlcklageanteil 
RUckstellungen 
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

steuerrückstellungen 
sonstlge Rückstellungen 
davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzun 
davon ggO . Netzkunden 

Erhaltene Vorauszahlungen und AnzahlunQen von Kunden 

davon aus der EEG-Wälzung 
davon aus der KWKG-Wälzung 

davon agü. Netzkunden 
Unverzlnsllche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunaen 

davon aus der EEG-Wälzung 
davon aus der KWKG-Wälzung 

daV<>n ggO . Netzkunden 
Erhaliene Baukostenzuschüsse elnschlleßUch passiVlerter Leistungen der 
Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Sonstige Verbindlichkeiten, die zJnslos zur Verfügung stehen 

davon aus der EEG-Wälzung 
davon aus der KWKG-Wälzung 

davon gga . Netzkunden 
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 

Pa&Sive latente Steuern 

davon Neuanlaaen 
davon Attanlaaen 
Eigenkapital >40% 

Anfangsbestand 
2016 

laut NB 
[EUR) 

Kürzungen 
[EUR] 

Anfangsbestand 
2016 

BNetzA 
[EUR) 

Endbestand 2016 
laut NB 
[EUR) 

Kürzungen 
[EUR) 

Endbestand 2016 
BNetzA 
[EUR] 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

Eigenkapital­
verzinsung mit 
anerkannten 

Beträgen 
[EUR] 
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Zllflf Bezeichnung 

6.91% 
5,12% 

2,72% 
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Anfangsbeatand 
2016 

laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
jEUR] 

Anfangsbestand 
2016 

BNetzA 
[EUR] 

Endbestand 2016 
laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

Endbestand 2016 
BNetzA 
[EUR] 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

Eigenkapital· 
verzlnsung mit 
anerkannten 

Beträgen 
[EUR] 

31. 
32. 
33. 
34. 

Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer 

1. Steuermesszahl(~ 11 Abs. 2 GewStG 

2. Hebesatz I& 16 GewStG 
3. )kalkulatorische Ge""1!rbesteuer 

3,5 
460% 
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Anlage 10-1 GETEC net delta GmbH & Co. KG Az.: BKB-17/3715-11 

II KmDwlatorllChe EiQ!nklpltalW!nhlll.lng (Anlage 2azur ~.Abi. 4 Nr. 2..&) 

.1. 

1.1.l. 

1.1.2. 

1.1.J 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.3. 
1.2.4. 

t2.5. 

u. 
1.3.t. 

1.31„ 

1.3.1.b 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.3.a 

1.3.3.b 
1.3.3.(l 

l .3A. 

i1.3.5. 

" 
13. 

'~ 
14. 

,.. 

1enimB:llu 

IGele~tete Anz11hklngon und Anlagen Im Bau 

Sachanlag1V11rmlig11N1 zu AKIHK 

dilvonAJ 2007-2018 (0berg1mgs:M>Ckel) 

davonA.J • 2005 
davon aus lnveslbudget.J -maßnahme 

undsQcttozuAKotlK........ 
lkalk:ulatwischetCs..c:h~nad1§7SlromNEVl.l/.m_lUAbs.SMegV(iltlefgangssockel) 
EnMidtlungdin (Saeh)anl~nsln%(rritÜb•ganguockel) 

Finanzanlagien 

Bil1H1ZYWJledc:11um1ulverm!lgen:s 

Setrlebsnotwandlgff V~mögi!n nach§ 7 StromNEV l.V.m § :J4 Ab5. 5 AAegV {Übergangssockel) 

Erhalene B11uk~WnDJ3C~H einschließlich passivlef'ler Leistungen der Anschlussnehmer nJr 
ErNattl..ng YOn Netl:aosehlusllllooten 

.WWl\ZJ 2007-2016 (Ober~;uodlel) 

KapltalkosCenallzug gern. l 8 Abs. 3 /lk9V 

._ ............ 
:1 Kalkulatorl~ AblChrcl (,Anlllge2llZU" ,Abs.4Nr.1) 

mr Altanlagtln lU AKIHK, lwchaffoo~&jahr < 2006 

ifilrAltilrU!ltnzuTtM',Ansd'llffll~<20C6 

lfflrNe~zuAKlllK,~hr2001·201G 

lror Na:anlagen zu Al<i'lK, Arl5Chafloogsjalw • 2W6 

fiil'Ne~Z1.1Al<MK.auslrNe5liludget/~mo 

lfür irm11terielles i&.!„g-mlgen, Anschafflln!JS.jlhr 'i017 • 2016 

rur irmuterielles AlllaQ!M!frnigen, Anschaffung5jahr <• 200S 

18. IKelkulatorlsche Ablchrtlbungen nach§ 6 Stron'tlEN l.V.m. S34 Ab&. 5 ARegV (ÜbergangssockeD 

da\lonZJ oo 2006 

1skepltal eQI. 9KZINAKB 

IS~ i.V.m. § 34Abs. 5ARegV (Übergq5SOCkel IOr SKZ) 
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Kapltalkoseenallzug gern. 18 Abs. 3 Nla;V 

·- ............. 

Antelldauelhllft nlc:htbeolnflussbareKoslen 

Fmndkapltaltlnsen l.V.m. § 34 Abs. 6ARegV (IÄJergangasoc:ke lJ 

Wertmnlltz:elncllr~ 

31 .12.201$ 
{EURJ 

31.12Zl16 
[EUR] 

31.1:l.2018 
IEURJ 

31.12.2019 
1.EUR] 

- ­31 .12.2020 
[EUR) 

31.12.2021 
lEURJ 

31 .12.2022 
[EURJ 

31.12.2023 
[EURJ 

M...,_..,""--" 

'mKlllkul.torlsche ~teutr (Anlage 28 zur AAegV, Al::i1. 4 '*'·1) 

h """""" steue1mess.zahl'·' ;G~'·' 
Kanwlatori&che~steuer 

"""' 
3.S'Yt: 
16,1~: 
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Gesamtkostenblatt 

Ziffer 

1. 
1.1. 
1.1.1. 

1.1.1.1. 
1.1.1.2. 
1.1.1.2.1. 
1.1.1.2.2. 
1.1.1.2.3. 
1.1.1.2.4. 

1.1.1.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.5. 
1.1.2. 

1.1.2.1. 
1.1.2.1.a. 
1.1.2.1.b. 
1.1.2.1.c. 
1.1.2.1.d. 

1.1.2.1.e. 
1.1.2.2. 
1.1.2.3. 

1.1.2.4. 
1.1.2.5. 

1.1.2.6. 
1.2. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.2.1. 
1.2.2.2. 
1.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 
1.3.5. 

1.4. 

1.5. 
1.5.1. 

Kostenart 

Aufwandsgleiche Kosten 
Materialkosten 
Aufwendungen für Roh·, Hilfs- und Betriebsstoffe 

Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

nach KWKG 

nach § 18 StromN EV 

Einspeisemanagement-Maßnahmen 

Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 

Sonstiges 

Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

davon Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 

davon Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 

Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Dritten 

Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 

Sonstiges 

Personalkosten 
Löhne und Gehälter 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

Altersversorgung 

soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Zinsen und ähnliche Aufwendunaen 
gegenüber verbundenen Unternehmen 

gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

gegenüber Kreditinstituten 

Zinszuführungen zu Rückstellungen 

Sonstiaes 

Sonstige Steuern 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Konzessionsabgaben 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

(EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 
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Ziffer Kostenart 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen. sonstige Leasingraten. Gebühren und Beiträge 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.B. 
1.5.9. 
1.5.10. 

1.5.11. 
1.5.12. 
1.5.13. 

1.5.14. 
2. 
2.1 . 

2.1.1. 

2.1.2. 
2.2. 

2.3. 
2.4. 
3. 
4. 

l.a. 
5. 
5.f 

Versicherungen 
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 
Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

Rechts- und Beratungskosten 
Sponsoring, Werbung, Spenden 
Reisekosten und Auslösungen 
Bewirtung und Geschenke 
Wartung und Instandsetzung 

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 
Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV 

Sonstiges 
Abschreibungen 
Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 
und Werten 

Sonstiges 
Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 
Abschreibungen Umlaufvermögen 
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
Kalk. Eigenkapitalzinsen 
Kalk. Gewerbesteuer 
Netzkosten vor Abzu11 der kostenmindemden Erlöse und Erträge 
Kostenmlndemde Erlöse und Erträge 

5.2. IAktivierte Ei11enleistum:ien 
5.3. !sonstige betriebliche Erträge 
5.3.1. !Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 
5.3.2. !Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
5.3.3. !Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
5.3.4. !Erträge aus Blindstrom 
5.3.5. !Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 
5.3.6. landere sonstige betriebliche Erträge 

.6.4. !Erträge aus Beteiligun11en 
5.4.a. 1davon aus verbundenen Unternehmen 
5.5. IErträae aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanla11evenmö11ens 
5.5.a. 1davon aus verbundenen Unternehmen 
5.6. !Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
5.6.1. !Erträge aus Finanzanlagen 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EURJ 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 
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vom Netzbetreiber 
Kürzungen anerkannte Kosten 

Kostenart angegebene Kosten Ziffer 
[EUR] [EUR]

[EUR] 

5.6.1.a. 
5.6.1.b. 
5.6.2. 
5,6.2.1. 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2.4. 
5.6.3. 
5.6.4. 

5.6.5. 
5.7. 
5.7.1. 

5.7.2. 
5.7.2.a. 
5.7.3. 
5.7.3.a. 
5.7.3.b. 
5.7.4. 
l.b. 

davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

davon Erträge aus Cash-Peeling 
Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Wertpapieren 
Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 

andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Umsatzerlöse (nicht aus Netzent9111ten) 
erhobene Konzessionsabgaben 

Erlöse aus EEG 

davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 

Erlöse aus KWKG 

davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWKG) 

davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 28 Abs. 1 KWKG) 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Netzkosten nach Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 
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Kalkulatorlsche Abschreibungen 

10 Anlagengruppe 

Kabel 

1 IKabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Kabel MitteJspannunosnetz 

Kabel 1 kV 

5 IKabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen 

6 IFreilettungen 110-&!0kV 
7 !Freileitungen Mrttelspannungsnetz 
8 IFreileilungen 1 kV 

9 IFreilettungen Abnehmeranschlüsse 

Stationen 
13 138012201110/30110 kV-Slationen 

14 IHauptverteilerstationen 

15 IOrtsnetzslalionen 

16 IKundenstationen 

Gnmdstik:ksanlagen und Gebäude 

17 !StalionSQebäude 

26 IGn.mdstücksanlaaen, Bauten für TransooriYJesen 

27 !Betriebsgebäude 

28 IVeiwaltungsgebäude 

Alle übrigen Anlagegruppen 
10 IStationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

11 1 
schutz-, Mess- und Oberspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde-, Femmess- und 
Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließltch Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

12 !Sonstiges 

18 IAllaemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

19 1ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und1 
Schaltanlagen 

20 lSchalteinrichtunaen 

21 1 Rundsteuer-~ F~msteuer-, Femmelde-, Fernmes,s-, Automatika.nlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 

22 !Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

23 !Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

24 \Telefonleitungen 

25 IFahrbare Stromaaareaate 

29 IGeschäftsausstattun!l (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittlunc::iseinrichtunoen 

30 IWerkzeuae/ Geräte 

31 !Laaereinrichtun 

32 !Hardware 

33 ISotmare 

34 ILeiclltfahrz 

35 ISchwerfahrzeuqe 

36 lmodeme Messeinrichtungen 

37 ISmart-Meter-Gatewa 

Summe 

Kalkulatorische 
Abschreibungen für 

Altanlagen auf 
AK/HK-Baele 

Kalkulatorische 
Abschreibungen fOr 

Altanlagen auf 
TNW-Basls 

Kalkulatorische 
Abschreibungen für 

Neuanlagen auf 
AKIHK·Basls 

lnsgeeamt 
gewichtet mit den Quoten 
nach § 6 1 S. 3 StromNEV 

Anlage 3-1 Verpächter 1 der GETEC net delta GmbH & Co. KG Az.: BKB-17/3715-11 
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Seite 1 von 1 



Kalkulatorlache Restwerte des Sachanlagevermögens 

Kalkulatorlsche 
Restwerte 

Anlagengruppe (Anfangabeetand) für 
Altanlagen auf 
AKIHK-Baala 

ID 

Kabel 
Kabel22DkV 

2 !Kabel 110 kV 
Kabel Mittelspannungsnetz 

4 !Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen 

6 1Freileitungcn 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

;FreHeitungen 1 kV 


9 !Freileitungen Abnehmeransch1üsse 
Stationen 

13 13801220/11 Dl30n DkV-Stationen 
14 IHauptvertellerstatlonen 
15 IOrtsnetzslationen 

16 IKundenslationen 
GrundstUcksanlagen und Gebäude 

17 IStationsgebaucle 

26 IGrundstocksanlagen, Bauten für Transportwesen 


27 1Betriebsgebaude 

28 !Verwaltungsgebäude 


Alle übrigen Anlagegruppen 

1 O !Stationseinrictrtunaen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

schutz-, Mess- und Überspannungss<::hutzelnrichtungen, Fernsteuer-, Femmelde-, Fernmess- und
11 1Automa_tikanlagen sO'Me Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

12 !Sonstiges 
18 IAllgemeine Stationseincichtungen, Hilfsanlagen 

0Jtsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann
19 1und Schaltanlagen 


20 ISchalteinrichtungen 


l~~:~~=;:n~~~~~=~-, Fernmelde-, Femmess-, Automatikanlagen , S1ro~ und Spannungswandler, 21 

22 !Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerachränke 

23 !Zähler, Messeirvichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

24 ITefefonlcitungen 

25 IFahrbare Slromaggregate 

29 IGeschäRsausstattung (ohne EDV, Wernzeuge/Geräte); VemitHun!JSelnrlchtungen 

30 )Werkzeuge! Geräte 

31 IL.agereinrichtung 

32 IHaldware 

33 ISofllNare 
34 

35 
36 
37 

Summe 

Kalkulatorlscha 
Rastwarta 

(Anfangsbestand) für 
Altanlagen auf 

TNW.Saais 

Kalkulatorische 

Re1twarta 
 1 Kalkulatorische 1 Kalkulatorische 1 Kalkulatorischa 

Restwerte (EndbestDnd) Restwerte (Endbestand) Restwarta (Endbestand) {Anfangabeatand) fllr 
für Altanlagen auf für Altanlagen auf für Neuanlagen

Neuanlagen auf 
AK/HK-Basis TNW-Basls aufAKIHK-Basis

AKIHK-Baais 

Anlage 3-2 Verpächter 1 der GETEC net delta GmbH & Co. KG Az.: BKS-17/3715-11 
(GETEC net GmbH) 

­

Seite 1 von 1 



Anlage 3-3 Verpächter 1 der GETEC net delta GmbH & Co. KG Az: BK8-17/3715-11 
(GETEC net GmbH) 

Darstellung des SAV ·Gesamt 

Berechnung der kalkulatnrlschen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen 

Netzte Anlagengruppe 

filr die Ermittlung 
Anschaf· 1 der kalk. Abec:hr. 
fungsjahr verwendete AKIHK 

[EUR] 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre) 
Index 

Anfangsbelltand 

Restwerte der 
AKIHK 
[EUR] 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR] 

Endbestand 

Restwerte der 
AK/HK 
[EUR] 

Rastwerte zu 
TNW 
[EUR) 

Abschreibungen 1Abschreibungen 
zu AK/HK zu TNW 

[EUR] [EUR] 

Kabelverteilersch 
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Anfangsbeatand Endbestand 

NetzlD Anlagengruppe 

für die Ermittlung 
Anschaf· 1der kalk. Abschr. 
fungsjahr verwendete AK/HK 

[EUR] 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre) 
Index 

Restwerte der 
AK/HK 
[EUR) 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 
[EUR] 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 1Abschreibungen 
zu AK/HK zu TNW 

[EUR] [EUR] 

Anlage 3-3 Verpächter 1 der GETEC net delta GmbH & Co. KG Az.: BKB-17/3715-11 
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Anlage 3-3 Verpächter 1 der GETEC net delta GmbH & Co. KG Az.: BKB-17/3715-1 1· 
(GETEC net GmbH) 

NetzlD Anlagengruppe 
Anschaf· 
fungsjahr 

für die Ermittlung 
der kalk. Abechr. 

verwendete AK/HK 
[EUR] 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 
l11de• 

Anfangsbestand 

Restwerte der 
AK/HK 
[EUR] 

Restwerte ZU 

TNW 
[EUR] 

Endbestand 

Restwerte der 
AKIHK 
[EUR] 

Restwert& zu 
TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 1Abschreibungen 
zu AK/HK zu TNW 

[EUR] [EUR) 
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Darstellung der Nutzungsdauern 
Nutzungs­

Niedersachsen
dauername: 

Netzgebiete: 

Anlagen­
gruppen­
nummer 

Anlagengruppe 

Kabel 220 kV 

2 Kabel 110 kV 

3 Kabel Mittelspannungsnetz 

4 Kabel 1 kV 

5 Ka bel Abnehmeranschlüsse 

6 Freileitungen 110-380kV 

7 Freileitungen Mittelspannungsnetz 

8 Freileitungen 1 kV' 

9 Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

10 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und 
Schalter 

11 

Schutz-, Mess- und Uberspan.nungsschutzeinrichtungen, 
Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, 
Trafo- und Schaltanl en 

12 Sonstiges 

13 380/220/110/30/10 kV-Stationen 

14 Hauptverteilerstationen 

15 Ortsnetzstationen 

16 Kundenstationen 

17 Stationsgebäude 

18 Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

19 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanl en 

20 Schalteinrichtungen 

21 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtun en 

22 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

23 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

24 Telefonleitungen 

25 Fahrbare Stromaggregate 

26 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

27 Betriebsgebäude 

28 Verwaltungsgebäude 

29 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichtun en 

30 Werkzeuge/ Geräte 

31 Lagereinrichtung 

32 Hardware 

33 Software 

34 Leichtfahrzeuge 

35 Schwerfahrzeuge 

36 moderne Messeinrichtungen 

37 Smart-Meter-Gateway 

Anlage 3-4 Verpächter 1 der GETEC net delta GmbH & Co. KG Az: BKB-17/3715-11 
(GETEC net GmbH) 
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Anlage 4 Verpächter 1 der GETEC net delta GmbH & Co. KG Az: BKS-17/3715-11 
(GETEC net GmbH) 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

Zllfer Bezeichnung 

1. Elgenkap_!laJ'l~ote gem. § 6 Stroml\IEV 

2. Fremdkapitalquote gem. § 6 StromNEV 

3. Kalkulatorlsche Restwerte des Anlagevermögens 

3.1. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagen 

3.1.1. Altanlagen zu Anschaffungs· und Herstellungskosten (AK/HKJ 
3.1.1.1. lmmaterlelle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 
3.1.1.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen m Bau 

3.1.1.3. Kalk. Rest'Werte des Sachanla 
3.1 .1.4. 
3.1.1.5. 
3.1.2. Altanlagen zu Tagesneuwerten 
3.1.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software· 

3.1.2.2. geleistete Anzahlungen und Anlaaen im Bau 
3.1.2.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu TNW 
3.1 .2.4. Grundstücke zu AK/HK 

3.1.2.5. sonstiges 

3.2. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 

3.2.1. Immaterielle Vennögensgegenstände des Anlagevennögens (ohne Software· 
3.2.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen Im Bau 
3.2.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 
3.2.4. Grundstücke zu AKfliK 
3.2.5. SonsUges 
4. Bilanzwerte der Finanzanlagen 

14.a . davon verzinsliche Finanz.anlagen 

4.b. davon Werte aus cash~ling 
14.1 Ante~a an verbundenen Unternehmen 

4.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
4.3. Beteiligungen 
14.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
4.5. Wertpapiere des Anlage:vennögens 

4.6. Sonstige Ausleihungen 

5. Biianzwerte des Umlaufvermöc:iens 
,5 .1. Vorräte 
15.2. 
15.2.a. 
5.2.1. 
5.2.1.a. 
5.2.1.b 
5.2.1.c. 
5.2.2. Farderum::ien gegen verbundene Unternehmen (z.B. 9ash-Pooling) 
5.2.2.a . davon aus der EEG-Wälzung 

'5.2.2.b. davon aus der KWK~Watzun 
5.2.2.c. davon ai:JO . Netzkunden 

5.2.3. Forderunoen oeqen Unternehmen, mit denen ein Betemgungsverhältnis besteht! 
5.2.3.a. davon aus der EEG-Wälzung 

5.2.3.b. davon aus der KWKG-Wälzun 
5.2.3.c. davon aaü. Netzkunden 
5.2 .4. sonstige Vemiögensgegenstände 

Anfangebe8tand 
2018 

laut NB 
[EUR) 

Kürzungen 
[EUR) 

Anfangsbestand 
2016 

BNetzA 
[EUR] 

Endbestand 2016 
laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

Endbestand 201 s 
BNetzA 
[EUR] 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

Elgenkapital­
verzlnsung mit 
anerkannten 

Beträgen 
[EUR) 
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Zlfti!r 

5.3 . 
5.3.a. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.4. 
5.4.a. 
5 .5 . 
6. 
7. 
8. 
9, 
9.1. 
S.2. 
9 .3. 
S.3.a. 
9.3.b. 
S.3.c. 
10. 
10.3.a. 
10.3.b. 
10.3.c. 
11. 
11 .a. 
11 .b. 
11 .c. 

12. 

13. 
13.a. 
13.b. 
13.c. 
14. 
15. 

Bezeichnung 

Wertpapiere 

davon verzins~che Wertpapiere 

Anteile an verbundenen Unternehmen 
eigene Anteile 
sonsti!:1e Wertpapiere 
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredilinstttuten und Schecks 
davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 

Kapitalausgleichsoosten 

Al<tlver Rechnungsabgrenzungsposten 
Aktive latente Steuern 
Steueranteil der Sonderposten mit Rücklaqeanteil 

Rückstellungen 
RückstellunQen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

Steuerrückstellungen 
sonstige Rückstellungen 

davon aus der EEG-Wälzung 
davon aus der KWKG-Wälzung 

davon gga. Netzkunden 
Erhaltene Vorauszahlungen und AnzahlunQen von Kunden 
davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 
davon ggü. Netzkunden 
Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

davon aus der EEG-Wälzung 
davon aus der KWKG-Wälzung 

davon.ggü. Netzkunden 

Erhaltene Baukostenzuschüsse elnschlleßlich passivierter Leistungen der 
Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Son&tige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfügung stehen 

davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon QQQ . Netzkunden 
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 

Passive latente Steuern 

Anfangsbestand 
2016 

laut NB 
[EUR) 

Kürzungen 
[EUR] 

Anfangsbestand 
2016 

BNetzA 
[EUR) 

Endbestand 2016 
laut NB 
[EUR) 

Kürzungen 
[EUR] 

Endbeotand 2016 
BNetzA 
[EUR] 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

Elgenkapltal­
verzlnsung mit 
anerkannten 

Beträgen 
.EUR 

KapHalausgleichsposten 

Anlage 4 Verpächter 1 der GETEC net delta GmbH & Co. KG Az.: BK8-17/3715-11 
(GETEC net GmbH) 
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Anlage4 Verpächter 1 der GETEC i1et delta GmbH &Co. KG Az: BKS-17/3715-11 
(GETEC net GmbH) 

Ziffer Bezeichnung 

6,91% 
5,12% 

2,72% 

Anfangsbestand 
2016 

laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

Anfangsbestand 
2016 

BNetzA 
[EUR] 

Endbestand 2016 
laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

Endbestand 2016 
BNetzA 
[EUR] 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

Eigenkapital· 
verzlnsung mit 
anerkannten 

Beträgen 
[EUR] 

31. 
132. 
33. 
34. 

Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer 

1. Steuermesszahl 1§ 11 Abs. 2 GewSIG 

2. Hebesatz (§ 16 GewStG 

3. ikalkulatorische Gev..ert:Jesteuer 

3,5 
460% 
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Neuanti!lllM! zuAKIHK,An&dllifftM'lgsjahr• 2006 

1.1.2 IGe1ei:ik«a~oodlvll9ae11imBau 

1.1 .3. 
hl.4. 

1.1.S. 

1.:u. 
1.2.2. 

1.2.3. 
1.2.4. 

1.2.5. 

1.3. I Neuan~n wAKIHK 
1.3.1. l timuk!ri91eVermöge~tanda 

1.:u..a 1davonA:J2t07-2016(1Jberl)eng&11ockel) 
1.3.1.b 1 dawnAJ „:zooo 

1.3.2. IGeleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.3.3. ]Sachanlageverd;ons iuAKJHK 

1.3.3..a 1dawnAJ2007-201610bergangssoc:kel) 

U.3.b 1 dawnAJ • 2006 
13.3.c l <iawnausl~J-rraßoilhmD 

1.JA. !Grur.ds~ezuAt<JHK 

1.3.5. ISonstives 
ikakula".orisches(~nach§7StromNCNLV.m§34Ab~6AAegV{~5socKel) 
Entwicidungdes(Sach}MllageYermligensin'%(rritÜbtng11rlgnoekol) 

FU\annnlag1n 

Bilanzwerte~ Un11Ul\lerm!lgens 

La IBetrlebsnotwendlges V•rmögen rl1ICh § 
0 

7 Strarr#tEV l.V.m § 34 Abs. 6 ARegV (ÜbergilnyHackelJ 

.. 
II. 

"· 

.. 
IV.c 

Erhaftene Baukostenzuschüsse ein$hließ1Qi Jlil$Sivierte1 Leistungen der Anschlussnehmer zur 
Erstattung wn Ntb::anschhsskoslen 

daWlnZl'l007·2016(Üller~ 

diM>f'IZJ-200IS 

IVl.a IKalwlilklfr..di•E.Venklpitat.<erzmqbbzueinwOuotevon40"4·~~111MlaufAltanlagen 

IVl.b tKallwlatorlsche EigonkapilaMlrzinsoog bis zu eirler O\IO\e von 40 ~!IWll entfalle_~~~ Nei.mnla;tn 

IVl.c IKalkulallorbche EQenkapitatverzinsung über aln1r Quote von 40 % 

VI. IKalkulatotlschc Eioenkapil11lverzinsung GESAMT l.V.m § 34Abs. 5 AP.ed/ (Ütiergangsaockf!I J 

Kapltalkoslenalllug gem. § 8 Abs. 3 AARQV 

.... -
IKallwlalor1scheAbachte~~~211Zll'"~V,Mn.4Nr.1) 

1. !für Attlnlagen lUAl<lttK. AMchmlfungsjahr < 2006 

'2. ]fürAlt!nlagenzuTNW,~r<20Cl6 

[für N11uanlltgm zu AKIHK,Ansct. all~ahr '1IYJT • 2016 

lfürNewf!la~zuAJ<JHK,11.15frNestbudgetl-fl'Sln11tvne 

lfür irrmlit.erielle:s M1ag..-errnögM, Anschalfungs]alw 2007 • 2016 

für ifmuterielk::s '°"tpg.,.,..rmögon, Anschaffu1111sjahr - 2(lQS 

Kalkulatorische Amchretiungen mmh § 6 StromNEV i.V.m. 5 3.11 Abs. 5 ARegV [Übergangssoekdl 

III KlllwlatorllChe t11lvenln1ung (Anlag!- 2a D.Jr ARagV, AC1.4 ..-. 2-B) 

:o. IEK-Coo!e nach§ 8 Strorrt-IEV 

11.1. IA1tan1agen z.uAKM< 

trnmD:illhVtlm'li:igen$9ogenstande 

Anlage 10-1 Verpächter 1 der GETEC net delta GmbH & Co. KG Az: BKB-17/3715-11 
(GETEC net GmbH) 
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Anlage 10-1 Verpächter 1 der GETEC net delta GmbH & Co. KG Az: BKB-17/3715-11 
(GETEC net GmbH) 

-
' ~ 
Le 

'11 . 

IVF 

1.• 
l.b 

~~Inder~ 

31.12.2015 
IEUR] 

3,5' 

16,10%1 

21 .881 

31.12.2016 
(EUR] 

31.12.2018 
!EUR] 

31.12.2019 
!EUR] 

w.tanaltze~ 

31 .12.2020 
[EUAJ 

31.12.2021 
JE.UR] 

31 .12.202:2 
IEIJRJ 

31.12.2023 
!EUR] 

KapltaSkoNn(•l+ll•lll+M 

Kapitalko~tennat:h§'5 Abs. 3AR~V1.V.m§ 34.fJ)s. 6AAf!fjV(~gangHockel) 

Kapl&akistenabrug nach§ 8 Ab&.. a~ i..V.m§ 34 Abs. &AAegV (\.lber~socket) 
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1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Baukostenzuschüsse (KKAb) 

ZUgangsjahr 

Restwert ohne 
Übergangssockel 

Anlage 10-2 Verpächter 1 der GETEC net delta GmbH & Co. KG Az: BKS-17/3715-11 
(GETEC net GmbH) 
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Gesamtkostenblatt 

vom Netzbetreiber 
Kürzungen anerkannte Kosten angegebene Kosten Ziffer Kostenart 

[ EUR] [EUR] 
0[EUR] 

1. 	 Aufwandsgleiche Kasten 
1.1. 	 Materialkosten 
1.1.1. 	 Aufwendungen für Rah-. Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. 	 Aufwendungen für die Beschaffung van Verlustenergie 

1.1.1.2. 	 Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

1.1.1.2.1. 	 nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

1.1.1.2.2. 	 nach KWKG 

1.1.1.2.3. 	 nach§ 18 StramNEV 

1.1.1.2.4. 	 Einspeisemanagement-Maßnahmen 

1.1.1.3. 	 Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich van Abweichungen bei 
1.1.1.4. 

Standardlastprofilen 

1.1.1.5. 	 Sonstiges 

1.1.2. 	 Aufwendungen für bezogene Leistungen 

1.1.2.1. 	 Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StramNEV (Pancaking) 

1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

1.1.2.1.d. davon Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 

davon Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StramNEV 1.1.2.1.e. 

1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Dritten 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

1.1.2.4. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 

Sonstiges1.1.2.6. 

1.2. Personalkosten 
1.2.1. Löhne und Gehälter 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung1.2.2. 

1.2.2.1. Altersversorgung 

1.2.2.2. soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 

1.3.2. gegenüber Unternehmen. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

gegenüber Kreditinstituten 1.3.3. 

1.3.4. Zinszuführungen zu Rückstellungen 

1.3.5. Sonstiges 

1.4. Sonstige Steuern 
1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
1.5.1. Konzessionsabgaben 
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vom Netzbetreiber 
Kürzungen anerkannte Kosten

angegebene KostenKostenartZiffer [EUR] [EUR]
[EUR] 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 

1.5.3. Versicherungen 
1.5.4. Bürobedarf. Drucksachen und Zeitschriften 
1.5.5. Postkasten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 

1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

1.5.11. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 

1.5.12. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 

1.5.13. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV 

1.5.14. Sonstiges 

2. Abschreibungen 

2.1 . Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 
2.1.1 . 

und Werten 

2.1.2. Sonstiges 

2.2. Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 

2.3. Abschreibungen Umlaufvermögen 

2.4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 

3. Kalk. Eigenkapitalzinsen 
4 . Kalk. Gewerbesteuer 
l.a. Netzkosten vor Abzug der kostenmindemden Erlöse und Erträge 
5. Kostenmindemde Erlöse und Erträne 

Bestandsveränderungen5.1. 
5.2. Aktivierte Eigenleistungen 

sonstige betriebliche Erträge 5.3. 
5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 5.3.2 . 
5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 
ErträQe aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 5.3.5. 

5.3.6. andere sonstige betriebliche Erträge 

5.4. Erträne aus Beteiligunnen 
5.4.a . davon aus verbundenen Unternehmen 
5.5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
5.5.a. davon aus verbundenen Unternehmen 

5.6. Sonstlne Zinsen und ähnliche Erträne 
5.6 .1. Erträge aus Finanzanlagen 
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vom Netzbetreiber 
Kürzungen anerkannte KostenZiffer Kostenart angegebene Kosten 

[EUR] [EUR]
[EUR] 

davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 5.6.1.a. 
5.6.1.b. davon Erträge aus Cash-Peeling 

5.6.2. Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

5.6.2.1. Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

5.6.2.2. Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Peeling) 

5.6.2.3. Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
5.6.2.4. Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 

5.6.3. Erträge aus Wertpapieren 

5.6.4. Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 

5.6.5. andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

5.7. Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 
5.7,1. erhobene Konzessionsabgaben 

5.7.2. Erlöse aus EEG 

5.7.2.a. davon aus Weitergabe des aufgenommenen ·EEG-Stroms 

5.7.3. Erlöse aus KWKG 

5.7.3.a. davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWKG) 

5.7.3.b. davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 28 Abs. 1 KWKG) 

5.7.4. sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

l.b. Netzkosten nach Abzug der kostenmindemden Erlöse und Erträ11e 
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Kalkulatorische Abschreibungen 

lD Anlagengruppe 

Kabel 

1 IKabel 220 kV 

2 IKabel 110 kV 
Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 
6 IFreile~ungen 110-3BOkV 

7 IFreilertungen Mittelspannungsnetz 

Freile~noen 1 kV 

Freileituncen Abnehmeranschlüsse 

Stationen 
13 138012201110130110 kV·S1a1ionen 

14 IHauptverteilerstationen 

15 IOrtsnetzstationen 
16 IKundenstationen 

26 IGrundstücksanlaoen, Bauten für TransporMesen 

27 1Betriebsgebäude 

28 !Verwaltungsgebäude 
Alle übrigen Anlagegruppen 

10 lstationseinrichtungen und Hilfsanlaoen inklusive Trafo und Schalter 

11 1 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-, Femmelde-, Femmess- und 
1Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs·, Trafo.- und Schaltanlagen 

12 !Sonstiges 

18 IAllaerneine Stationseimichtungen, Hilfsanlaaen 

19 1
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann· un 
Schaltanlagen 

20 ISchalteinrichtungen 

21 
Rundsteuer·, Fernsteuer-, Fernmelde·, Femmess·, Automatik.anlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 

22 !Ortsnetz-Transformatoren, Kabetverteilerschränke 

23 !Zähler. Messeinrichtungen, Uhren, TFR·Empfänger 

24 ITelefOnleitungen 

25 IFahrbare Stromatuuegate 
29 IGeschäftsausstattung (ohne EDV, Wer~~g_f!{Geräte}; Vermittlungseinrichtungen 

30 IWerl<zeuge/ Geräte 
31 ILaoereinrichtun 

32 IHardWare 
33 !Software 
34 ILeichtlahrzeuge 
35 ISChwerfahrzeuae 
36 lmodeme Messeinrichtunaen 

37 ISmart-Meter-Gatewa 

Summe 

Kalkulatorische 
Abschreibungen für 

Altanlagen auf 
AK/HK-Basis 

Kalkulatorische 
Abschreibungen fllr 

Altanlagen auf 
TNW·Basis 

Kalkulatorische 
Abschreibungen fllr 

Neuanlagen auf 
AK/HK-Basls 

Insgesamt 
gewichtet mlt den Quoten 
nach § 61 S. 3 StromNEV 
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Kalkulato~he Restwerte des Sachanlagevennögens 

10 Anlagengruppe 

Kabel 
Kabel 220 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel Mittelspannunasnetz 

Kabel 1 kV 
Kabel Abnchmt.>ranschlOsse 

Freileitungen 
6 [Freileitungen 11 O..l80kV 

Freileilungan MittelspaMungsnetz 
Freiteitu~on 1 kV 
ffeiteitungen Abnehmeranschlüsse 

Stationen 
13 13801220/110/30/10 kV-Stationen 

14 IHauptverteilershrtionen 
15 IOrtsnetzstationen 

16 IKundenstationen 
Grundstücksanlagen und Gebäude 

17 !Slationsgebäode 
26 IGrundstOcksanlanen. Bauten für Transportwesen 
27 lBetriebsaebäudo 
28 lVervialtungsgebäude 

Alle Ubrigen Anlagegruppen 

10 IStatianseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

11 1
schutz-, Mess- und Überspannungsschutzcinrichtungen, Fernsteuer-, Femmelde-, Femmess- und 
Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Sehartanlagen 

12 ISorn;liges 
18 IAUgemeine Stalionseinrichtungen, Hillllanlagen 

19 1
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen. Außenbeleuchtung in Umspann­
und Schaltanlagen 

20 ISchalteinrichtungen 

21 1 
Rundsteuer„, Fernsteuer-, Femmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 

22 IOrtsnetz-Transrormatoren, Kabelverteilerschränke 
23 IZähler, Messeinrichtungen, Uhren, 1FR-Empfänger 
24 ITelefonlenungen 
25 IFahrbaJe Stromaggregate 
29 IGeschäftsausstattung (ohne EDV, Werknuge/Geräte); Vemittlungseinrichtungen 
30 IWerl<zeuge/ Geräte 

31 !Lagereinrichtung 
32 !Hardware 
33 ISoflware 
34 ILeichtfahrzeuge 
35 ISchwerralvzeuae 
36 lmodeme M11Sseinrichtungen 
37 ISmart-Meter-Oalewa 

Summe 

Kalkulator1oche 
Restwerte 

(Anfangsbestand) fllr 
Altanlagen aUf 
AK/HK-Baois 

Kalkulatortscha 
Reatwerta 

(Anfangobeatand) für 
Altanlagen aUf 

lNW-Baols 

Kalkulatoriache 
Restwerte 

(Anfangabestand) für 
Neuanlagen auf 

AKIHK-Baola 

Kalkulatorische 
Restwerte (Endbestand) 

für Alt.anlagen aUf 
AK/HK-8asis 

Kalkulatorische 
Realwerte (Endbestand) 

fQr Altanlagen aUf 
lNW-Baols 

Kalkulatorische 
Realwerte (Endbestand) 

für Neuanlagen 
aufAK/HK-Basls 
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Darstellung des SAV - Gesamt 

Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen 

Anfangsbestand Endbestand 

NetzlD Anlagengruppe 

für die Ermittlung 
Anechaf· 1dar kalk. Abschr 1 angewendete 
fungsjahr ver#endete Al</HK Nutzungsdauer 

[EUR] [Jahre] 

Index 
Restwerte der 

AK/HK 
[EUR) 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR) 

Restwerte der 
AKIHK 
[EUR] 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zu AK/HK 

[EUR] 

1Abschreibungen 
zu TNW 
[EUR] 
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Darstellung der Nutzungsdauern 

Nutzungs­
Niedersachsen

dauername: 


Netzgebiete: (Originäres Netz) 


Anlagen­
gruppen­ Anlagengruppe 
nummer 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und 
Schalter 
Schutz-, Mess- und Uberspannungsschutzeinrichtungen, 

11 
Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 

Trafo- und Schaltanla en 
Sonstiges 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 

Hauptverteilerstationen 

Ortsnetzstationen 

Kundenstationen 

Stationsgebäude 

Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 

19 Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 

20 
Schaltanla en 
Schalteinrichtungen 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 

21 Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 

22 
23 

24 

25 
26 

27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
35 
36 
37 

Netzschutzeinrichtun en 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

Telefonleitungen 

Fahrbare Stromaggregate 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

Betriebsgebäude 

Verwaltungsgebäude 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichtun en 
Werkzeuge/ Geräte 

Lagereinrichtung 

Hardware 

Software 

Leichtfahrzeuge 

Schwerfahrzeuge 

moderne Messeinrichtungen 

Smart-Meter-Gateway 
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Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

Zlfter Bezeichnung 

1. Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

2. Fremdkapitalquote gem. § 6 StromNEV 

3. Kalkulatorische Restwerte des Anlagevermögens 

3.1. Kalkulatorische Restvverte Anlagevermögen für Altanlaaen 

3.1.1. Altanlag_en zu Anschaffungs.- und Herstellungskosten {AK/HK' 
3.1 .1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software 
3.1 .1.2. eleistete Anzahlungen und Anlagen Im Bau 
3.1 .1.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AKIHK 
3.1.1.4. GrunclstOcke zu AKIHK 
13.1.1.5. Sonstlaes 

3.1.2. Altanlagen zu Tagesneuwerten (TNW) 
3.1.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software 

3.1.2.2. geleistete Anzahlungen und Anlaaen im Bau 
3.1.2.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermöaens zu TNW 

3.1 .2.4. Grundstücke zu AK/HK 
3.1 .2.5. Sonstiges 

13.2. Kalkulatorische Restvverte Anlagavennögen für Neuanlaaen 

13.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software 
3.2.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
3.2.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AKIHK 
3.2.4. Grundstücke zu AK/t-IK 
3.2.5. Sonstiaes 
4. Bilanzwerte der Finanzanlagen 
4.a . davon verzinsfiche Finanzanlagen 
4.b. davon Werte aus Cash-Poormg 
4.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 
4.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
4.3. Beteiligungen 
4.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
4.5. Wertpapiere des Anlagevennögens 
4.6. sonstige Ausleihungen 
5. Bilanzwerte des UmlautvermOgens 
5.1. Vorräte 
5.2. Forderungen und sonstige VermÖQensgegenstände 
5.2.a. davon verzinsliche Forderungen und sonstige Vermögengegenstände 
5.2.1. Forderun_g.en aus Lieferungen und Leistungen 
5.2.1.a. davon aus der EEG-Wälzun 
5.2.1.t>. davon aus der KWKG-Wälzun 
5.2.1.c. davon 
5.2.2. 
5.2.2.a. 
5.2.2 .b. 
5.2.2.c. 
5.2.3. ForderunAen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteilig_ungsverhältnis besteht 
5.2.3.a. davon aus der EEG-Wälzun 
5.2.3.b. davon aus der KWKG-Wälzun 
5.2.3.c. davon g!lü. Netzkunden 
5.2.4. SonstiQe Vermöaensgegenstände 

Anfangsbestand 
2016 

laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR) 

Anfangsbestand 
2016 

BNetzA 
[EUR] 

Endbestand 2016 
laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

Endbestand 2016 
BNetzA 
[EUR] 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

Eigenkapital· 
verzlnsung mit 
anerkannten 

Beträgen 
u 
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Anlage4 Dienstleister 1 der GETEC net delta GmbH & Co. KG Az: BKB-17/3715-11 
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Zljfar 

,5.3. 
15.3.a. 

!5.3.1. 
5.3.2. 
15.3.3. 
5.4. 
5.4.a. 
5.5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.3.a. 
9.3.b. 
9.3.c. 
10. 
10.3.a. 
10.3.b. 
10.3.c. 
11. 
11.a. 
11.b. 
11.c. 

12. 

13. 
13.a. 
13.b. 
13.c. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

125. 
'26. 
127. 
128. 
129. 
30. 

Bezeichnung 

Wertpapiere 
davon verzinsliche Wertpapiere 

Anteile an verbundenen Unternehmen 
eigene Anteile 

sonstioe Wertpapiere 

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 
davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 

Kapitalausgleichsposten 
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 
Aktive latente Steuern 
Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 
Rückstellungen 
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
Steuerrückstellungen 
sonstioe RückstellunQen 
davon aus der EEG-Wälzung 
davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 
Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 
davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 
davon ggü. Netzkunden 

Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der 
Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Sonstiqe Verbindlichkeiten. die zinslos zur Verfügung stehen 
davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 
Passive latente Steuern 

Anfangsbastand 
2016 

laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

Anfangsbestand 
2016 

BNetzA 
[EUR] 

Endbestand 2016 
laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

Endbestand 2016 
BNetzA 
[EUR] 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

Elgenkapltal­
verzlnsung mit 

anerkannten 
Beträgen 

[EUR] 
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Berechnung der 

Ziffer Bezeichnung 

Anfangsbestand 
2016 

laut NB 
[EUR) 

Kürzungen 
[EUR] 

Anfangsbestand 
2016 

BNetzA 
[EUR] 

Endballland 2016 
laut NB 
[EUR] 

Kllrzungen 
[EUR) 

Endbestand 2016 
BNelZA 
[EUR] 

kalkulatorischen 
Eigenkapital­

verzinsung mit 
anerkannten 

Beträgen 
[EUR] 

Eigen~apitalzinssatz für Neuanlagen(§ 7 Abs. 4 S. 1 stromNEV) 6,91% 31 . 
Eigenkapttalz.lnssatz fOr Altanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 2 stromNE' 5,12%32. 
Zinssatz für Oberschiessenden EK-Anteil >40% (§ 7 Abs. 7 StromNEV) 2,72% 33. 
Kalkulatorische Elgenkapitalverzlnsun_g_34. 

Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer 
1 . Steuennesszahl (§ 11 Abs. 2 GewstG) 3,5 

.2. Hebesatz (§ 16 GewS1G 460% 
13. lkatkulatorische Gewerbesteuer 
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Ziffer Kostenart 
vom Netzbetreiber 

angegebene Kosten 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 

1. Aufwandsgleiche Kosten 
1.1. Materialkosten 
1.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1 .1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Ver1ustenergie 

1.1.1 .2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

1.1.1.2.1. nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

1.1.1.2.2. nach KWKG 

1.1.1.2.3. nach§ 18 StromNEV 

1.1.1.2.4. Einspeisemanagemerit-Maßnahmen 

1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

1.1.1.4. 
Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 

1.1.1.5. Sonstiges 

1.1 .2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Ne1zbetreiber 

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

1.1.2.1.d. davon Aufwendungen für Blindstrom gegenüber·dem vorgelagerten Netzbetreiber 

1.1.2.1.e. davon Aufwenduni:ien für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 

1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Dritten 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

1.1.2.4. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 

1.1 .2.6. Sonstiges 

1.2. Personalkosten 
1.2.1. Löhne und Gehälter 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

1.2.2.1. Altersversorgung 

1.2.2.2. soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 

1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

1.3.4. Zinszuführungen zu Rückstellungen 

1.3.5. Sonstiges 

1.4. Sonstiae Steuern 
1.5. Sonstige betriebliche Aufwenduni:ien 
1.5.1 . Konzessionsabgaben 

Gesamtkostenblatt 
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vom Netzbetreiber 
Kürzungen anerkannte Kosten

Ziffer Kostenart angegebene Kosten 
[EUR] [EUR]

[EUR) 

Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 1.5.2. 
1.5.3. Versicherungen 

Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 1.5.4. 
1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 

1.5.B. Reisekosten und Auslösungen 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 
1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

1.5.11 . Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 
1.5.12. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 
1.5.13. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 
1.5.14. Sonstiges 
2. AbschrelbunQen 
2.1. Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 
2.1 .1 . 

und Werten 

2.1 .2. Sonstiges 

2.2. Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 

2.3. Abschreibungen Umlaufvermögen 
2.4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 

3. Kalk. Eigenkapitalzinsen 

4. Kalk. Gewerbesteuer 

Netzkosten vor Abzug der kostenmindemden Erlöse und ErträQel.a. 
5. Kostenmlndemde Erlöse und Erträge 

5.1. Bestandsveränderungen 
5.2. Aktivierte EiQenleistungen 

5.3. sonstige betriebliche Erträge 
Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 5.3.1. 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen5.3.3. 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 
5.3.5. Erträge aus der Auftösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 

andere sonstige betriebliche Erträge 5.3.6. 
5.4. Erträqe aus BeteiliQunQen 
5.4.a . davon aus verbundenen Unternehmen 
5.5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevenmögens 
5.5.a. davon aus verbundenen Untemehmen 

5.6. Sonstiae Zinsen und ähnliche Erträge 
5.6.1. Erträge aus Finanzanlagen 
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Ziffer 

5.6.1.a. 

5.6.1.b. 
5.6.2. 
5.6.2.1 . 

5.6.2.2. 

5.6.2.3. 

5.6.2.4. 

5.6.3. 

5.6.4. 

5.6 .5. 

5.7. 
5.7.1. 
5_.7.2. 
5.7.2.a. 

5.7 .3. 
5.7.3.a·. 
5.7.3.b. 
5.7.4. 

l.b. 

Kostenart 

davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

davon Erträge aus Cash-Po9ling 

Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Wertpapieren 

Erträge aus Kassenbestand , Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 

andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 
erhobene Konzessionsabgaben 

Erlöse aus EEG 

davon aus Weitergabe .des aufgenommenen EEG-Stroms 

Erlöse aus KWKG 
davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWKG) 

davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 28 Abs. 1 KWKG) 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Netzkosten nach Abzug der kostenmindemden Erlöse und Erträge 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 
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Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

Anfangabeatand 
2016Bezeichnung2Jtter 

laut NB 
[EUR) 

1. Eigenkapitalquote gem. § 6 StromNEV 

2. Fremdkapitalquote 11em. § 6 StromNEV 
3. 
13.1 . Kalkulatorische Restwerte Anlagevennögen für Altanlagen 

3.1 .1. Altanlaoen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK 
3.1.1 .1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens {_o_hne Software) 
3.1.1.2. geleistete Anzahlungen und Anlaoen im Bau 
3.1.1 .3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermöaens zu AKJHK 
3.1.1.4. Grundstücke zu AK/HK 
3.1 .1.5. Sonstiges 
3.1.2. AltanfaQen zu Ta_g~sneuwerten (TNW) 
3.1.2.1 . Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 
3.1.2.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Sau 
3.1.2.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu TNW 
3.1.2.4. Grundstücke zu AK/HK 
3.1.2.5. 
3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 
3.2.5. Sonstiges 
4. Bilanzwerte der Flnanzanlagen 

davon verzinsliche Finanzanlagen 4.a. 
davon Werte aus Cash-Pooling 

.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 

.b. 

4.2. Ausleihungen an verbundene UQtemehmen 
4.3. Beteiliaungen 
4.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhättnis besteht 
4.5. Wertpapiere des Anlagevennögens 
14 .6. Sonstioe Ausleihunoen 
5. Bilanzwerte des Umlaufvermögens 
5.1. Vorräte 
!5.2 . Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

davon verzinsliche Forderungen und sonstige Vermögengegenstände 5.2.a. 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen5.2.1. 

5.2.1 .a. davon aus der EEG-Wälzun 
5.2.1.b. davon aus der KWKG-Wälzun 

da-von aaü. Netzkunde·n15.2.1.c. 
Forderunoen aeoen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling}15.2.2. 

5.2.2.a . davon aus der EEG-Wälzung 
15.2.2.b. davon aus der KWKG-Wälzun 
5.2.2.c. o. Netzkunden 
5.2.3. 
5.2.3.a. 

15.2.3.b. davon aus der KWKG-Wälzun 
'5 .2.3.c. davon aaü . Netzkunden 
5.2.4. Sonstige Vermögensgegenstände 

Kürzungen 
(EUR] 

Anfangsbestand 
2016 

BNetzA 
[EUR] 

Endbestand 2016 

laut NB 

[EUR) 


Kürzungen 
[EUR] 

Endbeatand 2016 

BNetzA 

[EUR) 


Berechnung der 
kalkulatorischen 

Elgenkapital­
verzlnaung mit 
anerkannten 

Beträgen 
[EUR) 
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Zlfter 

,5.3, 
5,3,a, 
!5,3,1, 
15,3,2. 
5.3.3: 
5 .4. 

5.4.a. 
5.5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.3.a. 
9.3.b. 

9.3.c. 
10. 
10.3.a . 

10.3.b. 
10.3 .c. 
11. 
11.a. 
11.b. 
11.c. 

12. 

13. 
13.a, 
13,b, 
13,C. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
121. 
,22. 
i23. 
124. 
25. 
126. 
27. 

128. 
129. 
30. 

Bezeichnung 

Wertpapiere 

davon verzinsliche Wertpapiere 
Anteile an verbundenen Unternehmen 
eigene Anteile 

sonstige Wertpaptere 

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredi1instituten und Schecks 

davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 

Kapitalausgleichsposten 
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 
Aktive latente Steuern 
Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 
Rückstellungen 
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
Steuerrückstellurigen 

sonstiae Rückstellungen 

davon aus der EEG-Wälzun 
davon aus der KWKG-Wälzung 
davon ggü. Netzkunden 
Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 
davon aus der EEG-Wälzung 
davon aus der KWKG-Wälzung 
davon ggD. Netzkunden 

Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

davon aus der EEG-Wälzung 
davon aus der KWKG·Wälzung 
davon aaO. Netzkunden 
Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der 
Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Sonstige VerblndlichkeHei'I, ~.!!rlslos zur Verfügung stehen 
davon aus der EEG·Wälzun 
davon aus der KWKG~Wälzung 
davon ggü_ Netzkunden 

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 

Anfangsbestand 
2016 

laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

Anfangsbestand 
2016 

BNetzA 
[EUR] 

Endbestand 2018 
laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

Endbestand 2018 
BNetzA 
[EUR] 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

Eigenkapital· 
verilnsung mit 

anerkannten 
Beträgen 

[EUR] 
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Berechnung dar 

Ziflar Bezeichnung 

Anfangsbestand 
2016 

laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR) 

Anfangsbestand 
2016 

BNetzA 
[EUR] 

Endbestand 2016 
laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

Endbestand 2016 
BNatzA 
[EUR] 

kalkulatorischen 
Eigenkapital· 

verzfnsung mit 
anerkannten 

Beträgen 
[EUR] 

31 . Eigenkapttalzinssatz für Neuanlagen (§ 7 -Abs. 4 S. 1 StromN: 
32. Eigenkapttalzinssatz für Altanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 2 stromN 
!33. Zinssatz für Oberschiessenden EK·Antell >40% (§ 7 Abs. 7 StromNE' 
34. !Kalkulatorische Elgenkapitalverzinsun, 

Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer 
1. steuermesszahl (~ 11 Abs. 2 GewStG 
i2. Hebesatz C§ 16 GewStG 
3. !kalkulatorische Gevverbesteuer 

6,91% 
5,12% 
2,72% 

3,5 
460% 
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